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I. Einleitung

D
ie Diskussion um den politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen
Einfluss von Frauen in der islamischen

Welt wird bereits seit Jahrzehnten mit einer
übertriebenen Hybris und wenig Differenzie-
rung geführt. Frauen in der islamischen Welt
werden insbesondere in der „westlichen“ Öf-
fentlichkeit zumeist als unterdrückt, segregiert
und isoliert betrachtet. Sie dienen als Kataly-
sator eines kritischen Islambildes, welches
islamophobe Züge aufweist und nur unzurei-
chend analysiert und differenziert. Zumeist gilt
der Schleier, das Kopftuch oder andere Klei-
dungsnormen weiblicher Muslime als Symbol
für die Rückständigkeit der Religion, die unzi-
vilisierte Lebensweise ruraler oder tribaler Ge-
sellschaften und die manifestierte Starrheit
eines patriarchalischen Systems. Dies alles
führt zu einer Schwarz-Weiß-Zeichnung von
Geschlechterverhältnissen in islamischen
Ländern, die von Vorurteilen geprägt und von
Klischees durchzogen ist. 

Hierbei erhält vor allem der eurozentristische
Blick eine fundamentale Bedeutung, den be-
reits Edward Saids in seinem wegweisenden
Werk „Orientalism“1 von 1979 kritisierte und
thematisierte, indem er aufzeigte, wie der
Westen den „Orient“ als „das Andere“ (the ot-
hering) klassifizierte, um sich als kulturell
überlegen und geeint darzustellen, die eigene
Identität zu schärfen und die heimische Kul-
tur im Vergleich zur „Gegenkultur“ zu homo-
genisieren.2 Die islamische Welt als Zerrbild
westlicher Bedrohungsängste – dieser Hand-
lungs- und Argumentationsmechanismus
zeigt sich auch beim Umgang mit Genderfra-
gen. In der Regel werden klassische Rollen-
bilder bedient und die Mehrdimensionalität
der Wirklichkeit negiert.

Mit dem Ausbruch des „Arabischen Frühlings“
im Jahr 2011 wurde deutlich, wie schnell sich
die Außenwahrnehmung auf Frauen im
Nahen und Mittleren Osten wandeln kann:

Galt sie vorher zumeist als unterdrückt,
diskriminiert und isoliert, stellten sie nun
weite Teile der medialen und politischen Öf-
fentlichkeit als einflussreichen „Change
agent“ dar:

„Die so genannte ‚Arabellion’, an der
Frauen als Demonstrantinnen und
Bloggerinnen in großer Zahl beteiligt
waren, stellte ein Ereignis dar, das
westliche Berichterstatter zu geradezu
enthusiastischen Schlussfolgerungen
über mögliche Umwälzungen der herr-
schenden Geschlechterordnungen mo-
tivierte.“3

Beide Extreme sagen viel aus über die
Sichtweise auf islamische Gesellschaften,
verdeutlichen aber auch die Heterogenität
des Diskurses um Frauen in der islamischen
Welt. 

Es steht außer Frage, dass viele Frauen
rechtlich, gesellschaftlich, innerhalb der Fa-
milienstrukturen oder in der Politik in islami-
schen, vor allem arabischen Ländern
benachteiligt werden, wie schon der Arab
Human Development Report der Vereinten
Nationen von 20054 sowie der Global Gender
Gap Report 20125 konstatiert. Sie rangieren
in der sozialen Hierarchie hinter dem Mann,
müssen sich unterordnen, ihre Rollenbilder
als Hausfrau und Mutter erfüllen, sollen sich
aus dem öffentlichen Leben fernhalten und
sich den „sozialen Normen“ entsprechend
verhalten. Allerdings rührt dieses archaisch
anmutende Frauenbild nicht allein aus religi-
ösen oder traditionellen Gesellschaftsvorstel-
lungen her. 

„Wie andere Religionen auch, stabili-
siert der Islam etablierte Gesellschafts-
strukturen und trägt damit zur
Persistenz traditionaler Geschlech-
terordnungen bei, er ist jedoch nicht die
alleinige Ursache patriarchaler Gesell-
schaftsordnungen in der arabischen
Welt.“6

1 Said, Edward: Orientalism, New York 1979.
2 Vgl. Jünemann, Annette: Geschlechterdemokratie für die Arabische Welt, in: Jünemann, Annette, Zorob, Anja

(Hrsg.): Arabellions. Zur Vielfalt von Protest und Revolte im Nahen Osten und Nordafrika, Wiesbaden 2013, S. 323.
3 Vgl. Schröter, Susanne: Einleitung: Geschlechtergerechtigkeit durch Demokratisierung? In: Ebd. (Hrsg.): Geschlech-

tergerechtigkeit durch Demokratisierung? Transformationen und Restaurationen von Genderverhältnissen in der isla-
mischen Welt, Wiesbaden 2013, S. 7.

4 Vgl. United Nations Development Programme: Arab Human Development Report 2005: Towards the Rise of Women
in the Arab World, New York 2006, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2005e.pdf, abgerufen am
03.09.2013.

5 Darin rangieren Ägypten auf Rang 126, Iran auf Rang 127, Saudi-Arabien auf Rang 131 und Pakistan auf Rang 134
von 135. Vgl. World Economic Forum: The Global Gender Gap Report 2012, Genf 2012,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf, abgerufen am 03.09.2013.

6 Vgl. Jünemann, Annette: Geschlechterdemokratie für die Arabische Welt, in: Jünemann, Annette, Zorob, Anja
(Hrsg.): Arabellions. Zur Vielfalt von Protest und Revolte im Nahen Osten und Nordafrika, Wiesbaden 2013, S. 308.
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Die Diskussionen innerhalb der islamischen
Welt über die Rolle der Frau im Islam sind so
alt wie der Koran selbst. Ähnlich wie in vielen
anderen theologischen Diskursen vermischen
sich hier taktisches Kalkül und Propaganda
mit interpretatorischer Ideologie und Deu-
tungshoheit. Richtungsstreits und Gelehrten-
diskurse um die Bedeutung der Frau
innerhalb der islamischen Gesellschaften sind
daher seit Jahrhunderten an der Tagesord-
nung und zeigen, welch immense Bedeutung
der Frage nach dem Geschlechterverhältnis
zukommt. Es wird oftmals von verschiedenen
politischen Gruppen und Akteuren instrumen-
talisiert, zu eigenen Zwecken be- und genutzt,
um politische Weltbilder zu formulieren, takti-
sche Ziele zu erreichen oder politische Geg-
ner zu denunzieren. „Hardliner“, „moderate
Reformer“ und „Aktivisten“ führen einen Streit
um die Deutungshoheit der Rolle der Frau im
Islam und ihre Bedeutung für die Gesell-
schaft. Sie wird themenabhängig mal als „Be-
drohung“, als „heilig“, als „beschützenswert“
oder als „potenzielle Versuchung“ charakteri-
siert, oftmals zum Objekt stilisiert und nicht
selten auf bestimmte Rollenmuster reduziert. 

Dennoch ist es den Frauen in der islamischen
Welt längst gelungen, sich zu emanzipieren,
ihr klassisches Rollenverständnis umzudeu-
ten, sich zunutze zu machen, gegen patriar-
chalische Strukturen aufzubegehren und sich
als aktiver Teil der Gesellschaft darzustellen.
Ebenso wie bei den Diskursen um die Rolle
der Frau überwiegt jedoch auch bei den
Frauen selbst die Ambivalenz ihres Engage-
ments. Von Land zu Land, von Region zu Re-
gion, von Stadt zu Stadt unterscheiden sich
die Diskurse, prägen islamistische Aktivistin-
nen ebenso das Bild wie im westlichen Sinne
liberale Feministinnen. Wieder andere akzep-
tieren ihr Rollenbild, ziehen daraus ihnen
eigenen Nutzen, während andere als Unter-
nehmerinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen,
Bloggerinnen oder Journalistinnen eine dyna-
mische Entwicklung mittragen, die sich längst
aus den Grenzen eines männerdominierten
Diskurses gelöst hat. Vielmehr prägen sie ge-
sellschaftlichen Wandel mit – manchmal re-
volutionär, manchmal im Rahmen des
sozialen Establishments, manchmal mit reli-
giöser Stoßrichtung, manchmal unter-
nehmerisch oder liberal motiviert. Diese Ent-
wicklungen gestalten sich vielseitig und
heterogen und zeugen so von einer immen-
sen Dynamik innerhalb islamisch geprägter
Gesellschaften.

Hinzu kommen Strategien autoritärer Regime,
die „Frauenfrage“ zu politisieren und für ei-
gene machterhaltende Zwecke zu nutzen. In
der Türkei, in Iran, in Tunesien oder in Saudi-
Arabien dienen Frauen auch immer als In-
strument des politischen Establishments.
Versuche der Emanzipierung oder die Aus-
schaltung traditioneller Geschlechterbilder
durch autoritäre Regierungen ziehen sich wie
ein roter Faden durch die jüngere Geschichte
islamisch geprägter Gesellschaften. Gleich-
berechtigung wurde zu einer Frage der Mo-
derne, während Kritiker dieser Eman-
zipierungsmaßnahmen „von oben“ darin die
Auflösung von jahrhundertealten Traditionen
und die Überfremdung durch westlichen de-
kadent-unmoralischen Einfluss sahen. 

„Die Vorstellung der Gleichheit der
Geschlechter wird in diesen Regionen
von vielen als kulturimperialistisches
Kampfmittel und als Teil einer fremden
Ordnung empfunden, die der eigenen
Gesellschaft mit Gewalt aufoktroyiert
wird.“7

In manchen Ländern wurden Frauen als Ab-
geordnete installiert, um dem Staat eine de-
mokratisch-pluralistische Außenwirkung zu
verleihen. In der Türkei wurde unter Kemal
Atatürk das Kopftuch verboten, um die mo-
derne, westlich orientierte Prägung der neuen
Republik zu zeigen. In Saudi-Arabien werden
Frauen konsequent vom öffentlichen Leben
ausgeschlossen, um die Allianz des saudi-
schen Königshauses und der wahhabitisch-
orthodoxen Gelehrsamkeit aufrechtzu-
erhalten. 

Männerdominierte Eliten nutzen also die
„Frauenfrage“, um eigene Macht zu sichern.
Dafür gerieren sie sich gern als Reformer,
emanzipierte Herrscher oder Unterstützter
einer feministischen Bewegung. Dass es sich
dabei zumeist um „Reformen von oben“ han-
delt, die an der eigentlich patriarchalischen
Staats- und Gesellschaftsstruktur nur soviel
ändern wollen, wie für die männliche Elite zu
kontrollieren ist, haben viele Frauen verstan-
den und entwickeln ihre eigenen Diskurse,
ihre eigenen politischen Räume und Agen-
den. Das fordert die traditionellen Eliten zu-
nehmend heraus. Durch die Dynamik des
„Arabischen Frühlings“ hat sich diese Ent-
wicklung nochmals beschleunigt. Durch tech-
nologische Möglichkeiten im Internet drängen
immer mehr Frauen mit ihren Anliegen in die

7 Vgl. Schröter, Susanne: Einleitung: Geschlechtergerechtigkeit durch Demokratisierung? In: Ebd. (Hrsg.): Geschlech-
tergerechtigkeit durch Demokratisierung? Transformationen und Restaurationen von Genderverhältnissen in der isla-
mischen Welt, Wiesbaden 2013, S. 10.
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Öffentlichkeit, kritisieren die „Autokratie der
Männer“ und fordern Gleichberechtigung in
der Rechtsprechung oder dem öffentlichen
Leben, demokratische Partizipation, freie Be-
rufswahl oder gleiche Bildungschancen.

In dieser Studie des Deutschen Orient-Insti-
tuts soll an ausgewählten Länderanalysen
diese Dynamik aufgezeigt und analysiert wer-
den. Es soll anhand der Länderbeispiele ge-
zeigt werden, wie sich Frauen artikulieren
können, welche Diskurse stattfinden, wie
diese von den politischen Eliten aufgenom-
men, bekämpft oder mitgetragen werden und
welche Ziele Frauen verfolgen. Mit den Län-
dern Ägypten, Iran, Saudi-Arabien, Irak und
Pakistan wurden bewusst völlig unterschied-
liche Fallbeispiele gewählt, was dazu beitra-
gen soll, einen tieferen, differenzierten
Einblick in die Bedeutung der Frauen in eben
diesen Ländern zu erhalten. Ziel ist es nicht,
die unterschiedlichen Fallbeispiele zu verglei-

chen oder allgemeingültige Thesen aus den
Beobachtungen abzuleiten, sondern neue
Einblicke aufzuzeigen, die die Heterogenität,
die Ambivalenz und die Dynamik von Diskur-
sen um Geschlechterverhältnissen in Teilen
der islamischen Welt darstellen. Damit soll ein
besseres Verständnis für die Mehrdimensio-
nalität von Frauenbewegungen jeglicher Cou-
leur in den genannten Ländern erreicht
werden, da die internen und regionalen Dis-
kurse um den Einfluss und die Bedeutung der
Frau sehr unterschiedlich geführt werden. Die
Heterogenität und Meinungspluralität der is-
lamischen Welt soll so ebenfalls zum Aus-
druck gebracht werden. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Deutsches Orient-Institut
September 2013
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Statistische Daten - Iran
Fläche1 2013 1.648.195 km²

Geschlechterverhältnis bei Geburt2 2012 1,05 Männer pro Frau

Bevölkerung (männlich, weiblich)3 2012 76.424.443 (Frauen 49,6%)

Bevölkerungsdichte (pro km²)4 2012 45/km²

Ethnische Gruppen5 2013
61% Perser, 16% Aserbaidschaner, 10% Kurden,
6% Lur, 2% Belutschen, 2% Araber, 2% Turkme-

nen und Turkstämme, 1% andere

Religionszugehörigkeit6 2013
98% Muslime (89% Schiiten, 9% Sunniten), 2%

andere (umfasst Zoroastrier, Juden, Christen und
Baha'i) 

Durchschnittsalter (m, w)4 2013*
27,8 Jahre (Männer 27,5 Jahre; Frauen 28,1

Jahre)
Bevölkerung unter 15 Jahren (m, w)8 2013* 23.8% (9.733.762 Männer, 9.251.929 Frauen)

Bevölkerung über 65 Jahren (m, w)9 2013* 5.1% (1.902.743 Männer, 2.175.724 Frauen)

Lebenserwartung (m, w)10 2012
70,86 Jahre ( Männer 71,1 Jahre; Frauen 73,1

Jahre)
Bevölkerungsprognose bis 203011 2012 84.4 Millionen

Geburten pro Frau12 2012 1,78

Alphabetisierungsrate (m, w)
201213 84,60%

201214 Frauen 81%; Männer 89%

Nutzer Mobiltelefone15 2011 56.043.006

Nutzer Internet16 2012 42.000.000

Nutzer Facebook k.A.

Wachstum BIP17 2012* -0,90%

BIP pro Kopf18 2011 6.815 USD

Arbeitslosigkeit (m, w)19
2011 12,34%

2013* 13,37%

Bildungsniveau20 2011 Rang 88 (von 187)

Politische Teilhabe21 2011 6,60%

Korruptionsindex22 2012 Rang 133 (von 174)

Gender Inequality Index23 2012 0,496 (Rang 107 von 146) 

Müttersterblichkeit 2010 21 (pro 100.000 Lebendgeburten)

Jugendschwangerschaften 2012 25.0 (Geburten pro 1.000 Frauen 15-24)

Parlamentarische Repräsentation 2012 3,10%
Bildungsniveau der Frauen (mindestens Sekun-
darstufe, ab 25 J.)

2006-2010 62,1%

Partizipation im Arbeitsmarkt 2011 16,4%

1 CIA – The World Factbook
2 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development report 2013,

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf
3 The World Bank, World DataBank
4 United Nations Population Fund
5 CIA – The World Factbook
6 CIA – The World Factbook
7 CIA – The World Factbook
8 CIA – The World Factbook
9 CIA – The World Factbook
10 United Nations Population Fund
11 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development report 2013,

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf
12 United Nations Population Fund
13 United Nations Population Fund
14 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2012,

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
15 The World Bank, World DataBank
16 Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm
17 CIA – The World Factbook
18 International Monetary Fund
19 International Monetary Fund
20 UNDP, International Human Development Indicators
21 World Bank, “Voice and Accountability”, Worldwide Governance Indicators
22 Tranparency International, Corruption Perception Index
23 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development report 2013,

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf

* Schätzungen
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Frauenrechte im Kontext einer
sharia-geprägten Gesetzge-
bung in Iran
Veronika Ertl

I. Einleitung

F
rauenrechtsbewegungen und das res-
triktive, religiös legitimierte politische
System Irans erscheinen oftmals als in-

härenter Widerspruch. Während Frauen-
rechtsbewegungen Menschenrechte,
Gesetze gegen Diskriminierung und gesell-
schaftlichen Wandel hin zu Gleichberechti-
gung postulieren, verurteilt die Regierung
Irans solche Ansätze politischen Aktivismus’
als Gefährdung der gesellschaftlichen Ord-
nung und Moralvorstellungen und damit in der
Konsequenz auch der nationalen Sicherheit.
Staatliche Repressionen gegenüber solchen
Gruppen sind aus diesem Grund in Iran weit
verbreitet. Trotz dieses repressiven Umfelds
hat sich in Iran im Laufe der letzten Jahr-
zehnte eine aktive Frauenrechtsbewegung
gebildet, die gegen Diskriminierung von
Frauen im gesellschaftlichen Leben aber vor
allem auch gegen diskriminierende Gesetze
des Landes kämpft, die eine Gleichberechti-
gung von Frauen und den Schutz ihrer Grund-
rechte verhindern. 

Während das religiöse Establishment Irans
diesen Bewegungen grundsätzlich ablehnend
gegenüber steht, divergierten die Mitwir-
kungsmöglichkeiten für Frauen unter ver-
schiedenen Inhabern des Präsidentenamts.
Doch selbst unter konservativen Präsidenten
wie Mahmud Ahmadinejad, der in vielerlei
Hinsicht Ziele der Frauenbewegung blo-
ckierte, organisierten sich engagierte Frauen-
rechtlerinnen auf verschiedenen Ebenen, um
für ihre Ziele zu kämpfen. Der Großteil der Ak-
tionen und der Vernetzung verlagerte sich in
den letzten Jahren in die Sphäre des Inter-
nets. Die technologische Weiterentwicklung
des Mediums als auch das harte Vorgehen
der Regierung gegen Oppositionelle und Mit-
glieder von Menschen- und Frauenrechts-
gruppen, insbesondere im Kontext der
„Grünen Bewegung“ im Jahr 2009, können
als Hauptgründe hierfür gesehen werden. 

Im Folgenden sollen der rechtliche Rahmen
der Islamischen Republik Iran im Bezug auf
Frauenrechte und die historische Entwicklung
der Frauenbewegung in Iran erläutert werden.

Berücksichtigt werden hierbei insbesondere
wichtige Kampagnen und Bewegungen wie
die „Eine Million Unterschriften“-Kampagne
und die „Grüne Bewegung“ im Kontext der
vermuteten Wahlmanipulation der Präsident-
schaftswahlen 2009. Auch aktuelle Entwick-
lungen wie die Aufhebung des Familien-
planungsprogramms und der Ausschluss von
Frauen aus einer Vielzahl von Studiengängen
an iranischen Universitäten werden im Kon-
text der Situation für Frauen in Iran erläutert. 

II. Rechtlicher Rahmen

Das iranische Rechtssystem ist der Hauptkri-
tik- und -angriffspunkt der iranischen Frauen-
bewegung. Dies basiert auf der
Wahrnehmung, dass die Entwicklung der Ge-
setzeslage hinter der Kultur und sozialen Si-
tuation der Frauen im Land zurückbleibt.
Frauen in Iran genießen einen sehr hohen Bil-
dungsgrad, was schon daran ersichtlich ist,
dass auf einen Jungen im Bereich der primä-
ren Bildung 1,01 Mädchen kommen (Global
Gender Gap Report 2012) und dass Frauen
2012 60% der Neuzulassungen an den Uni-
versitäten des Landes ausmachten. (Shah-
rokni 2012) Auch die Gesundheitsversorgung
erreicht große Teile der weiblichen Bevölke-
rung und hat einen vergleichsweise hohen
Standard. So liegt beispielsweise die Le-
benserwartung für Frauen bei 73,1 Jahren
und damit um zwei Jahre höher als für Män-
ner. (United Nations Population Fund 2012)
Gleichzeitig werden Frauen jedoch viele
Rechte und Freiheiten verwehrt. Besonders
signifikant ist dies in den Bereichen des Straf-
rechts, des Familienrechts und der politischen
Teilhabe. Die Diskrepanz zwischen gesell-
schaftlicher Realität und frauenfeindlichen
Gesetzen und die Angst vor Umkehrung ge-
wonnener Freiheiten können als Hauptgründe
für die Frustration großer Teile der weiblichen
Bevölkerung gesehen werden und als Fakto-
ren, die verstärkt Forderungen nach Gleich-
berechtigung provozieren. (Tohidi 2010;
Amirpur 2013)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Is-
lamischen Republik Iran und deren Auswir-
kungen auf die Situation von Frauen lassen
sich nur vor dem Hintergrund des hybriden
politischen Systems des Landes und der dar-
aus hervorgegangenen Verfassung verste-
hen. In Iran vereint das politische System
republikanisch-demokratische und theokra-
tisch-autoritäre Elemente. Diese Aufteilung
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führt zu andauernden Machtkämpfen zwi-
schen säkularen und religiösen Kräften inner-
halb der Regierung, die jeweils ihre Macht
und ihren Einfluss auf die Politik des Landes
sichern wollen. Der geistliche Teil der Regie-
rung besteht aus dem Schlichtungsrat, dem
Expertenrat und dem Staatsoberhaupt, dem
Revolutionsführer. Hierbei obliegt dem Revo-
lutionsführer, der gleichzeitig auch Oberbe-
fehlshaber der Streitkräfte ist, die Ernennung
der Mitglieder des Schlichtungsrates und die
Ernennung der Hälfte der Mitglieder des
Wächterrats, der zur Hälfte religiös und zur
Hälfte säkular besetzt ist. 

Auf der säkularen Seite des Regimes befin-
den sich der vom Volk gewählte Präsident
und das gewählte Parlament. Auffallend ist
das Ungleichgewicht zwischen den beiden
Elementen der Regierung, da den geistlichen
Regierungsorganen bedeutende Kontrolle auf
die Person des Präsidenten, die Zusammen-
setzung des Parlaments und die Arbeit des
Präsidenten und des Parlaments zusteht.
Dies umfasst beispielsweise die Notwendig-
keit zur Bestätigung des gewählten Präsiden-
ten durch den Revolutionsführer und die
Prüfung und Genehmigung von Kandidaten
und Gesetzen des Parlaments durch den
Wächterrat, der zur Hälfte aus Geistlichen be-
steht, die vom Revolutionsführer ernannt wur-
den. 

Die Macht der Geistlichkeit im politischen
System Irans lässt sich durch geschickte Be-
einflussung des Verfassungsgebungsprozes-
ses durch den damaligen Revolutionsführer
Ayatollah Ruhollah Khomeini und seine Ver-
trauten und die stetige Ausweitung und
Selbstzuschreibung neuer Befugnisse erklä-
ren. Die Spannungen zwischen den säkula-
ren und religiösen Elementen der iranischen
Regierung weisen außerdem auf eine weitere
Konfliktlinie innerhalb des politischen Sys-
tems hin: die Spaltung zwischen pragmatisch-
realpolitischer und religiös-ideologisch
begründeter Politik. Diese zugrundeliegenden
Spannungen im politischen System Irans kön-
nen als eine Ursache für die zögerliche
Durchsetzung von Reformen im Bereich der
Frauenrechte gesehen werden und als
Grund, warum Frauen die politische Teilhabe
oftmals erschwert wird.1

II.1 Strafrecht

Im iranischen Strafrecht, das in seiner aktuel-
len Form im Januar 2012 bestätigt wurde und
das alte Strafgesetz aus dem Jahr 1991 er-
setzt, finden sich zahlreiche Bestimmungen,
die Frauen benachteiligen: die markantesten
Beispiele hierfür sind das Strafmündigkeitsal-
ter, Entschädigungszahlungen (diya), Wertig-
keit einer Zeugenaussage und die islamische
Kleiderordnung (hijab). 

Das Alter der Strafmündigkeit richtet sich im
Strafrecht der Islamischen Republik Iran nach
islamischen Quellen, die dieses mit dem Alter
der Geschlechtsreife gleichsetzen (Art. 49).
Dieses liegt für Mädchen bei 9 Mondjahren2

(8 Jahre und 9 Monate) und für Jungen bei 15
Mondjahren (14 Jahre und 7 Monate). Diese
Bestimmung wurde gegen die Meinung eini-
ger Geistlicher durchgesetzt, die den Zeit-
punkt der Geschlechtsreife bei Mädchen
später ansetzen. Einen kleinen Fortschritt
stellt das neue Strafgesetz insofern dar, als
dass das Strafmündigkeitsalter nicht für alle
Kategorien von Straftaten gilt.3 Diese Ab-
schwächung stellt eine marginale Verbesse-
rung der rechtlichen Situation von Kindern,
und hierbei vor allem von Mädchen dar. Die
iranische Strafmündigkeitsregelung ist jedoch
trotzdem weit entfernt von internationalen
Standards, wie des UN-Übereinkommens
über die Rechte des Kindes aus dem Jahr
1989.

Iran ist weiterhin das einzige islamische Land,
das bei der Höhe von Entschädigungszah-
lungen im Falle von Körperverletzung oder
Tötung (diya) zwischen Frauen und Männern
unterscheidet. Artikel 544 des Strafgesetzbu-
ches legt fest, dass die Entschädigungszah-
lung für eine Frau im Falle einer Tötung die
Hälfte der Zahlung im Falle der Tötung eines
Mannes beträgt. Des Weiteren ist Vergeltung
für Körperverletzung oder Totschlag nur er-
laubt, wenn die dem Opfer zustehende Ent-
schädigung höher oder gleich hoch ist wie die
des Täters. Ansonsten müssen die Angehöri-
gen des weiblichen Opfers die Differenz zwi-
schen den Entschädigungszahlungen an den
männlichen Täter bezahlen, unabhängig von
einer etwaigen Verurteilung des Täters für das
Verbrechen (Art. 379). Obwohl das aktuelle

1 Für eine ausführliche Analyse des politischen Systems und der Verfassung des Landes siehe Shirazi (1992).
2 Die Einteilung in Mondjahre folgt den zugrunde liegenden islamischen Quellen.
3 Straftaten, die der ta’zir Kategorie zugeordnet werden sind von der Regelung ausgenommen. Diese umfassen grund-

sätzlich alle Straftaten die keine schwerwiegenden religiösen Sünden darstellen (hadd) und nicht unter die Kategorie
von Tötung und Körperverletzung fallen. Im Falle dieser Straftaten werden Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht
nach Erwachsenenstrafrecht behandelt, sondern erhalten leichtere Strafen, sogenannte Korrekturmaßnahmen (Art.
148). Das festgelegte Strafmündigkeitsalter gilt weiterhin für Straftaten, die unter die Strafkategorien von hadd (Straf-
taten mit in islamischen Quellen festgelegten und schwerwiegenden Strafen wie beispielweise Sexualdelikte, Raub,
etc.) und qisas (Straftaten, die durch Vergeltung beglichen werden) fallen. (Art. 12-16)
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Strafgesetz diese Ungleichbehandlung des
alten Gesetzes beibehält, stipuliert die An-
merkung zu Artikel 545, dass die geschlech-
terspezifische Differenz zwischen den
Entschädigungszahlungen durch Zahlungen
aus einem Fonds zur Entschädigung bei Kör-
perverletzung (Fund for Compensation of Bo-
dily Harms) ausgeglichen werden soll. Diese
Regelung gilt jedoch nur für Verletzungen mit
Todesfolge.

Bezüglich der Zeugenaussage diskriminiert
das Strafgesetz Frauen sowohl in Hinsicht auf
die Wertigkeit ihrer Aussage, die nur die
Hälfte des Werts einer Aussage eines männ-
lichen Zeugens ausmacht (Art. 198), und
durch die Ungültigkeit von Zeugenaussagen
von Frauen bei bestimmten Straftaten. Dies
betrifft beispielsweise die Bezeugung eines
homosexuellen Akts zwischen Männern
(livat), die nur durch vier männliche Zeugen
geschehen kann (Art. 117-119).4

Die Beschränkungen für Zeugenaussagen
von Frauen wurden gegenüber dem alten
Strafgesetzbuch insofern gelockert, dass Aus-
sagen weiblicher Zeugen bei bestimmten
Straftaten zulässig sind, solange mindestens
ein männlicher Zeuge anwesend war und
unter der Regel, dass zwei weibliche Zeugen
in der Wertigkeit ihrer Aussagen einem männ-
lichen Zeugen entsprechen. Eine teils um-
strittene Auslegung der Shari’a besagt, dass
Frauen in Bezug auf ihre geistigen Fähigkei-
ten Männern durch ihre Gefühlsbetontheit und
Vergesslichkeit unterlegen seien. Darauf ba-
sierend seien ihre Zeugenaussagen nicht für
wichtige Fälle und grundsätzlich nur im Bei-
sein eines männlichen Zeugen zu akzeptie-
ren. (Nayyeri 2013)

Ein in der westlichen Welt viel diskutierter Ab-
schnitt des Strafgesetzbuches behandelt
hijab, die angemessene islamische Klei-
dungsweise für Frauen. Laut islamischer
Mehrheitsmeinung sollen Frauen ihren Körper
bedecken, abgesehen vom Gesicht, den Hän-
den bis zum Handgelenk und den Füßen bis
zum Sprunggelenk. Problematisch erscheint
hierbei vor allem, dass dieses Gesetz den
Frauen das Recht verweigert, selbst zu ent-
scheiden, welche Kleidung sie als angemes-
sen empfinden und dass die spezifische
Auslegung des Gesetzes diversen Gruppen
obliegt, die sich als Sittenwächter verstehen
und teils willkürliche Regeln und Bestrafun-
gen anwenden. (Nayyeri 2013)

II.2 Familienrecht

Im Bereich des Familienrechts stellen die Is-
lamische Revolution 1979 und die anschlie-
ßende Errichtung der Islamischen Republik
einen Einschnitt für die Rechte der Frauen
dar. Nach der Revolution beschloss der Ober-
ste Gerichtshof die Suspendierung jeglicher
„un-islamischer“ Gesetzgebung. Dies umfas-
ste auch das 1967 verabschiedete Familien-
schutzgesetz (Family Protection Law) und die
im Zuge dessen geschaffenen Familien- und
Scheidungsgerichte. Das aktuell geltende Fa-
milienrecht benachteiligt Frauen in Bereichen
wie Mindestheiratsalter, Wahl des Ehepart-
ners, Pflichten innerhalb der Ehe und bei der
Beantragung einer Scheidung. Auch die Kon-
zepte der Polygamie und der temporären Ehe
für Männer diskriminieren Frauen im irani-
schen Familienrecht. 

Das Mindestheiratsalter für Mädchen wurde
2002 vom Schlichtungsrat nach Interessens-
konflikten zwischen Parlament und Wächter-
rat auf 13 Mondjahre festgelegt. Das
Mindestheiratsalter für Jungen wurde auf 15
Mondjahre bestimmt. Eine Heirat vor diesem
Alter kann im Gegensatz zum alten Gesetz,
das lediglich die Zustimmung des gesetz-
lichen Vormunds vorsah, nur nach Zustim-
mung des Gerichts erfolgen. Obwohl das
Gesetz immer noch nicht im Einklang mit
internationalen Standards zum Schutz von
Kinderrechten steht, kann es als eindeutige
Verbesserung zur vorhergehenden Regelung
gesehen werden. (Nayyeri 2013) Die Dunkel-
ziffer an gesetzeswidrig arrangierten Hoch-
zeiten vor Erreichen des Mindestalters wird
jedoch immer noch sehr hoch geschätzt, da
nur 55% der Ehen unterhalb des Mindestal-
ters in städtischen beziehungsweise 45% in
ländlichen Gegenden tatsächlich registriert
werden. (United Nations Population Fund
2012) Angaben der iranischen Nichtregie-
rungsorganisation „Society for Protecting The
Rights of the Child“ aus 2010 nennen eine
Zahl von 716 Mädchen unter 10 Jahren, die
alleine im Jahr 2010 verheiratet wurden (The
Telegraph 2012).

Bezüglich des Abschlusses eines Heiratver-
trags und der Wahl des Ehepartners sind
Frauen in Iran stark eingeschränkt. Minder-
jährige Mädchen und auch erwachsene
Frauen, die jungfräulich sind, benötigen die
Erlaubnis ihres gesetzlichen Vormunds zum
Abschluss eines Heiratsvertrags (Art. 1042).

4 livat ist zugleich eine der wenigen Ausnahmen, in denen das Strafgesetzbuch Männer benachteiligt. Während auf ho-
mosexuelle Beziehungen oder Aktivitäten zwischen Männern die Todesstrafe steht (Art. 111), sieht das Strafmaß für
Frauen 100 Peitschenhiebe vor (Art. 129). (Tellenbach 2011)
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Für Männer bestehen nach Erreichen der Ge-
schlechtsreife keinerlei solche Beschränkun-
gen. Auch in der Wahl ihres Partners sind
Frauen eingeschränkt. Iranischen Frauen ist
es verboten, einen Nicht-Muslim zu heiraten
(Art. 1059), da Kinder die Religion des Vaters
annehmen. Iranische Männer hingegen kön-
nen ihre Partnerin aus der islamischen Ge-
meinschaft und aus den ahl-al-kitab,
Religionsgemeinschaften mit einer offenbar-
ten Glaubensschrift (Christen, Juden und Zo-
roastrier) wählen. Darüber hinaus ist
iranischen Frauen die Ehe mit ausländischen
Männern nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung des Staates erlaubt, auch ohne beste-
hende religiöse Barrieren (Art. 1060). Diese
Regelung, die auf keiner religiösen Basis
steht, grenzt die Freiheit von Frauen noch
weiter ein. Auch innerhalb der Ehe leiden
Frauen in vielen Bereichen an diskriminieren-
den Gesetzen. Viel diskutiert ist das Recht zu
Polygamie, das die iranische Gesetzgebung
Männern zugesteht. Bis zu vier dauerhafte
Ehen kann ein Mann hierbei gleichzeitig ein-
gehen, ohne dass es dazu der Zustimmung
eines Gerichts bedarf oder die finanziellen
Mittel zum Unterhalt der Ehefrauen nachge-
wiesen werden müssen (Nayyeri 2013). Der
umstrittene Gesetzesentwurf zum Schutz der
Familie (Family Protection Bill) aus dem Jahr
2007, der momentan erneut vom Parlament
bearbeitet wird, sah zudem vor, die notwen-
dige Einwilligung der ersten Ehefrau zur er-
neuten Heirat des Mannes abzuschaffen
(Family Protection Bill, Art. 23). Zusätzlich
zum Recht auf polygame Ehe genießen irani-
sche Männer auch die Freiheit, eine unbe-
grenzte Zahl temporärer Ehen (sighehs)
einzugehen.5 Artikel 22 des Entwurfs der Fa-
mily Protection Bill sah hierbei eine Abschaf-
fung der Registrierungspflicht temporärer
Ehen vor, was betreffenden Ehefrauen und
Kindern Rechtsschutz verwehren würde.
Grundsätzlich vergrößern beide Konzepte
Probleme der Ansteckung mit sexuell über-
tragbaren Krankheiten, finanzieller Abhängig-
keit der Ehefrauen und Kinder, häuslicher
Gewalt und psychologischer Probleme der
Frauen und Kinder. 

Durch das Verständnis von Ehe als zivilrecht-
lichen Vertrag entstehen für Mann und Frau
innerhalb der Ehe bestimmte Rechte und
Pflichten. (Halper 2011) Die Pflichten des
Mannes sehen hierbei mahriyeh, die Zahlung
eines Betrags an die Braut beim Abschluss
des Heiratsvertrags (Art. 1078-1101) und na-

faga, Unterhaltszahlungen an die Ehefrau
(Art. 1106-1112), vor. Die wichtigste Pflicht der
Frau innerhalb der Ehe ist tamkin, verstanden
als Gehorsam gegenüber dem Ehemann.
Dies wird interpretiert als Pflicht zur sexuellen
Verfügbarkeit auf Wunsch des Mannes. Dar-
über hinaus erhält der Mann Kontrolle über
die Frau in punkto Freizügigkeit (Art. 1114)
und Berufstätigkeit (Art. 1117). Verweigert die
Frau tamkin, erlischt ihr Recht auf den Erhalt
von Unterhaltszahlungen (Art. 1108). Das ira-
nische Scheidungsrecht erfuhr im Bereich der
Frauenrechte, nach einer deutlichen Ver-
schlechterung im Nachgang der islamischen
Revolution, zunehmend kleine positive Ver-
änderungen hin zu stärkerer Gleichberechti-
gung. So wurde das unilaterale Recht des
Ehemannes zur Scheidung ohne Angabe von
Gründen und ohne die Einwilligung der Ehe-
frau eingeschränkt. (Nayyeri 2013) Auch wur-
den Konditionen festgelegt, die eine
Fortführung der Ehe für die Frau unerträglich
machen würden und damit eine Scheidung,
selbst ohne Zustimmung des Mannes, recht-
fertigen (osr-va-haraj) (Art. 1130). Auch ver-
suchen Frauen oftmals bestehende rechtliche
Benachteiligungen durch Aufnahme detaillier-
ter Bestimmungen in Heiratsverträge auszu-
gleichen. (Nayyeri 2013)

Des Weiteren sieht das iranische Recht im
Fall einer Scheidung kein geteiltes Sorgerecht
für gemeinsame Kinder vor, sondern die Ver-
gabe des Rechts an einen der beiden Ehe-
partner. Das geltende Recht gesteht der
Mutter das Sorgerecht zu, solange die Kinder
unter sieben Jahre alt sind. Danach überträgt
sich das Sorgerecht auf den Vater. (Nayyeri
2013) Bei einer erneuten Heirat der Mutter
geht das Sorgerecht automatisch und unab-
hängig vom Alter der Kinder auf den Vater
über (Art. 1159). Problematisch in diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere, dass Frauen
grundsätzlich nicht gesetzlicher Vormund
(vali) ihrer Kinder sein können, auch nicht im
Falle des Todes des Vaters. Die Vormund-
schaft geht in diesem Fall an den nächsten
männlichen Verwandten väterlicherseits über.
(Art. 1171; 1180-1194)

II.3 Erbrecht

Die religiösen Grundlagen, die Entschädi-
gungszahlungen (diya) für Körperverletzung
und Tötung von Frauen auf die Hälfte der ent-
sprechenden Zahlungen für Männer festlegen
und die Wertigkeit der Zeugenaussagen von

5 Diese Form der temporären Eheschließung wird nur im schiitischen Islam praktiziert. 
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Frauen herabstuft, dienen auch als Basis für
die Festlegung des Erbrechts. Dementspre-
chend steht Söhnen beim Tod ihres Vaters ein
Betrag zu, der doppelt so hoch ist wie der Be-
trag, der Töchtern zusteht. Der Ehefrau steht
grundsätzlich nie mehr als ein Viertel des Ver-
mögens ihres Mannes zu. Wenn aus der Ehe
Kinder hervorgegangen sind, reduziert sich
dieser Wert auf ein Achtel des Vermögens.
Selbst wenn keine anderen Erben vorhanden
sind, steht der Frau lediglich ein Viertel des
Erbes zu, während der Rest in diesem Fall an
den Staat geht. (Nayyeri 2013)

II.4 Staatsangehörigkeitsrecht

Das iranische Recht sieht einen Erwerb der
Staatsangehörigkeit durch Abstammung von
einem iranischen Vater vor. Die iranische
Staatsangehörigkeit der Mutter kann nicht
automatisch auf ihre Kinder übertragen wer-
den (Art. 976), was für Kinder einer iranischen
Mutter und eines ausländischen Vaters zu
einer Vielzahl von Problemen führen kann.
Ein Beispiel hierfür ist der fehlende rechtliche
Anspruch auf Zugang zum Bildungssystem
für diese Kinder. (Enayati 2011)

II.5 Staatsorganisationsrecht

Der Zugang von Frauen insbesondere zu
wichtigen Positionen im Staatsapparat ist in
Iran durch religiöse Anforderungen an Inha-
ber dieser Positionen stark eingeschränkt, da
diese in den meisten Fällen nur von Männern
erfüllt werden. Dies gilt für die Position des
Revolutionsführers, des Obersten Richters,
des Generalstaatsanwalts, des Präsidenten
des Obersten Gerichtshofs und für die sechs
Mitglieder des Wächterrats. Die Zulassung
von Frauen für das Präsidentenamt ist aller-
dings im Gegensatz zu den eben genannten
Positionen umstritten. Die Verfassung stipu-
liert, dass der Präsident aus dem Kreis religi-
öser und politischer rejaal gewählt werden soll
(Art. 115). Während einige das Wort als
männliche und weibliche Kandidaten inter-
pretieren, stützt die Mehrheit sich auf die
Interpretation des Wortes als „Männer“. (Kian
2011) In der Praxis wurde noch nie eine weib-
liche Kandidatin für das Präsidentenamt vom
Wächterrat zugelassen, der für die Überprü-
fung aller Kandidaten zuständig ist. (Nayyeri
2013)

Der Anteil von Frauen an Ministerposten in
Iran ist verschwindend gering. Überraschen-

derweise ernannte der konservative ehema-
lige Präsident Mahmud Ahmadinejad, der für
seine oftmals frauenfeindliche Politik kritisiert
wurde, 2009 die erste weibliche Ministerin für
sein Kabinett – gegen den offenen Wider-
stand des Klerus. Diese Ernennung wurde je-
doch von vielen als politisches Manöver
bewertet, das keinerlei relevante Wirkung auf
die tatsächliche Situation der Frauen habe.
Dieser Eindruck wurde durch den streng kon-
servativen islamischen Hintergrund der er-
nannten Ministerin, Marzieh Vahid Dastjerdi,
noch verstärkt. (Shahrokni 2009) Auch wurde
die Ministerin 2012 nach Kritik an der vermu-
teten Unterschlagung von finanziellen Mitteln,
die zum Import von Medikamenten bestimmt
waren, von ihrem Amt enthoben. Der im Jahr
2013 neugewählte Präsident Hassan Rohani,
der von vielen als moderate Kraft innerhalb
der Regierung gesehen wird, ernannte zum
Ärgernis vieler Frauen keine Frau als Ministe-
rin für sein Kabinett, setzte jedoch Elham
Aminzadeh als Vizepräsidenten für Rechts-
angelegenheiten ein. 

Auch die Zahl von weiblichen Abgeordneten
im iranischen Parlament ist marginal. Über die
neun parlamentarischen Amtszeiten seit der
Revolution 1979 machten Frauen von den
insgesamt 2.700 Mitgliedern des Parlaments
nur 73 aus. Auch nahm die Anzahl während
Ahmadinejads Amtszeit weiter ab. Größere
Mitwirkungsmöglichkeiten bieten sich jedoch
auf lokaler Ebene. Bei der Wahl der lokalen
Räte konnten über 5.000 Frauen einen Sitz in
diesen Organen gewinnen und überholten in
einigen Provinzen sogar ihre männlichen
Konkurrenten. (Nayyeri 2013) Eine weitere
Einschränkung der Berufswahl für Frauen er-
gibt sich durch das Verbot des Richterberufs
für Frauen. Nach der Islamischen Revolution
1979 wurde dieses Berufsverbot eingeführt
und praktizierende Richterinnen ihrer Ämter
enthoben. Bis heute ist es Frauen nur erlaubt,
in untergeordneten gerichtlichen Positionen,
beispielsweise als Beraterinnen und Prüferin-
nen, zu arbeiten. Dieses Verbot beruht auf
dem bereits angesprochenen Verständnis der
Shari’a, das Frauen als emotional, leicht be-
einflussbar und deswegen nicht zu wichtigen
Entscheidungen fähig sieht. (Nayyeri 2013)

Das iranische Recht enthält zahlreiche Be-
stimmungen, die Frauen benachteiligen und
eine Entwicklung hin zur Gleichberechtigung
der Geschlechter verhindern. Frauenrecht-
sorganisationen betonen, dass diese Gesetze
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hinter der gesellschaftlichen Realität zurück-
bleiben und engagieren sich für eine Anpas-
sung der Gesetzeslage. Obwohl in manchen,
insbesondere ländlichen Regionen Traditio-
nen und Gesellschaftsstrukturen weiterbeste-
hen, denen die diskriminierende Einstellung
gegenüber Frauen zu Grunde liegt, lässt sich
seit einiger Zeit in großen Teilen der Bevölke-
rung eine Bewusstseinsänderungen beob-
achten, die traditionelle Rollenbilder und
Strukturen in Frage stellt. (Khosrokhavar
2011, Taheri 2011) Dies wird deutlich bei-
spielweise in den zahlreichen Aktivitäten von
Frauen im kulturellen Bereich als auch auf der
lokalen Ebene des politischen Prozesses.
Diese Entwicklung kann zu großen Teilen als
Verdienst der iranischen Frauenrechtsbewe-
gung gesehen werden, die auf Missstände
aufmerksam macht und Unterstützung in der
Bevölkerung generiert. Durch dieser Arbeit
und das sich dadurch verändernde Bewusst-
sein für Geschlechterfragen innerhalb der ira-
nischen Bevölkerung erhöht den Druck auf
die Regierung, den Forderungen Gehör zu
schenken. 

III. Entwicklung der Frauenrechte und -bewe-
gungen in Iran

Irans Frauenbewegung und ihr Kampf für
Frauenrechte unterliegt in ihrer geschicht-
lichen Entwicklung großen Schwankungen,
von Phasen zunehmender Beteiligungsrechte
und Freiheiten zu Perioden, in denen er-
kämpfte Änderungen wieder rückgängig ge-
macht wurden. Der erste große Einbruch in
punkto Frauenrechte erfolgte nach der Isla-
mischen Revolution, die Gesetze der Pahlavi-
Ära abschaffte und eine Gesetzgebung
basierend auf der Shari’a einführte. Trotz re-
pressiven Umfelds existiert in Iran jedoch eine
vergleichsweise aktive Frauenrechtsbewe-
gung, die bleibende Freiräume nutzt, um ihre
Ziele zu verfolgen. 

III.1 Pahlavi-Ära (1925-1979)

Reza Schah Pahlavi und sein Sohn und
Nachfolger Mohammad Reza Pahlavi besa-
ßen eine eher progressive Haltung in Bezug
auf Frauenrechte. Während ihrer Herrschaft
genossen Frauen gewisse Freiheiten in
Bezug auf ihre persönlichen Lebensentschei-
dungen und zahlreiche Gesetze wurden ver-
abschiedet, die Frauen weitergehende
Rechte und Freiheiten zusicherten. Beispiele
hierfür sind die Zulassung von Frauen an Uni-

versitäten im Jahr 1935, die Zulassung von
Frauen als Professorinnen 1942 sowie als An-
wältinnen 1947 und der Erhalt des aktiven
und passiven Wahlrechts bei den Parla-
mentswahlen im Jahr 1963. Dies hatte zur
Folge, dass Frauen eine zunehmende Rolle
im öffentlichen Leben spielten und ihr Anteil
in Bildungseinrichtungen und auf dem Ar-
beitsmarkt kontinuierlich stieg. Oftmals betont
in Bezug auf Frauenrechte während der Pah-
lavi-Herrschaft wird das Familienschutzgesetz
(Family Protection Law), das die rechtliche
Lage von Frauen in den Bereichen Heirat,
Eheleben, Scheidung und Sorgerecht ver-
besserte und als großer Schritt in Richtung
Rechtsgleichheit gesehen wurde. Auch im Be-
reich der öffentlichen Erscheinung von Frauen
entfernte sich die Schah-Herrschaft von isla-
mischen Quellen. Das vorübergehende Ver-
bot des hijab unter Reza Schah Pahlavi
wurde jedoch nach Protesten von religiösen
Teilen der Bevölkerung praktisch wieder auf-
gehoben und nahm Frauen damit die Freiheit,
sich nach eigenen Maßstäben angemessen
zu kleiden. (Amirpur 2013; Esfandiari 2012)

III.2 Islamische Revolution 1979 und das
Jahrzehnt unter Ruhollah Khomeini als
Revolutionsführer (1979-1989)

Frauen stellten einen großen und aktiven Teil
der Islamischen Revolution dar, und eine Po-
litisierung eines großen Teils der weiblichen
Bevölkerung war erkennbar. Das Ergebnis
der Revolution entsprach mit weitgehenden
Einschränkungen der Rechte der Frauen und
der Separierung der Geschlechter in der öf-
fentlichen Sphäre jedoch nicht den Erwartun-
gen. Unter Khomeinis Führung des Landes
als oberste religiöse Autorität wurden als „un-
islamisch“ betrachtete Gesetze, wie bei-
spielsweise das Familienschutzgesetz,
abgeschafft und durch auf der Shari’a basie-
rende Gesetze ersetzt. (Halper 2011) Dies
führte zu einer Zurückdrängung der Frauen
aus der öffentlichen Sphäre, vor allem auch
durch den Erlass von Berufsverboten. Ein
Beispiel war die bereits erwähnte Entlassung
aller Richterinnen. (Esfandiari 2012) 

Shirin Ebadi, die spätere Friedensnobelträge-
rin, war unter jenen Frauen, die ihren Rich-
terposten verlassen mussten. Sie spricht von
dem Berufsverbot als ein Ereignis, das ihren
Einsatz für Menschenrechte, und hierbei ins-
besondere für die Rechte von Frauen und
Kindern, motivierte. Im Jahr 2003 wurde die-
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ser Einsatz mit dem Friedensnobelpreis ge-
würdigt. (Ebadi 2004) Ein vollständiger Aus-
schluss der weiblichen Bevölkerung sowohl
aus Bildungseinrichtungen als auch dem Ar-
beitsleben konnte jedoch nicht durchgesetzt
werden. Der Widerstand vieler Frauen, diese
gewonnenen Rechte abzugeben, spielte hier-
bei ebenso eine Rolle wie der Krieg mit dem
Nachbarn Irak (1980-88), der Frauen durch
die Abwesenheit vieler Männer eine notwen-
dige Rolle in der Wirtschaft des Landes ver-
schaffte. (Halper 2011) Erreicht wurden
jedoch eine Separierung der Geschlechter in
der Öffentlichkeit und weitgehende Ein-
schränkungen der Rechte und Entfaltungs-
möglichkeiten von Frauen. Dies umfasste
nicht nur den Bildungs- und Berufsbereich,
sondern auch soziale Bestimmungen, wie die
Kleiderordnung. Unter Khomeini wurde die is-
lamische Kleiderordnung (hijab) streng aus-
gelegt und deren Missachtung durch
Geldstrafen oder auch Peitschenhiebe be-
straft. (Amirpur 2013; Esfandiari 2012; Kian
2011)

III.3 Präsidentschaften Akbar Hashemi
Rafsanjanis und Mohammad Khatamis
(1989-1997 / 1997-2005)

Nach dem Tod des Revolutionsführers Ruhol-
lah Khomeini wurde Ali Khamenei, der bereits
als Präsident gedient hatte, zur höchsten re-
ligiösen Autorität des Staates ernannt. Unter
den ersten beiden Präsidenten in seiner
Amtszeit, Akbar Hashemi Rafsanjani und Mo-
hammad Khatami, konnten Frauen diverse
Erfolge in der Verbesserung ihrer Rechtslage
und die Lockerung sozialer Bestimmungen er-
reichen. Rafsanjani verringerte soziale Kon-
trollen und veranlasste Änderungen des
Personenstandsrechts, die Frauen zugute
kamen. Auch der Anteil von Mädchen und
Frauen in Schulen und Universitäten des Lan-
des nahm rapide zu. Als Rafsanjanis größter
Verdienst in Hinsicht auf die Verbesserung
der Situation von Frauen kann die Einführung
eines Familienplanungsprogramms bezeich-
net werden. Durch Aufklärung, Familienbera-
tung und Ausweitung der Versorgung mit
Verhütungsmitteln gelang es ihm, das alar-
mierende Bevölkerungswachstum einzudäm-
men. Die beeindruckenden Erfolge des
Programms, verstärkt durch Effekte der Glo-
balisierung und den – wenn auch partiell zen-
sierten – Zugang zu neuen
Kommunikationstechnologien und Informatio-
nen, lassen sich an der Zahl der Geburten pro

Frau verdeutlichen: Während die Geburten-
zahl pro Frau Anfang der 1980er Jahre bei 5,6
lag, verringerte sie sich auf 1,8 im Jahr 2012. 

Unter Khatami konnte die Frauenrechtsbe-
wegung weitere Erfolge verbuchen, die auch
auf die grundsätzliche Reformwilligkeit Kha-
tamis zurückzuführen sind. Des Weiteren er-
möglichte er einigen Frauen den Aufstieg in
prominente Positionen. Unter anderem er-
nannte er Masoumeh Ebtekar zur Vizepräsi-
dentin für Umweltangelegenheiten und Zara
Rahnavard zur ersten weiblichen Dekanin
einer iranischen Universität. Den größten Er-
folg in rechtlicher Hinsicht während seiner
Amtszeit stellte die Wiedereinführung einiger
abgeänderter Provisionen des Familien-
schutzgesetzes aus Zeiten des Schahs dar.
Khatamis Regierungszeit ermöglichte außer-
dem die Gründung zahlreicher Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) und zivil-
gesellschaftlicher Gruppen, wovon sich viele
auf Frauenrechte fokussierten. Diese bildeten
die Grundlage für die Ausweitung der zivilge-
sellschaftlichen Aktivitäten in Bezug auf die
Situation von Frauen. (Esfandiari 2012)

Ein Beispiel hierfür ist die Gruppe Meydaan,
die sich für ein Verbot von Steinigungen ein-
setzt. Mit der Veröffentlichung eines Videos,
in dem die Hinrichtung einer Frau zu sehen
ist, übte sie Druck auf die iranische Regierung
aus und mobilisierte die internationale Ge-
meinschaft. Als Reaktion hierauf verhängte
der Oberste Richter des Landes im Dezem-
ber 2002 ein Moratorium für die Praxis der
Steinigung. Doch auch im neuen Strafgesetz
aus dem Jahr 2012 taucht die Praxis der Stei-
nigung als Bestrafung für Ehebruch auf (Art.
172; 198). Der Ankündigung eines allgemei-
nen Verbots der Folter folgte der Erlass ent-
sprechender Bestimmungen durch das
iranische Parlament und nach mehrmaligen
Blockaden durch den Wächterrat erfolgte im
Jahr 2004 dessen Billigung. Menschen-
rechtsorganisationen und internationale Or-
gane wie das Europäische Parlament weisen
jedoch auf andauernden Einsatz von Folter
hin und fordern eine effektive Umsetzung des
Verbots. (Fathi 2009; Europäisches Parla-
ment 2005)

III.4 Mahmud Ahmadinejads Präsident-
schaft (2005-2013)

Die Wahl des als konservativen Hardliners be-
kannten Mahmud Ahmadinejad im Jahr 2005
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bedeutete einen Rückschritt für die Situation
der Frauen. Soziale Normen wurde erneut
streng ausgelegt und kontrolliert, gewonnene
Freiheiten für Frauen im Bildungsbereich und
im Arbeitsleben eingeschränkt und die Erfolge
des Familienplanungsprogramms Khatamis
durch den Aufruf zur Gründung größerer Fa-
milien revidiert. Die Zurückdrängung der
Frauen aus der öffentlichen Sphäre zeigte
sich insbesondere am starken Rückgang der
Anzahl an Frauen, die politische Positionen
auf verschiedenen Ebenen innehatten. (Es-
fandiari 2012)

Unter dem Banner des Schutzes der Familie
wurde dem iranischen Parlament 2007 der
Entwurf zu einem neuen Familienschutzge-
setz (Family Protection Bill) vorgelegt. Dieser
Entwurf enthält einige strittige Provisionen,
die die Rechtslage von Frauen im Familien-
recht weiter beeinträchtigt. Artikel 22 und 23
stärken die Konzepte der polygamen und
temporären Ehe und erleichtern die Zugäng-
lichkeit zu diesen Formen für Männer. Sie sind
damit zwei der umstrittensten Bestimmungen
des Entwurfs. Auch die Besteuerung der Mit-
gift für Frauen (mehr), die in Artikel 25 vorge-
sehen wird, ist umstritten, da sie die
finanzielle Abhängigkeit der Frau von ihrem
Ehemann erhöht. Ebenfalls umstritten ist der
vorgesehene Artikel 46, der die Eheschlie-
ßung einer iranischen Frau mit einem nicht-
iranischen Mann unter Strafe stellt, wenn
keine vorhergehende Erlaubnis der Regie-
rung eingeholt wurde. Es kann zu großen Tei-
len als Verdienst der iranischen Frauen-
bewegung gewertet werden, dass der Geset-
zesentwurf nach mehrmaligen Prüfungen und
Revidierungen immer noch nicht von allen
notwendigen Institutionen abgesegnet wurde
und deswegen noch nicht endgültig verab-
schiedet werden konnte. (Iran Rooyan 2011;
Enayati 2011) 

Auch die Frauenrechtsinitiative Hamsari ver-
sucht, die rechtliche Lage von Frauen bezüg-
lich des Familienrechts zu verbessern. Ihre
Unterstützung bezieht sich hierbei vor allem
auf die Hilfestellung bei der Verfassung von
Eheverträgen, um Benachteiligung der Ge-
setzgebung für Frauen bestmöglich durch de-
taillierte Bestimmungen in Eheverträgen
auszugleichen. (Enayati 2011)

Weitere Entscheidungen während Ahmadine-
jads Amtszeit, die sich negativ auf die Lage
der Frauen in Iran auswirken, sind insbeson-

dere die Abschaffung des Familienplanungs-
programms und der Ausschluss von Frauen
aus einer Vielzahl von Studiengängen an ira-
nischen Universitäten. Unter Berufung auf die
Vision Khomeinis schaffte Ahmadinejad 2012
das als fortschrittlich angesehene Familien-
planungsprogramm des Landes ab und pos-
tulierte ein Bevölkerungswachstum auf
150-200 Millionen Iraner als Ziel. Dazu wird
das vormals für das Programm verwendete
Budget von 15 Mrd. USD nun in die Anreiz-
förderung für große Familien investiert. Eine
mögliche ungewollte Konsequenz dieses
Richtungswechsels ist, dass durch die ent-
stehende Erhöhung des Anteils der Jugend-
bevölkerung in Zeiten wirtschaftlicher
Sanktionen und hoher Arbeitslosigkeit das
Unruhepotenzial innerhalb der Bevölkerung
zunimmt. (Ghosh 2012)

Ebenfalls im Jahr 2012 führte die Regierung
neue Beschränkungen für Frauen im Bereich
der universitären Bildung ein. Zu Beginn des
akademischen Jahres verbannten 36 Univer-
sitäten des Landes Frauen aus insgesamt 77
akademischen Bereichen. Dies betrifft vor
allem technische Studiengänge, wie Ingenie-
urswissenschaften, die gute Jobaussichten
und relativ hohe Gehälter versprechen. Diese
Restriktionen können im Kontext Ahmadine-
jads Politik gesehen werden, die darauf ab-
zielte, propagierte negative Auswirkungen des
Studiums von Frauen auf die Gründung und
Stabilität von Familien zu verringern. Dieser
Prozess umfasst auch die Vergrößerung ge-
schlechterseparierter Sphären auf den
Universitätsgeländen, die Abschaffung „un-is-
lamischer“ Kurse und die Entlassung nicht re-
gime-konformer Professoren und
Professorinnen. Diese Entwicklung wird
außerdem als Zurückrudern gegenüber der
zahlenmäßigen Überlegenheit von Frauen an
iranischen Universitäten interpretiert, die dem
Bild einer Gesellschaft widerspricht, in der
Männer eine übergeordnete Rolle einnehmen.
(Sanei & Gerntholtz 2012; Shahrokni 2012)

Als Reaktion auf diskriminierende Gesetze
und die anhaltende Verschlechterung der
rechtlichen Lage von Frauen unter Ahmadi-
nejad formierte sich im Jahr 2006 die Kam-
pagne Eine Million Unterschriften nach dem
Vorbild einer ähnlichen Bewegung in Ma-
rokko. Ziel der Kampagne war es, innerhalb
von zwei Jahren eine Million Unterschriften zu
sammeln, damit das iranische Parlament sich
mit ihren Forderungen beschäftigen müsse.
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Anschließend sollten die Forderungen in
einem Gesetz formuliert werden. Neben dem
Hauptaugenmerk der Kampagne, rechtliche
Reformen anzustoßen, wurde auch der not-
wendige gesellschaftliche Wandel betont. Die
Kampagne versuchte, ein landesweites Netz-
werk zu schaffen, Frauen über ihre rechtliche
Lage aufzuklären und somit möglichst viele
Unterschriften zu sammeln. Die Angst vieler
Frauen vor negativen Folgen der Unterzeich-
nung der Petition, insbesondere genährt
durch den Vorwurf, dass das Begehren der
Bewegung gegen den Islam gerichtet sei,
führte jedoch dazu, dass die benötigte Anzahl
an Unterschriften in den zwei Jahren nicht er-
reicht werden konnten. Auch die Unterstüt-
zung renommierter Geistlicher für die
Kampagne und die Bestätigung der Konfor-
mität der Forderungen mit dem Islam konnten
die Zweifel und Unsicherheit vieler Frauen
nicht beseitigen. Die Repression der Bewe-
gung und deren Aktivistinnen durch Festnah-
men, Gerichtsverfahren und mehrmalige
Blockierung der Webseite, erschwerten die
Arbeit weiter. Nach dieser Niederlage kon-
zentriert sich die Kampagne nun auf langfris-
tige Informations- und Vernetzungsarbeit und
versucht dadurch, Einfluss zu nehmen. Auch
verlagerten sich die Aktivitäten größtenteils
auf das Internet, um direkte physische Re-
pression zu vermeiden, und es wird versucht,
über den ursprünglichen Kreis aktiver Frauen
aus der iranischen Mittelschicht hinaus
Frauen aus allen Schichten und geographi-
schen Regionen Irans zu erreichen. (Amirpur
2013; Fathi 2009; Enayati 2011)

III.5 Die Grüne Bewegung 2009

Die Unruhen nach der vermuteten Fälschung
der Präsidentenwahl zum Nachteil des mo-
deraten, reformorientierten Kandidaten Mir
Hossein Mussawi stellen einen Höhepunkt
der Sichtbarkeit der iranischen Frauenbewe-
gung dar. Im Vorfeld der Wahlen kristallisierte
sich die Unterstützung zehntausender Frauen
aus allen Schichten der Bevölkerung für die
beiden als Reformer gesehenen Kandidaten
Mehdi Karroubi und insbesondere auch Mir
Hossein Mussawi heraus. Diese Unterstüt-
zung basierte in vielen Fällen auf Hoffnungen
auf frauenfreundliche Reformen. Das erste
Mal in der Geschichte der Islamischen Repu-
blik Iran hatten Kandidaten für das Präsiden-
tenamt weibliche Beraterinnen für ihre
Kampagne engagiert, die auch öffentlich in
Erscheinung traten. Umstritten ist die Rolle,

die Mussawis Ehefrau Zara Rahnavard in der
Präsidentschaftskampagne ihres Mannes
spielte und inwiefern dies weibliche Wähle-
rinnen beeinflusste. Einige schreiben ihr eine
sehr wichtige Rolle in der Kampagne zu und
betonen ihre Auftritte als aktive, gleichbe-
rechtigte Partnerin ihres Mannes. Ihre Prä-
senz während der Kampagne wurde als eine
Art Versprechen für mehr Einflussmöglichkei-
ten für Frauen unter einer etwaigen Präsi-
dentschaft Mussawis gesehen und ließ auf
eine Lockerung bestehender sozialer Normen
hoffen. Es wurde jedoch auch Kritik an Rah-
navard laut, in der sich Mitglieder bestehen-
der Frauenrechtsgruppen gegen die
Darstellung Rahnavards als Repräsentantin
der Frauenbewegung in internationalen Me-
dien wehrten und ihren politischen Hinter-
grund als konservative, islamische Aktivistin
betonten. Sie sehen ihre Ansichten bezüglich
einiger Themen, wie beispielsweise der isla-
mischen Kleiderordnung oder der Strafen für
Ehebruch, als widersprüchlich zu Forderun-
gen der Frauenbewegung. Insbesondere sä-
kulare Feministinnen bewerten Rahnavards
Ideologie als zu konservativ islamisch. (Tohidi
2010; Zenjanli 2011; Esfandiari 2012; Amirpur
2013)

Nach der Verkündung der Wahlergebnisse,
die Ahmadinejad zum offiziellen Wahlsieger
erklärten, entlud sich die Enttäuschung der
Anhänger der Reformkandidaten über ver-
mutete Wahlfälschungen in Massenprotesten
und Kundgebungen, die über Monate hinweg
anhielten und durch den Bezug zu Mussawis
Wahlkampffarbe als Grüne Bewegung be-
kannt wurden. Frauen und Frauenrechts-
gruppen waren an diesem Protest
maßgeblich beteiligt und nutzen das Netz-
werk, das sie in den vergangenen Jahren auf-
gebaut hatten, um möglichst viele Mitglieder
zu mobilisieren. Die Informations- und Ver-
netzungsbemühungen von Kampagnen wie
Eine Million Unterschriften schienen Wirkung
zu zeigen. 

Die starke Beteiligung lässt sich durch die
Frustration der Frauen erklären, deren Hoff-
nungen auf eine Verbesserung ihrer Lage er-
neut enttäuscht wurden und durch die Angst,
weitere Einschränkungen ihrer Freiheit in
einer zweiten Amtsperiode Ahmadinejads zu
erfahren. Das Regime reagierte mit gewaltsa-
men Niederschlagungen der Proteste und
zahlreichen Verhaftungen von Regimekriti-
kern. (Bahramitash & Hooglund 2011) Zu tra-
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gischer Berühmtheit gelangte hierbei die 26-
jährige Studentin Neda Agha-Soltan, die bei
einer friedlichen Demonstration von Sicher-
heitskräften der Regierung erschossen
wurde. Ihr Schicksal wurde durch ein Video,
das im Internet kursiert, weltweit bekannt.
Außerdem verabschiedete die Regierung
zeitnah nach der Wahl ein Dekret, das die
strikte Einhaltung sozialer Bestimmungen
zum Ziel hat (Social Morality Plan). Auch zahl-
reiche als kritisch wahrgenommene Zeit-
schriften und Webseiten wurden verboten,
wie dies bereits 2008 mit der einflussreichen
islamischen Frauenzeitschrift Zanaan ge-
schehen war. Diese harsche Repression und
Verschärfung der Kontrolle können als Zei-
chen für die Angst des Regimes gewertet wer-
den, die Kontrolle über die Gesellschaft zu
verlieren. (Mir-Hosseini 2009)

Als eine der wichtigsten Errungenschaften der
Grünen Bewegung für die Frauenrechtsbe-
wegung kann die teilweise Überwindung der
Trennung zwischen säkularen und islami-
schen Frauenrechtlerinnen gesehen werden.
Diese beiden Gruppen standen sich zuvor
sehr kritisch gegenüber und sahen ihre Ziele,
namentlich die Überwindung der Islamischen
Republik zur Verwirklichung von Gleichbe-
rechtigung im Gegensatz zum Agieren inner-
halb des gegebenen institutionellen Rahmes
dieser Ordnung, als unvereinbar. Im April
2009 gründeten 42 Frauenrechtsgruppen und
700 Einzelpersonen sowohl mit säkularen als
auch islamischen Hintergründen eine Koali-
tion mit dem Namen „Women’s Conver-
gence“. Mit der vereinten Kraft dieses großen
Netzwerks bekräftigten sie ihre beiden Haupt-
forderungen: die Ratifizierung des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (Convention to Eli-
minate All Forms of Discrimination Against
Women, CEDAW) der Vereinten Nationen
und die Revision der vier Artikel der irani-
schen Verfassung, die Geschlechterdiskrimi-
nierung explizit festschreiben. (Mir-Hosseini
2009, Kian 2011) Im Vergleich zu den Protes-
ten der Grünen Bewegung im Jahr 2009 fielen
Demonstrationen in den Jahren 2011 und
2012 im Kontext der Unruhen in zahlreichen
Ländern des Nahen und Mittleren Ostens re-
lativ gemäßigt aus. Während die Regierung
versuchte, durch gezieltes „framing“ die Un-
ruhen als islamisches Erwachen darzustellen,
das der religiösen Ideologie der Islamischen
Republik entspricht, interpretierten die Zivil-
gesellschaft und Frauenrechtsgruppen die

Unruhen als Zeichen, dass die Grüne Bewe-
gung noch lebendig ist. Gewaltsame Repres-
sion der Unruhen und zahlreiche Festnahmen
wurden als Beweis für die andauernde
Angst des Regimes vor der Stärke der irani-
schen Zivilgesellschaft gewertet. (Mir-Hos-
seini 2012)

III.6 Präsidentschaftswahlen 2013 und
Hoffnungen für Hassan Rohanis Amtszeit

Von der Wahl des moderaten Kandidaten
Hassan Rohani bei den Präsidentschafts-
wahlen 2013 versprechen sich viele eine Stär-
kung der Frauenrechte und Lockerung der
sozialen Einschränkungen. Rohani sprach
sich während des Wahlkampfs offen für eine
Verbesserung der rechtlichen Lage von
Frauen aus und betonte, dass er Geschlech-
tertrennung ablehne. Bezüglich der islami-
schen Kleidungsordnung, des hijab, äußerte
Rohani sich weniger deutlich. Während er
diese Ordnung nicht grundsätzlich ablehnt,
betont er jedoch, dass der Wert derer, die sich
nicht dementsprechend kleiden, nicht in
Frage gestellt werden soll. Auch in Bezug auf
die Zensur des Internets, die den Zugang zu
Informationen und sozialen Netzwerken filtert,
die Arbeit von Aktivisten und Aktivistinnen er-
schwert und oftmals in Verhaftungen endet,
kritisierte Rohani den status quo. Inwiefern
sich diese Hoffnungen erfüllen, muss sich in
der vierjährigen Amtszeit des Geistlichen zei-
gen, dessen Position die zunehmende Spal-
tung der geistlichen Führung des Landes in
ein konservatives und progressives Lager
aufzeigt. (Moghadam 2011) Kritiker warnen
vor einer verfrühten Freude über einen au-
genscheinlichen Reformer, der jedoch im
Grunde im repressiven politischen System
Irans verwurzelt ist. (Haaretz 2013; The Eco-
nomist 2013)

IV. Fazit

Die Situation von Frauen in Iran scheint am-
bivalent: Während die Bereiche Bildung und
Gesundheitsversorgung durch relativ niedrige
Levels an Ungleichheit gekennzeichnet sind
und Frauen bei manchen Indikatoren des
Gender Gap Index 2012, beispielsweise in
der universitären Bildung, sogar besser ab-
schneiden als Männer, weisen die Bereiche
der ökonomischen und politischen Teilhabe
einen hohen Grad an Ungleichheit zu Lasten
von Frauen auf. (Global Gender Gap Report
2012) Dies lässt sich größtenteils durch die
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Gesetzeslage Irans erklären, die, wie erläu-
tert, die Rechte und Freiheiten von Frauen in
vielen Bereichen beschneidet. Eben diese
diskriminierenden Gesetze können als ein
Faktor gesehen werden, der die Bewusstwer-
dung der iranischen Frauen und Forderungen
nach Gleichberechtigung provoziert. Dies liegt
weiterhin begründet in der oftmals betonten
Diskrepanz zwischen der sozialen Realität
des Landes, geprägt von einer wachsenden
Anzahl gebildeter Frauen, die nach Gleichbe-
rechtigung und mehr Freiheiten streben, und
den genannten Gesetzen. Diese Bewusst-
werdung wird durch Effekte des demographi-
schen Wandels, den Einfluss der
Globalisierung und Möglichkeiten der Inter-
netnutzung noch verstärkt. 

Trotz umfassender Repression jeglicher op-
positioneller Aktivitäten, insbesondere im Be-
reich der Menschen- und Frauenrecht-
sbewegungen, existiert in Iran eine aktive und
gut vernetzte Frauenrechtsbewegung, die
sich in erster Linie für legislative Reformen
einsetzt. Gleichzeitig wird jedoch auch ein
Wandel sozialer Strukturen, insbesondere in
ländlichen Regionen, als Voraussetzung für
eine langfristige Entwicklung hin zu Gleichbe-
rechtigung betont. Eine Schwäche der Frau-
enrechtsbewegung in Iran ist die Trennung
zwischen islamischen und säkularen Bewe-
gungen, die ihre Ziele durch unterschiedliche
Rahmensetzungen oft als unvereinbar be-
greifen. Ein erster Schritt zur Überwindung
dieser Trennung war im Nachgang der ver-
muteten Wahlfälschungen der Präsident-
schaftswahlen im Jahr 2009 zu beobachten,
insbesondere in der Gründung der „Women’s
Convergence“, einer Koalition aus säkularen
und islamischen Bewegungen sowie Indivi-
duen. Darüber hinaus waren Frauen in der
Grünen Bewegung allgemein sehr sichtbar
und brachen mit ihrer aktiven Teilnahme an

der Seite von Männern und der Propagierung
von Frauenrechtsthemen bisher bestehende
soziale Tabus. Die harsche Repression des
Regimes zeigt die Angst der politischen
Führung, die Kontrolle über ihre Gesellschaft
zu verlieren und zwang viele Bewegungen
zur verstärkten Verlagerung ihrer Aktivitäten
in die Sphäre des Internets. Die Antwort war
eine Intensivierung der Zensur des Mediums
und die Einrichtung einer Internetpolizei
(FATA). 

Nach den angesprochenen nachteiligen Ent-
wicklungen für Frauen unter Präsident Mah-
mud Ahmadinejads zwei Amtszeiten von 2005
bis 2013, wurde die Wahl des moderaten
Hassan Rohani im Juni 2013 von vielen Ira-
nern, insbesondere auch vielen Frauen, be-
grüßt und wird als Ausgangspunkt für eine
positive Entwicklung gesehen. Diese Hoff-
nungen umfassen sowohl außenpolitische
Mäßigung, wirtschaftliche Reformen, einen
Rückgang der Internetzensur und die Stär-
kung von Frauenrechten. Zu Rohanis Wahl-
versprechen gehört weiterhin, sich für die
Freilassung politischer Gefangener der Unru-
hen 2009 einzusetzen. Insbesondere seine
Aussagen zu Geschlechtertrennung im öf-
fentlichen Raum, die er im Gegensatz zu sei-
nem Vorgänger Ahmadinejad ablehnt, und
zum hijab, dessen Einhaltung er als unab-
hängig vom Wert einer Person sieht, werden
von der Frauenrechtsbewegung als Aus-
gangspunkte für positive Entwicklungen ge-
wertet. Trotz Kritikern, die vor einer
Überschätzung der Reformwilligkeit Rohanis
– und seiner Durchsetzungsfähigkeit gegenü-
ber dem religiösen Establishment – warnen,
besteht die Hoffnung, dass unter dem neuen
Präsidenten die Einflussmöglichkeiten der Zi-
vilgesellschaft steigen und als überfällig be-
wertete legislative Reformprozesse angestoßen
werden. 
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Statistische Daten – Ägypten
Fläche1 2012 1.001.450 km²

Geschlechterverhältnis bei Geburt2 2012 1,05 Männer pro Frau

Bevölkerung (männlich, weiblich)3 2012
83.958.400 (Frauen 41.802.720; Männer

42.155.650)

Bevölkerungsdichte (pro km²)4 2011 82,91/km2

Ethnische Gruppen5 2006 Ägypter 99,6%, Andere 0,4% 

Religionszugehörigkeit6 2012

90% Muslime (99% Prozent Sunniten, 1% Schii-
ten); 5-10% Christen (91% koptisch-orthodox,

4,5% koptisch-katholisch), 2% sonstige Religions-
gemeinschaften

Durchschnittsalter (m, w)7 2013 24,8 Jahre (Männer 24,5 Jahre, Frauen 25,2 Jahre)

Bevölkerung unter 15 Jahren (m, w)8 2012 32,7% (Männer 13.725.282; Frauen 13.112.157)

Bevölkerung über 65 Jahren (m, w)9 2011 (est.) 4,5% (Männer 1.669.313; Frauen 2.031.016)

Lebenserwartung (m, w)
2013*10 73,19 Jahre (Männer 70,57 Jahre; Frauen 75,93

Jahre)

201111 73 Jahre (Männer 71 Jahre; Frauen 75 Jahre)

Bevölkerungsprognose bis 2030 201312 106.500.000

Geburten pro Frau13 2012 2,7

Alphabetisierungsrate (m, w)14 2010 72% (Männer 80,3%; Frauen 63,5%)

Nutzer Mobiltelefone15 2011 83.425.000

Nutzer Internet16 2012 29.809.724

Nutzer Facebook17 2012 12.174.000

Wachstum BIP18 2012 2.20%

BIP pro Kopf19 2012 5.401 USD

Arbeitslosigkeit (m, w)

201320 13,20%

2012*21 11,50%

201022 9,0% (Frauen 22%, Männer 4,9%)

Bildungsniveau23 2011 Rang 113 (von 187)

Politische Teilhabe24 2011 16,00%

Korruptionsindex25 2012 Rang 118 (von 174)

Gender Inequality Index26 2012 0,590 (Rang 126 von 186)

Müttersterblichkeit 2010 66 Todesfälle (pro 100.000 Lebendgeburten)

Jugendschwangerschaften 2012 40,6 Geburten (pro 1.000 Frauen von 15-19 Jahren)

Parlamentarische Repräsentation 2012 2,20%

Bildungsniveau der Frauen (mindestens Se-
kundarstufe, ab 25 J.)

2006-2010 43,40%

Partizipation im Arbeitsmarkt 2011 23,70%

* Schätzungen
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Übergriffe auf Frauen
während der arabischen Re-
volution in Ägypten
Anna Fleischer

I. Einleitung

I
n Ägypten treten durch die in der jüngsten
Vergangenheit mehrfachen politischen
Umwälzungen immer mehr gesellschaftli-

che und institutionelle Veränderungen zu
Tage, die sich auch auf die Geschlechterord-
nung auswirken. Historische Hintergründe bil-
den den Nährboden für diese und bestimmen
auch maßgeblich die Stoßrichtung. Neue Dis-
kurse entwickeln sich schnell, deren Nach-
haltigkeit bleibt jedoch noch unklar.
Besonders die fehlende Stabilität des Landes
birgt Gefahren für die aufkommenden Dis-
kurse über Frauenrechte und Gleichbehand-
lung und Chancen für Ägypterinnen, sich
politisch und gesellschaftlich neue Räume zu
erschließen.

Aus historischer Sicht reicht die Vermischung
von Staat und Frauenrechten in der arabi-
schen Welt bis in die Zeiten der Kolonialherr-
schaft zurück. Das Bild der „unterdrückten
Orientalin“ wurde in kolonialen Diskursen viel-
mals als Verkörperung aller arabischen
Frauen benutzt (Dennerlein und Farag, 2013:
S. 140). In Ägypten entbrannte an der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert der erste Streit
um Geschlechtertrennung und Verschleie-
rung. Die Reformkräfte im Land äußerten Kri-
tik an den vorherrschenden Verhältnissen
besonders in Bezug auf Frauenrechte. Die
Kritik richtete sich vor allem gegen die alten
Eliten und die einheimischen Unterschichten.
Gleichzeitig konnte so gegenüber Europa die
Fortschrittlichkeit des Islams proklamiert wer-
den, da Frauenrechte in den Fokus gestellt
wurden. 

Der ägyptischen Frau kam in diesem Konflikt
eine doppelte Rolle zu, indem sie einerseits
als Erzieherin der Söhne der Nation und an-
dererseits als Managerin des Haushalts dar-
gestellt wurde. In dieser Funktion musste sie
auch über moderne Hygienestandards, Bil-
dung und psychische Gesundheit ihrer Kinder
informiert sein, woraus sich die Notwendigkeit
von Mädchen- und Frauenbildung ableiten
ließ. Die bis dato von außen aufgezwungene
Enthaltsamkeit und Verschleierung wurde so
internalisiert. Diese Positionen werden in
berühmten Schriften wie Die Befreiung der

Frau von 1899 und Die neue Frau von 1900
des Juristen und Intellektuellen Qasim Amin
dargestellt. Zugleich manifestierte sich die
Ungleichbehandlung der Frau zum Beispiel
durch die Stilisierung von Ehe und Familie als
Ort nationaler und religiöser Authentizität. Aus
institutioneller Sicht allerdings wurden Frauen
politische Rechte verwehrt. Während sie in
den nationalen Protesten aktiv gegen die Ko-
lonialherrschaft der Briten mitdemonstrierten,
wurden sie danach in der Zwischenkriegszeit
von der politischen Arena ausgeschlossen
(Dennerlein und Farag, 2013).

II. Mubarak-Ära (1981-2011)

Als Resultat der Regierung von Hosni Muba-
rak, die bereits 1981 begann, existierte seit
den 1990er Jahren in Ägypten eine komplexe
politische Dynamik, in der Aktivismus für
Frauenrechte, staatliche Strategien sowie In-
teressen internationaler Geber aufeinander
trafen. Unter der Mubarak-Regierung hatten
augenscheinlich positive Maßnahmen, wie
die Einführung eines National Council for
Women, zu einem gegenteiligen Effekt ge-
führt. Diese Organisation wurde von der Ehe-
frau des Präsidenten, Suzanne Mubarak,
geleitet und war somit personell regimenah
besetzt. Auf Grund der engen Zusammenar-
beit des Councils mit den Vereinten Nationen
und wegen dem hohen Grad an Verwobenheit
mit der politischen Elite der Nationaldemo-
kratischen Partei (NDP) identifizierten große
Teile der Bevölkerung den Einsatz für mehr
Frauenrechte als Teil der autoritären Regie-
rungsstrategie sowie einer westlichen Agenda
und lehnten diese Maßnahmen daher als
„korrumpiert“ und „verwestlicht“ ab. 

Maßnahmen wie eine Reform des Schei-
dungsrechts, welches es Frauen erstmals er-
möglichte, auf eigene Initiative die Scheidung
einzufordern, wurden eher kritisch beurteilt.
Die Scheidung war allerdings laut diesem Ge-
setz nur möglich, wenn die Frauen ihre Mor-
gengabe zurückerstatteten und auf jegliche
finanzielle Ansprüche verzichteten. Für diese
Reform hatten Frauenrechtlerinnen zwar jahr-
zehntelang gekämpft, aber durch die Verbin-
dung mit der Organisation der Patronin wurde
sie politisch diskreditiert (Dennerlein und
Farag, 2013). Die Rolle Suzanne Mubaraks
ist somit als doppelschneidiges Schwert an-
zusehen: Einerseits galt sie für einige eine
Kämpferin für Frauenrechte, für andere wie-
derum waren diese so eng mit den herr-
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schenden politischen Machtinteressen ver-
woben, dass die breite Bevölkerung nicht die
erreichten Verbesserungen für die Frauen an-
erkannte, sondern lediglich die politischen
Motive kritisch hinterfragte.

Institutionell bildeten Frauen lediglich eine
Randnotiz im Mubarak-Regime, allerdings
gab es auch positive Entwicklungen, so exi-
stierte beispielsweise eine Frauenquote im
Parlament. Diese wurde 2009 eingeführt und
von westlichen Medien als Zeichen der Mo-
dernität des Regimes angepriesen. Vor dem
Sturz Mubaraks waren 12% des Parlaments
weiblich (Tadros, 2012). Die Effektivität sol-
cher Maßnahmen wird allerdings oft in Frage
gestellt, da die breite gesellschaftliche Ent-
wicklung Frauen weiterhin unterdrückte. 

III. Revolution vom 25. Januar 2011

Die politischen Umwälzungen des Arabischen
Frühlings, im Jahr 2011, von den Ägyptern
selbst „25. Januar-Revolution“ genannt,
schienen zunächst auch einen positiven Ein-
fluss auf die Geschlechterrollen zu nehmen.
Frauen und Männer demonstrierten mit- und
nebeneinander in vielen Städten des Landes.
Soziale Proteste, Streiks und die immer lauter
werdenden Rufe nach Veränderungen kulmi-
nierten in Massenprotesten. Die Demonstra-
tionen, die die meiste mediale Beachtung er-
fuhren, fanden in der Hauptstadt Kairo statt
und schienen zunächst zu einer Auflösung der
gesellschaftlichen Trennlinien zu führen. Über
die Grenzen von Klasse, Religion, ethnischer
Zugehörigkeit, Alter und eben auch Ge-
schlecht hinweg demonstrierten Ägypter ge-
meinsam gegen das Mubarak-Regime. Aus
dieser Dynamik heraus keimte die Hoffnung
auf, dass gesellschaftliche Veränderungen
möglich wären und dass ein erhöhtes Be-
wusstsein für Geschlechtergleichheit Hand in
Hand mit einer demokratischen Neuordnung
des Landes gehen könne (Dennerlein und
Farag, 2013).

Zahlreiche Bilder von ägyptischen Frauen als
aktiver Bestandteil der Protestbewegung in
den Medien ließen vor allem die westliche
Welt in dem Glauben, die Revolutionsbewe-
gung sei eine demokratische, fortschrittliche
Bewegung, was das Bild der „unterdrückten“
muslimischen Frauen vorübergehend än-
derte. Die ägyptischen Frauen waren jedoch
entsetzt über die Annahme von westlichen
Medien, sie wären mit dem Fall Mubaraks

„befreit“, da sie nach und nach, während des
politischen Übergangsprozesses, von Institu-
tionen ausgeschlossen, und weiterhin unter-
drückt wurden. Paradoxerweise wurden
Frauen sogar während der Revolutionsbewe-
gung sowohl von männlichen Protestierenden,
als auch von Sicherheitskräften, belästigt, ver-
letzt und vergewaltigt (Pratt, 2013). Dennoch
haben manche (vorwiegend weibliche) Revo-
lutionäre ihre Opferstellung, die ihnen vor
allem über die westlichen Medien zuge-
schrieben wurde, durch die Versachlichung
ihrer Missstände in Form von künstlerischen
Darstellungen wie Street Art und Graffitis, um-
kehren können. So konnten sich die ikoni-
schen Bilder von unterdrückten Frauen
während der Bewegung zu Zeichen des Wi-
derstandes entwickeln. (Pratt, 2013)

IV. Militärregierung

Bereits wenige Wochen nach dem Fall Muba-
raks wandelte sich die anfängliche Euphorie
der Demonstranten hin zu einer starken
Ernüchterung. Am 8. März 2011 nutzten viele
Frauen aus der Mittelschicht sowie politische
Aktivistinnen den Weltfrauentag zu einer Mas-
sendemonstration in Kairo, um ihre Forde-
rungen nach einer neuen Verfassung und
gleichen Rechten zu äußern. Während dieser
Demonstration kam es zu verbalen und sexu-
ellen Angriffen auf die Demonstrantinnen.
Eine Gruppe Männer beschimpfte sie als
schandvoll und sprach ihnen das Recht ab,
ihre Forderungen öffentlich zu formulieren.
Einen Tag darauf kam es zu gewalttätigen Zu-
sammenstößen zwischen Demonstranten auf
dem Tahrir-Platz. Zelte wurden gestürmt und
das Militär verhaftete viele der Demonstran-
ten, darunter auch Frauen. Sie wurden mit
Elektroschocks und Schlägen traktiert und in
einem Militärgefängnis so genannten „Jung-
fräulichkeitstests“ unterzogen (Dennerlein
und Farag, 2013). Manche, so zum Beispiel
Samira Ibrahim, waren mutig genug und klag-
ten gegen das Militär, weil an ihnen solche
Tests durchgeführt wurden. Sie berichtete,
dass nach ihrer Verhaftung ein Armeean-
gehöriger im Arztkittel ihnen den Finger in die
Scheide gesteckt habe, um zu prüfen, ob sie
noch Jungfrauen seien. Samira Ibrahim er-
hielt Recht vom Verwaltungsgericht und
wurde von den Aktivisten gefeiert. (Gerlach,
2013)

Ein weiterer Vorfall zeigte die Brutalität des
Militärregimes gegenüber der weiblichen Be-
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völkerung ebenfalls deutlich. Eine landesweit
als „girl in the blue bra“ bekannt gewordene
Demonstrantin wurde fotografiert, als sie von
Soldaten am Boden liegend einen Mantel
über den Kopf gezogen bekam. Ihr Bauch und
ihr blauer BH wurden somit entblößt und sie
wurde von den Soldaten mit Tritten malträtiert.
Dieses Bild löste landesweit und international
enorme Empörung in der Bevölkerung aus.
(Gerlach, 2013) Vorfälle solcher Art ließen das
Militär, welches bis zu diesem Zeitpunkt als
Retter und Beschützer von vielen Ägyptern
wahrgenommen wurde, in einem anderen Licht
erscheinen. Speziell für Frauen waren dies
deutliche Signale, dass sie unter der Militär-
regierung kaum Schutz zu erwarten hatten.

V. Regierung der Muslimbruderschaft

In Ägypten stehen sich bezüglich der Frauen-
rechtsthematik zwei Gruppen gegenüber.
Eine säkular-feministische und eine musli-
misch geprägte bzw. islamistische Bewegung.
Erstere schien während der Revolution mit
sehr lauter Stimme zu sprechen und hervor-
ragend repräsentiert zu sein, während zwei-
tere Sprachrohre wie die Muslimschwestern,
einen Zweig der Muslimbruderschaft (MB),
nutzten. Die Muslimschwestern verfügen über
keine politische Agenda, sondern setzen sich
für soziale Projekte ein. Bei der Parlaments-
wahl Ende 2011/ Anfang 2012 gewann die
Freiheit- und Gerechtigkeitspartei, der politi-
sche Arm der MB, mit 40% der Wählerstim-
men einfache Mehrheit und, ging somit als
stärkste Kraft hervor. Die Repräsentation der
weiblichen politischen Elite fiel äußerst niedrig
aus; so belief sich der Frauenanteil im Parla-
ment auf niedrige 2%. Dies war unter ande-
rem der Abschaffung der Frauenquote
geschuldet, die unter Mubarak noch bestand.
Die offizielle Sprecherin für Frauenrechtsan-
liegen der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei,
Dr. Manal Abu al-Hasan, äußerte sich jedoch
positiv über diese niedrige Frauenquote und
bestärkte die Ansicht, dass es Männern vorbe-
halten sei, in der politischen Arena zu agieren.
(Dennerlein und Farag, 2013)

Auch unter der islamistischen Regierung von
Muhammad Mursi hörte die Gewalt gegenü-
ber Frauen nicht auf. Das Regime instrumen-
talisierte möglicherweise diese Übergriffe
auch als Einschüchterungstaktik. Innerhalb
von zehn Tagen wurden im November 2012
20 Frauen von bewaffneten Männern ange-
griffen. Im Dezember 2012 eskalierten die

Übergriffe endgültig. Ein Zeltlager von jungen
Aktivisten und Aktivistinnen wurde von be-
waffneten Mitgliedern der Muslimbruderschaft
attackiert – im Anschluss wurden sie, ge-
meinsam mit der Polizei, in selbst organisierte
Folterkammern gebracht. Dies war das erste
Mal, dass man eine systematische Regel-
mäßigkeit bzw. eine Organisation bei den
Übergriffen feststellen konnte. Im Februar
2013 behaupteten Mitglieder des Shura-
Rates, die Opfer seien selbst für die Über-
griffe verantwortlich, da sie nicht hätten
demonstrieren dürfen. 

Motive für das Verhalten der Angreifer lassen
sich möglicherweise auf sexuelle Frustration
und Tabus, die Tatsache, dass man in einer
Gesellschaft voller religiöser Sanktionen und
Restriktionen aufwächst, oder den wirtschaft-
lichen Druck aufgrund von Arbeits- und Per-
spektivlosigkeit zurückführen. Die ersten
Übergriffe, die auf Demonstrantinnen aus-
geübt wurden, gehen bereits auf das Jahr
2005 zurück, als mehrere Mubarak-Gegne-
rinnen von bezahlten Verbrechern gruppen-
vergewaltigt wurden, unabhängig davon, ob
sie ein Kopftuch trugen oder nicht. Die Vor-
fälle im Februar des Jahres 2011 können also
als Wiederholungen von brutalen Einschüch-
terungstaktiken gesehen werden, die bereits
unter Mubarak angewandt wurden. (Abazza,
2013)

Einige Monate nach der Parlamentswahl
hatte sich das politische Klima gravierend
geändert und das Ansehen der Islamisten war
deutlich gesunken. Viele Wähler hatten große
Erwartungen, die enttäuscht worden waren.
In Bezug auf die Frauen ist bisher vor allem
das „Suzanne-Mubarak-Gesetz“ (das oben
erwähnte Scheidungsgesetz) heftig umstrit-
ten. Es soll revidiert werden, weil es ein Über-
bleibsel der alten Regierung sei. (Gerlach,
2013) Der Vorwurf der engen Verwobenheit
mit staatlichen Machtinteressen verfolgt Frau-
enrechtlerinnen bis heute in Ägypten. Viele
mussten als Lobbygruppen zumindest punk-
tuell mit staatlichen Stellen zusammenarbei-
ten, um ihre Interessen auf die politische
Agenda zu setzen. Um sich gegen diese Vor-
würfe zu wehren, braechen viele dieser Grup-
pen alte Verbindungen ab und versuchen,
feministische Anliegen jenseits von Regie-
rungsinitiativen auf die Agenda zu bringen.
Während der Revolution wurden die Rufe laut,
den von Suzanne Mubarak geführten Rat neu
zu besetzen. (Dennerlein und Farag, 2013)
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Nach Massenprotesten erfolgte der Sturz
Mursis am 3. Juli 2013 durch den Militärrat.
Die MB demonstrierten gegen diese gewalt-
same Absetzung des von ihnen als legitimen
Präsidenten des Landes angesehenen Mursis,
während weite Teile der säkularen Gesellschaft
diese Entwicklung als zweite Revolution be-
zeichnten. Diese Auseinandersetzung bringt
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der
Studie brutale Kämpfe mit sich, und am 15. Au-
gust 2013 wurde der Ausnahmezustand über
Ägypten verhängt. (Ahram Online)

VI. Neue Diskurse

Bis September 2013 wurden besonders viele
Frauen Opfer von Übergriffen, unabhängig
davon, ob sie tatsächlich an den Protesten
teilnahmen oder einfach nur Passantinnen
waren. Die wiederkehrenden Muster von Me-
thoden bei der Durchführung dieser Verbre-
chen lassen vermuten, dass die Verbrecher
gezielt Demonstrationen und politische Ver-
sammlungen aufsuchen, um Frauen zu über-
fallen. (Nazra, 2013)

Diese Überfälle sind ein öffentliches Problem,
was alle ägyptischen Frauen in Bezug auf ihre
Freiheit in sämtlichen Bereichen des Lebens
betrifft. Dieses Muster überschreitet die Sicht-
weise auf den Vorfall als ein einzelnes Phä-
nomen (Gruppenvergewaltigungen) an einem
bestimmten Ort (Tahrir-Platz) – es wird zu
einem gesellschaftlichen Anliegen, welches
Frauen auch allgemein im öffentlichen Leben
erleben. (Nazra, 2013)

Die tiefe Verwurzelung von sexuellen Über-
griffen in der ägyptischen Kultur ist eines der
größten Probleme und besteht unabhängig
vom Regimetyp fort. Es existiert eine pro-
funde Kultur der Missachtung von Frauen in
öffentlichen Bereichen. In einer neuen Studie
der Vereinten Nationen gaben 99,3% der be-
fragten Frauen an, Opfer von Belästigung ge-
worden zu sein. Von den Befragten
empfanden immerhin 37% der Frauen, dass
sie selbst der Auslöser für die Belästigung
waren. Diese Schuldzuweisung ist ebenso tief
verwurzelt in der ägyptischen Kultur, da es als
Schande für die Familie empfunden wird,
wenn ein weibliches Familienmitglied über se-
xuelle Gewalt spricht und sagt, Opfer dieser
geworden zu sein. Und das, obwohl über 70%
der belästigten Frauen konservative Kleidung
und kein Make-Up trugen. Gerade Frauen,
die sich offensichtlich als konservativ oder re-

ligiös zeigen, fallen Belästigungen und Über-
griffen zum Opfer. Fast 50% der Frauen
gaben außerdem an, dass das Level der
Belästigung nach der Revolution 2011 zuge-
nommen habe. (UN Women Report 2013)

Um dieses Problem für die Gleichstellung der
Frau anzugehen, entstehen neue Diskurse in
der Gesellschaft, die neue Organisationen zu
Tage fördern. Die 2010 gegründete Organi-
sation HarassMap zum Beispiel erstellt aus
den Berichten von Frauen über Übergriffe
eine interaktive Karte der Hauptstadt Kairo,
sodass Frauen sich informieren können, in
welchen Gegenden welche Form von Belästi-
gung häufig vorkommt. Dieses Instrument be-
fähigt Frauen, sich Macht von ihren Angreifern
zurückzuerobern und ihr Schicksal selbst zu
bestimmen. Auch die Macht der Informationen
darüber, welche Teile der Stadt sicher sind
und welche nicht, darf nicht unterschätzt wer-
den. Zusätzlich versucht HarassMap mit Wer-
bung im Fernsehen, Rundfunk und
Printmedien, die Wahrnehmung solcher Ver-
brechen zu ändern und die Öffentlichkeit
daran zu erinnern, dass es sich nicht um Ka-
valiersdelikte, sondern um real verfolgbare
Verbrechen handelt. 

Eine weitere Organisation mit dem Namen
Operation Anti-Sexual Harassment verfolgt
das Ziel, die sexuellen Übergriffe von Mobs
und Individuen auf dem Tahrir-Platz zu stop-
pen. Sie versuchen, mit kleinen Trupps
Frauen während Demonstrationen und Zu-
sammenkünften gegen Übergriffe zu schüt-
zen. Sie greifen ein, wenn sie Übergriffe
sehen und versuchen, die Angreifer der Poli-
zei zu übergeben. Zusätzlich werden SMS-
Hotlines und Telefonnotrufe eingerichtet, um
Frauen von den Eingreiftruppen schützen zu
lassen.

Dennoch besteht nach wie vor ein enormer
Nachholbedarf zum Schutz von Frauen in der
Öffentlichkeit. Zuallererst müssen direkte
Maßnahmen getroffen werden, um eine
ideale und reale Veränderung durchzuführen.
Zu diesen gehört die Sicherung der Demon-
strationen, damit Vorfällen vorgebeugt werden
kann. An zweiter Stelle sollten nach Übergrif-
fen Verantwortliche zur Rechenschaft
gezogen werden, um eine politische Ein-
schüchterung zu erzielen. Auch die Rolle der
öffentlichen Medien sollte dabei nicht verges-
sen werden. Je mehr Personen sich darüber
empören und diese Verbrechen verpönt wer-
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den, umso höher könnte die Hemmschwelle,
physische Übergriffe auf Frauen zu unterneh-
men steigen. (Nazra, 2013)

Ein weiterer Teil der neuen Diskurse, die sich
in Ägypten herauskristallisieren, sind Verän-
derungen in der Art, wie Frauen mit gewalt-
vollen Übergriffen umgehen. Immer mehr
Frauen drängen in die Öffentlichkeit, um auf
die Übergriffe aufmerksam zu machen. Sie
trauen sich, laut und deutlich zu sagen, dass
sie belästigt oder vergewaltigt wurden und
animieren andere Opfer dazu, offen zu artiku-
lieren, was ihnen geschehen ist. (Abdulaziz,
2013) Damit gelingt es ihnen, dem psycholo-
gischen Druck der Gesellschaft und ihrer Fa-
milien, selbst für diese Übergriffe verant-
wortlich zu sein, proaktiv und offensiv zu be-
gegnen, sich gegen die traditionellen Stereo-
type des ägyptischen Gesellschaftsbildes zu
stellen und die Alleinverantwortung den Tä-
tern zuzuweisen. Sie weigern sich, als
Schandfleck der Familie schweigen zu müs-
sen, da das Bewusstsein wächst, dass nicht
die Opfer an solchen Übergriffen schuld
seien, sondern die Täter. 

Bislang kann noch nicht abgesehen werden,
ob der „Arabische Frühling“ auch ein Frühling
der Frauen werden kann. Allerdings zeichnen
sich jetzt schon deutliche Veränderungen in-
nerhalb der Gesellschaft ab, die die Rolle der
Frau betreffen. Der Meinungspluralismus
auch bei Genderfragen nimmt deutlich zu, die
öffentliche Wahrnehmung von Frauen wird in-
tensiv, sachlich aber auch sehr emotional
sehr emotional diskutiert. Der Transforma-
tionsprozess, den Ägypten in den letzten
zweieinhalb Jahren durchläuft, färbt auch auf
die Diskussion um die Bedeutung von Frauen
in der ägyptischen Gesellschaft ab, was zu
einer heterogenen Debatte führt, in der sich
nicht selten unversöhnliche Ansichten von
konservativen Akteuren und Vertretern von
Gleichberechtigung gegenüberstehen. Dabei
befreien sich viele Frauen aus den familiären
und gesellschaftlichen Normen, individuali-
sieren ihre Meinung und ihre Lebenserfah-
rungen, was eine gänzlich neue Entwicklung
in Ägypten darstellt und den Diskurs von, über
und mit Frauen bereichert und modifiziert.
(Gerlach, 2013)

Allerdings fehlt es in Ägypten noch an einer
institutionalisierten Debatte um Frauenrechte,
in der sich Frauen auch innerhalb der politi-
schen Arena artikulieren und für ihre Ziele ein-

treten können. Nach der Konstituierung der
verfassungsgebenden Versammlung unter
Mursi trat mit Manal Al-Tibi eine liberale Frau-
enrechtlerin aus dem Gremium aus, um
gegen die MB zu protestieren, beraubte sich
so aber auch der Möglichkeit, innerhalb der
politischen Machtelite, Einfluss zu nehmen.
Noch ist offen, wer in Ägypten die nächsten
Wahlen gewinnt und ob sich die Demokratie
überhaupt konsolidiert, aber wenn Frauen-
rechte dabei einen Platz finden sollen, müs-
sen die Ägypterinnen sich selbst in den
politischen Institutionen engagieren und ver-
suchen, die institutionellen Hindernisse zu
überwinden, um ihren gesellschaftlichen Ein-
fluss geltend zu machen. (Azzam, 2013)

Zusätzlich zur politischen Arena bleibt das zi-
vilgesellschaftliche Engagement enorm wich-
tig für Frauenrechtsgruppen. In einem fragilen
staatlichen System ist es ratsam, sich für Ge-
schlechtergleichheit in dieser Arena zu enga-
gieren, damit auch jenseits der staatlichen
Sphäre eine Verbesserung der Situation von
Frauen erreicht werden kann. Vor der Revo-
lution gab es einen leichten Rückgang der An-
zahl von Nichtregierungsorganisationen, die
sich mit Frauenrechten beschäftigten. Nach
dem Sturz Mubaraks stieg diese Zahl aller-
dings wieder und deren Aktivität nahm zu.
Die Egyptian Feminist Union, die bereits
1923 entstand und im Oktober 2011 neu
gegründet worden war, verfügt mittlerweile
über mehr als 1.000 Mitglieder. (Conference
Report 15th New Faces Conference, 2012)
Allerdings liegt der Schlüssel zum Erfolg
nicht allein in der Quantität, sonder vor
allem auch in der Qualität des Engagements.
Verhandlungsgeschick und Führungsqualitä-
ten sollten kultiviert werden, um weibliche
Akteure zu stärken und ihre effiziente Einbin-
dung in das politische Geschehen zu ge-
währleisten. 

Frauen sollten somit in der Transformations-
phase eine zentrale Rolle spielen, um sicher-
zustellen, dass ihre Interessen und Belange
in den gesetzgebenden Prozess und die poli-
tische Agenda mit einfließen. Dies setzt si-
cherlich voraus, dass die aktuellen politischen
Unruhen nicht zu einer Rückkehr von auto-
ritären Strukturen führen, sondern den Weg
für eine demokratischere Staatsform ebnen.
Dieser Weg ist für Ägypten sicherlich noch
lang und beschwerlich, jedoch ist die aktive
Beteiligung der Ägypterinnen zentral für eine
Verbesserung ihrer Lage.
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Statistische Daten – Saudi-Arabien
Fläche1 2013 2.149.690 km²

Geschlechterverhältnis bei Geburt2 2012 1,05

Bevölkerung3 2011 28.083.000

Bevölkerungsdichte (pro km²)4 2011 14

Ethnische Gruppen5 2013 90% Araber, 10% Afrikaner und Asiaten

Religionszugehörigkeit6 2013 100% Muslime (offizielle Angabe)

Durchschnittsalter (m, w)7 2013* 26 Jahre (27 Jahre, 24,8 Jahre)

Bevölkerung unter 15 Jahren (m, w)8 2013* 28,2% (3.890.771 Männer, 3.703.725 Frauen)

Bevölkerung über 65 Jahren (m, w)9 2013* 3,1% (429.951 Männer, 401.930 Frauen)

Lebenserwartung (m, w)10 2012 73,2 Jahre, 75,6 Jahre

Bevölkerungsprognose bis 203011 2013 38.500.000

Geburten pro Frau12 2012 2,7

Alphabetisierungsrate (m, w)13 2012 90,8%, 82,2%

Nutzer Telefone (pro 100 Einwohner)14 2011 207,7

Nutzer Internet (pro 100 Einwohner)15 2011 47,5

Nutzer Facebook (m, w)16 2012 6.000.000 (70%, 30%)

Wachstum BIP17 2012* 6,80%

BIP pro Kopf18 2011 20.540,31 USD

Arbeitslosigkeit19 2012* 10,60%

Bildungsniveau20 2011 Rang 56 (von 187)

Politische Teilhabe21 2011 3,30%

Korruptionsindex22 2012 Rang 66 (von 174)

Gender Inequality Index23 2012 0.682 (Rang 145 von 146)

Müttersterblichkeit 2010 24 (pro 100.000 Lebendgeburten)

Jugendschwangerschaften 2012 22,1 (Geburten pro 1.000 Frauen 15-24 Jahre)

Parlamentarische Repräsentation 2012 0,10%

Bildungsniveau der Frauen (mindestens 
Sekundarstufe, ab 25 J.)

2006-2010 50,30%

Partizipation im Arbeitsmarkt 2011 17,70%

* Schätzungen
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Frauen in Saudi-Arabien: 
Akteurinnen des Wandels?1

Sebastian Sons

I. Einleitung

S
audi-Arabien ist mittlerweile nicht nur
aufgrund der Ölressourcen2 zu einem
der wichtigsten Regionalmächte im

Nahen und Mittleren Osten geworden, son-
dern transformierte sich zunehmend von einer
unbedeutenden, peripheren, zersplitterten
Wüstengesellschaft, zu einer global bedeu-
tenden wirtschaftlichen Macht (Long: 2005:
26). Insbesondere die Entwicklung von einer
beduinisch-tribal organisierten Stammesge-
sell- schaft zu Zeiten der Gründung des Köni-
greiches im Jahr 1932 zu einem
modernisierten politischen und wirtschaftli-
chen Regionalakteur mit weit reichendem Ein-
fluss fordert die gesellschaftliche Entwicklung
und die Frage nach der nationalen und kultu-
rellen Identität heraus. Wurde die Existenz
der Bewohner des heutigen Saudi-Arabiens
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von landwirt-
schaftlichen, familiären und kleinökonomi-
schen Interessen in einem engen
lokal-geneaologischen Kontext dominiert
(Steinberg: 2004: 11), haben Prozesse der
Modernisierung wie rasante Urbanisierung,
die Integration in den globalen Welthandel, re-
gionale und transregionale politische Verant-
wortlichkeiten und ein Anstieg des
Wohlstandsniveaus zu einer intensiven Aus-
einandersetzung mit eigenen Werten, Fragen
nach nationaler Identität, Traditionen und kon-
servativen Normen innerhalb der saudischen
Gesellschaft geführt. Dieser Diskurs ist nach
wie vor in vollem Gange und wird durch die
Ereignisse des „Arabischen Frühlings“
nochmals verstärkt (Sons: 2011: 132ff.). Dies
hat auch fundamentale Auswirkungen auf die
Frage nach der Rolle der Frau innerhalb der
saudi-arabischen Gesellschaft und bietet
neue Kanäle für Frauen, sich in einem ge-
schlechtergetrennten, autoritativen System
öffentlich zu artikulieren, wirtschaftlichen und
politischen Einfluss zu nehmen und mit ver-
schiedenen Wirkkräften die traditionelle Alli-
anz der wahhabitischen Religionsgelehrten
und dem saudischen Königshaus und damit
eine „Symbiose der alten Männer“ herauszu-
fordern. 

II. Gesellschaftlicher Identitätswandel in
Saudi-Arabien

Seit dem 18. Jahrhundert wird die saudische
Identität von zwei Faktoren dominiert: Zum
einen von der allumfassenden Macht des
saudischen Königshauses, der Al Saud. Zum
anderen fungiert der Wahhabismus seit Ge-
nerationen als religiöse Staatsdoktrin, um
mannigfaltige Zentrifugalkräfte ideologisch
auf islamischer Basis auszugleichen, zwi-
schen ambivalenten Fraktionen zu moderie-
ren und ein konservativ-islamisches Wertebild
zu konstruieren. Hierbei bleibt das Bündnis
zwischen Muhammad Ibn Abd al-Wahhab
(1703-1792), dem Begründer der wahhabiti-
schen Glaubensauslegung eines sunniti-
schen Islams, und Muhammad Ibn Saud
(1742-1765) als damaligem Oasenherrscher
in al-Dir’iya bis heute das Rückgrat und der
Ausgangspunkt der saudischen Machtstabi-
lität (Steinberg: 2004: 33ff., Wöhler-Khalfallah:
2009: 76). Basierend auf der sunnitischen
Rechtsschule von Ibn Hanbali verfolgte Ibn
Wahhab eine strenge und puristische
Agenda, wandte sich gegen alltägliche Ge-
bräuche und Normenkodizes und griff die lo-
kalen Notablen und Dorfgläubigen an
(Peskes: 1993: 15ff., Nevo: 1998: 38). Er ver-
bot lokale Rituale wie die Gräberverehrung
populärer Heiliger, Tanz, Musik und den Tab-
akkonsum. Damit stieß er in seinem Umfeld
auf weitgehende Skepsis und gar offene Ab-
lehnung (Wöhler-Khalfallah: 2009: 76ff.). 

Erst in dem bis dahin politisch einflusslosen
Muhammad Ibn Saud fand er einen interes-
sierten Unterstützer, dem die religiöse Ideolo-
gie Abd al-Wahhabs für seine Zwecke nutzte:
Ibn Saud strebte nach lokaler Vorherrschaft
und politischer Macht und wollte seinen Ein-
flussbereich ausweiten. Ibn Abd al-Wahhabs
radikale Äußerungen dienten ihm somit als
ideologisches Fundament seiner politischen
und militärischen Machterweiterung. Gleich-
zeitig bot er seinem neuen Mitstreiter Sicher-
heit und Schutz, damit dieser mithilfe des
Rückhalts Ibn Sauds seine Glaubensvorstel-
lungen verbreiten konnte. Diese Win-Win-
Partnerschaft bildet bis heute das Fundament
des saudischen Gesellschaftsbildes: Das Kö-
nigshaus der Al Saud, die Nachkommen Ibn
Sauds, entscheiden und führen die politi-

1 Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des Beitrages „Eine egalitäre Ge-
schlechterordnung in Saudi-Arabien? Frauen als Akteure des Wandels“ in: Schröter, Susanne (Hrsg.): Geschlechter-
gerechtigkeit durch Demokratisierung? Transformationen und Restaurationen von Genderverhältnissen in der
islamischen Welt, Bielefeld 2013, S. 197-236.

2 Saudi-Arabien verfügt mit mehr als 260 Mrd. Barrel über etwa 19% der weltweiten Ölreserven und produziert derzeit
12,5  Mio. Barrel am Tag. Die Öleinnahmen tragen insgesamt zu 90% der Staatseinnahmen und zu 85% der Export-
erlöse bei. 2012 betrug der Anteil der Öleinnahmen am BIP 50%, 2013 lag das Haushaltsplus auch aufgrund der hohen
Öleinnahmen bei 103 Mrd. USD (GTAI: 2013).
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schen Geschicke des Landes, während die
wahhabitischen Rechts- und Religionsgelehr-
ten (arabisch: ulama) als Legitimatoren der
politischen Entscheidungen dienen. Dieses
Bündnis könne demnach auch als eine Früh-
form für eine saudische-nationalistische Ideo-
logie gesehen werden (Manea: 2001: 37).
Ohne sie gäbe es das heutige Saudi-Arabien
nicht. Darum bleibt es für beide Partner von
existenziellem Interesse, die ihnen entgegen
zu bringende Loyalität zu bewahren (Hegg-
hammer, Lacroix: 2007: 105). Diese Loyalität
wurde in den vergangenen Jahrzehnten zwar
immer wieder herausgefordert, doch der „un-
lösbaren Schicksalsgemeinschaft“ (Fürtig:
2003: 203) aus politischer Macht und religiö-
ser Autorität gelang es bislang diese Macht-
konstellation zu konsolidieren (Jones: 13.
November 2003). Mit den generierten Ölein-
nahmen implementierte Al Saud Allokations-
mechanismen, um möglichst viele
gesellschaftliche Gruppen am Reichtum teil-
haben zu lassen. Saudi-Arabien wurde zum
Rentierstaat klassischer Prägung.3 Zwischen
1983 und 2010 verdoppelte sich die Ölpro-
duktion. Allein zwischen 1999 und 2010 ver-
dreifachte sich das Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf (Index Mundi: 2012). 2011 lag das Wirt-
schaftswachstum bei 8,5%, sank 2012 auf
6,8% und wird voraussichtlich aufgrund ge-
ringerer Öleinnahmen im Jahr 2013 nur noch
bei 4,1% liegen, was allerdings keinen Ein-
bruch der massiven Investitionspolitik bedeu-
ten dürfte. 

Insbesondere der seit 2005 amtierende König
Abdullah kann als maßvoller Reformer in wirt-
schaftspolitischen Fragen bezeichnet werden.
Trotz seiner greisen 89 Jahre versucht er, für
die gravierenden Herausforderungen adä-
quate Lösungen zu finden. So bleibt die
Diversifizierung der Wirtschaft, um die Ab-
hängigkeit von den Öleinnahmen zu reduzie-
ren, ebenso wesentliches Ziel seiner
Wirtschaftspolitik wie die Liberalisierung des
Marktes. Ausländische Investoren sollen at-
traktive Rahmenbedingungen für Geschäfte
vorfinden, bürokratische Hindernisse abge-
baut und Privatisierung gestärkt werden.
Gleichzeitig investiert der saudische Staat
Milliarden in Infrastrukturmaßnahmen im Bil-
dungs-, Transport-, Wohnungs- und Gesund-
heitssektor.4

Allerdings werden diese Schritte mit kalkulier-
ter Behutsamkeit durchgeführt. Denn trotz
des rasanten Modernisierungsschubs und
des stetig steigenden Wohlstands- und Bil-
dungsniveaus der saudischen Gesellschaft
bleiben traditionelle Werte und konservative
Anschauungen doch weiterhin identitätsbil-
dend. Das Reformtempo orientiert sich da-
durch ebenso wie die Inhalte an traditionellen,
„von oben“ bestimmten Referenzrahmen, was
insbesondere bei Geschlechterfragen augen-
scheinlich wird, wie später noch gezeigt wer-
den soll.

Dennoch steht die saudische Gesellschaft vor
massiven Herausforderungen, denn die ra-
sante wirtschaftliche Entwicklung kann so-
wohl als Fluch wie auch als Segen bezeichnet
werden. Einerseits stieg das allgemeine
Wohlstandsniveau, andererseits entwickelte
sich dadurch auch eine Kultur der Bequem-
lichkeit, die in der „Vollkasko-Mentalität“ des
Staates begründet liegt, weil dieser durch die
Öleinnahmen seinen Untertanen ein großzü-
giges Transfersystem im Gesundheits-, Bil-
dungs- und Arbeitsmarktbereich anbieten
konnte. Das fordert vor allem die junge Ge-
neration heraus. Ebenso wie die meisten an-
deren Länder der arabischen Welt ist auch
Saudi-Arabien mit einem Durchschnittsalter
von 25,7 Jahren und einem prozentualen An-
teil von 31% der Unter-15-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung eine junge Gesellschaft.
Das Bevölkerungswachstum beträgt noch
immer 2,7% im Jahr, sodass Prognosen
davon ausgehen, dass sich die Einwohner-
zahl des Königreiches bis 2050 von etwa 27
Mio. auf 43,1 Mio. steigen könnte (World
Bank). 

Die saudische Jugend sucht hierbei einen
Weg, um die Traditionen und Werte der älte-
ren Generationen zu respektieren, die gefe-
stigte Hierarchie von Glauben und Königs-
haus zu akzeptieren, während sie gleichzeitig
längst in der globalisierten Welt angekommen
ist. Junge saudische Männer und Frauen wur-
den durch eine zunehmende Internationali-
sierung sozialisiert. Viele von ihnen studierten
im englischsprachigen Ausland, haben sich
von den traditionellen Normenmustern der
vorherigen Generationen emanzipiert und
sind „Wandler zwischen den Welten“. Ausge-

3 Vgl. Hertog: 2010, Steinberg: 2004, Hamzawy: 2006.
4 So sieht der aktuelle Fünf-Jahres-Plan (2010-2014) ein Gesamtprojektvolumen von 385 Mrd. USD vor. Das entspricht

einem Anstieg von 67,2% im Vergleich zum vorherigen Entwicklungsplan (Ministry of Planning: 2009: 77f.). Bis Mai 2011
betrug das Volumen aller laufenden Projekte 656 Mrd. USD, allein im Jahr 2012 sollen sich die Gesamtausgaben auf
184 Mrd. USD belaufen (Wall Street Journal: 2011).
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bildet in den USA, Kanada oder England tra-
gen sie westliche Einflüsse in ihre Heimat,
was althergebrachte Werte und Normvorstel-
lungen herausfordert. Individualisierung er-
setzt familiäre Bande. Globalisierungs-
phänomene wie Internet, Satellitenfernsehen
und die damit verbundene Partizipation an po-
litischen und gesellschaftlichen Diskursen
verdrängen staatlich gesteuerte Meinungen
und tradierte Wertevorstellungen. Zusätzlich
kann der Staat keine „Vollkaskoversorgung“
des Einzelnen mehr garantieren, sodass das
Credo „No representation without taxation“
schrittweise an Bedeutung verliert und politi-
sche Ambitionen seitens der jungen saudi-
schen Bevölkerung wachsen lässt (Echagüe:
2009: 2).

So steht der Konflikt von Tradition und Mo-
derne oftmals im Fokus des innersaudischen
Selbstwahrnehmungsprozesses. Konflikte
zwischen Eltern- und Kindergeneration sind
ebenso die Folge wie generationenimma-
nente Kontroversen um Fragen nach Zu-
gehörigkeit, Selbstverständnis und Eigen-
wahrnehmung. Konservative Normen und
Verhaltensmuster der Elterngeneration sollen
befolgt werden, gleichzeitig werden junge
Saudi-Araber jedoch mit Lebensgewohnhei-
ten, gesellschaftlichen Freiräumen und trans-
parenter Öffentlichkeit in westlichen Industrie-
gesellschaften konfrontiert. Diesen Wider-
sprüchen müssen sie sich stellen. Das Er-
gebnis ist ein heterogenes, oftmals
ambivalentes Handlungs- und Argumentati-
onsmuster. Trotz des immensen westlichen
und vor allem US-amerikanischen Einflusses
auf die saudische Gesellschaft bleibt das
Image des Westens und der USA ein weitge-
hend negatives (Zuhur: 2005, Steinberg:
2004: 70). Westliche Einflüsse werden als Be-
drohung für die moralischen Maßstäbe der
saudischen Gesellschaft empfunden, die da-
durch von innen zersetzt würden. Die Folge
seien Dekadenz, ausschweifende Lebens-
weisen und der Verrat an islamisch-wahhabi-
tischen Werten.

So leben zwar weite Teile der saudischen Ge-
sellschaft in einem relativen Luxus aufgrund
der Annehmlichkeiten westlicher Importpro-
dukte, gerieren aber in der Öffentlichkeit u. a.
durch gesellschaftlich akzeptierte Kleidernor-
men das Bild des zurückhaltenden, puristi-
schen, bescheidenen Wahhabiten. Weltliche
Genüsse werden laut Staatsdoktrin aus der
Öffentlichkeit verbannt. Öffentliche Räume

sind nicht existent, Kinos, Theater oder
Opernhäuser verboten, Shoppingmalls fast
die einzige Lokalität für Freizeitgestaltung in
der Öffentlichkeit (Le Renard: 2011). 

Stattdessen finden in privaten Räumen Akti-
vitäten außerhalb der strikten ideologischen
Normen statt: Reiche saudische Geschäfts-
leute verfügen über Privatkinos und -disko-
theken sowie eigene Alkoholvorräte,
immerhin gilt Saudi-Arabien als größter ille-
galer Alkoholimporteur der Welt (Interview in
Riad: Oktober 2010), die Nikotinsucht als we-
sentliche gesundheitliche Herausforderung.5

US-amerikanische Kinofilme werden konsu-
miert, aufstrebende saudische Schriftsteller
lassen sich von äußeren Einflüssen inspirie-
ren und kritisieren auf privaten Literaturzirkeln
das bestehende Gesellschaftsbild Saudi-Ara-
biens als einengend und rückständig. Diese
„Doppelmoral“, diese strenge Trennung von
privaten und öffentlichen Räumen, wird durch
die von Al Saud und Geistliche ulama prokla-
mierte konservativ-wahhabitische Staatsdok-
trin vorgegeben, aber auch von weiten Teilen
der Gesellschaft angenommen; sie ist ins kol-
lektive Bewusstsein übergegangen und Be-
standteil des Alltäglichen geworden. 

Diese „Doppelmoral“ wirkt sich am deutlich-
sten auf die junge Generation aus, die einen
Mittelweg aus individualistischer Selbstver-
wirklichung und kollektivem Normkonformis-
mus finden muss. Diese Konflikte betreffen
Fragen nach Karriereplanung, Ausbildung,
Freizeitgestaltung und der Bedeutung von so-
zialen Sicherungssystemen wie Familie. Je
stärker sich in den letzten Jahren der wirt-
schaftliche Wohlstand und die internationale
Integration Saudi-Arabiens erhöhten, desto
evidenter wurde der emotionale Konflikt der
jungen Generation. 

II. Der „Arabische Frühling“ und Saudi-Ara-
bien: Ein stabiler Anker in wogender See?

Der „Arabische Frühling“ verschärfte diese
Gewissenskonflikte nach der Rolle von Staat,
Kollektiv und Individuum noch. So hat sich
auch in Saudi-Arabien eine gewisse Protest-
kultur etabliert, die Kritik äußert und auf die
Notwendigkeit von Reformen hinweist. 

Zwar erscheint die saudische Gesellschaft
aus der externen Beobachtung als monolithi-
scher Block, dessen politische Mobilität und
Kritikbereitschaft durch das starke autoritäre

5 Immerhin rauchen 45% der saudischen Männer, bei den Frauen sind es 25% (Shahid: 2011).
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Bündnis zwischen Al Saud und ulama sowie
der großzügigen Verteilungspolitik über die
Jahre „erkauft“ wurden. Dieses eindimensio-
nale Bild verkennt jedoch die dynamischen
Prozesse, die die saudische Gesellschaft
durchläuft. Zwar sind Parteien und offizielle
Opposition im politischen System verboten,
dennoch haben sich einflussreiche oppositio-
nelle Gruppierungen herausgebildet, die Kritik
an gesellschaftlichen Zuständen, wirtschaftli-
chen Entwicklungen und politischen Unfrei-
heiten aüßern (Teitelbaum: 2002: 22ff.).
Bereits seit Jahrzehnten sieht sich das saudi-
sche Establishment von diversen Oppositi-
onsbewegungen herausgefordert.6 In den
Medien findet zunehmend eine offene Dis-
kussion statt, einflussreiche Intellektuelle las-
sen dem Königshaus Petitionen zukommen,
in denen sie ihre Unzufriedenheit ausdrücken,
bedeutsame Geistliche widmen sich tabui-
sierten Themen wie Abtreibung oder Organ-
transplantation, in unzähligen Blogs und
Internetforen finden kontroverse Debatten um
Demokratisierung, Wahlrecht, Reform des po-
litischen Systems und mehr individuelle Frei-
heiten statt. Allerdings finden Diskurse nach
wie vor in engen Grenzen statt: Direkte Kritik
am Königshaus ist nach wie vor ein gesell-
schaftliches Tabu – zumal Abdullah als
äußerst beliebter Regent gilt, da er Stabilität
garantiert. So stellen weite Teile der Bevölke-
rung den Gesellschaftsvertrag zwischen Al
Saud, Geistlichkeit und Untertanen nicht
gänzlich in Frage. 

Dennoch brechen althergebrachte Muster
schrittweise auf; Forderungen nach Wahlen,
mehr gesellschaftlicher Öffnung und verein-
zelte Stimmen nach einer Umwandlung des
politischen Systems in eine konstitutionelle
Monarchie zeigen erste Schritte, sich mehr
als Bürger, weniger als Untertanen zu fühlen
und dementsprechend mehr Einfluss auf po-
litische Geschicke nehmen zu wollen. Das
Königshaus hat diese Entwicklungstendenzen
erkannt und reagiert mit einer geschickten Mi-
schung aus erweiterten Freiräumen und Kon-
trolle. 

Die Ernsthaftigkeit dieser Maßnahmen zu
mehr Demokratie und gesellschaftlicher Par-
tizipation bleibt jedoch umstritten: Da es sich
um Reformen von oben handelt, wird der au-
toritäre Charakter des Gesamtsystems nicht
maßgeblich beeinflusst, da die Diskussionen
ausschließlich in staatlich kontrollierten Räu-
men stattfinden und sich nicht dem Einfluss

des Königshauses entziehen oder zumindest
emanzipieren können (Steinberg: 2007: 184,
Hamzawy: 2006). So bleiben es Reformen mit
symbolischem Charakter, die keineswegs zur
Liberalisierung des Systems beitragen, son-
dern die bestehende Struktur und Hierarchie
stabilisieren (Human Rights Watch: 2010).
Demnach handelt das Königshaus nach der
obersten Prämisse, die Wahrung von traditio-
nellen Werten in Einklang mit Modernisierung
zu bringen. Während also die Wirtschaft re-
formiert wird und die öffentliche Diskussions-
kultur bei Fragen von Bildung oder
Gesundheit zunimmt, blieb die wirkliche Re-
form des politischen Systems bislang unan-
getastet. Saudi-Arabien wird autoritär regiert.
Die Al Saud herrschen absolut und lassen bis-
lang nur in sehr eingeschränktem Maße poli-
tische Partizipation zu. So etablierte König
Abdullah 2003 mit dem Nationalen Dialogfo-
rum (arabisch: liqa’ al-hiwar al-watani) eine
Plattform für gesellschaftliche Diskussionen
über relevante Themen wie Gesundheitspoli-
tik, Minderheitenschutz und Frauenrechte
(Drewes: 2010: 38ff.). Gleiches gilt für die
erstmalige Abhaltung von Gemeinderatswah-
len im Jahr 2005 und die Wiederholung im
Herbst 2011.

Der „Arabische Frühling“ könnte diese bislang
erfolgreiche Strategie gefährden, so die
Sorge der Herrscherelite. Sehr wohl existie-
ren Sympathien für die Revolutionen in Ägyp-
ten oder Tunesien, während das saudische
Königshaus in den Aufständen innerhalb der
Region einen destabilisierenden Faktor ihrer
Herrschaft fürchtet. So wurde dem ehemali-
gen tunesischen Präsidenten Zine el-Din Ben
Ali Asyl gewährt und auch de Sturz Hosni Mu-
baraks in Ägypten verurteilt (Thumann: 7. Juli
2011, Sons: 2011). Das sunnitische Herr-
scherhaus Bahrains wurde von unter saudi-
scher Führung stehenden entsandten
Truppen des Golfkooperationsrates (GKR) im
Oktober 2011 gegen die durch die von der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit initiierten
Aufstände unterstützt (Kuwait Times: 2011,
International Crisis Group: 2011, Steinberg:
2011). Im Jemen sah das saudische Königs-
haus die monatelangen Proteste gegen
Präsident Ali Abdallah Salih skeptisch (Ham-
mond: 2011). Stattdessen wurde der bei
einem Raketenangriff schwer verwundete
Salih in einem Krankenhaus in der saudi-
schen Hauptstadt Riad behandelt. Nach sei-
ner überraschenden Rückkehr in den Jemen
engagierte sich Saudi-Arabien intensiv im

6 Vgl. u. a. Teitelbaum: 2000, Lacroix: 2011, Al-Rasheed: 1996, Dekmejian: 1996, Fandy: 2001, Krä-mer: 2000, Reissner:
1980.
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Rahmen des GKR, eine diplomatische Lö-
sung zu vermitteln (Sons: 1. November 2011).
In Syrien unterstützen saudische Akteure un-
terschiedliche oppositionelle Gruppierungen,
die zumeist dem sunnitischen Spektrum zu-
geordnet werden und den Sturz Bashar al-As-
sads herbeizuführen versuchen. Saudi-
Arabiens Unterstützung wird international kri-
tisch beobachtet, sollen doch auch jihadisti-
sche Gruppierungen wie Jubrat al-Nusrah von
saudischen Waffen- und Geldlieferungen pro-
fitieren. Saudi-Arabien verfolgt die Installation
einer sunnitischen, prosaudischen Regierung
in Damaskus, um den eigenen regionalen
Einfluss zu stärken und den des Erzfeindes
Iran zu schwächen (Sons: 2012, Teitelbaum:
2010).

Neben diesen regionalen Besorgnissen ge-
staltet sich auch die soziökonomische Situa-
tion im Land als diffizil. So nahmen in den
letzten Jahren die wirtschaftlichen Probleme
zu, da zwar ein Diversifizierungsprozess der
Wirtschaft eingeleitet, die Abhängigkeit von
den Öleinnahmen aber nicht gravierend re-
duziert wurde. Der staatliche Sektor ist
weiterhin wichtigster Arbeitgeber, da die Pri-
vatwirtschaft trotz verschiedener Liberalisie-
rungsmaßnahmen noch immer nicht
genügend Arbeitsplätze generiert (Echagüe:
2009). Dies führt dazu, dass Universitätsab-
solventen nach ihrem Abschluss keine Arbeit
finden. Mittlerweile liegt die Arbeitslosigkeit of-
fiziell bei 10,8% (Internationaler Währungs-
fonds: 2011), inoffizielle Schätzungen
vermuten eine Jugendarbeitslosigkeit von
39,3% (Wirtschaftsratgeber Saudi-Arabien:
17). In Kombination mit dem Bevölkerungs-
wachstum und der demographischen Struktur
der saudischen Gesellschaft steht das saudi-
sche Königshaus vor der massiven Heraus-
forderung, zukünftig Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze schaffen zu müssen, um sozia-
len Unmut zu vermeiden. 

Die Auswirkungen auf die sozioökonomische
Situation des Einzelnen sind gravierend: Die
Verteilungspolitik wird wahrscheinlich mittel-
fristig an ihre Grenzen stoßen, Steuerbefrei-
ung und kostenlose Gesundheitsversorgung
könnten kippen. Hinzu kommen die geringer
ausfallenden Öleinnahmen bei sinkenden
Ressourcen, die diametral der nachdrängen-
den Bevölkerung entgegenstehen. Trotz
eines Bruttoinlandprodukts pro Kopf von
24.208 USD nimmt die Armut in Saudi-Ara-
bien zu (United Nations Development Pro-

gramme: 2011). Dies erhöht das soziale Kon-
fliktpotenzial, da es dem Staat immer seltener
gelingt, die steigende Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen. Durch die Auswirkungen des
„Arabischen Frühlings“ in anderen Ländern
der Region ist dem herrschenden Königshaus
noch bewusster als zuvor, wie explosiv
sich soziale Unzufriedenheit niederschlagen
kann. 

Dementsprechend erhöhte er im Verlauf des
Jahres 2011 die sozialen Zuwendungen und
stellte im April 2011 35 Mrd. USD für Wohl-
fahrtsleistungen bereit, erhöhte die Gehälter
von Staatsangestellten im Februar 2011 um
15% und weitete das Investitionsbudget des
saudischen Entwicklungsfonds um 11 Mrd.
USD aus, damit kleine Kredite gefördert wer-
den können (Thumann: 25. Februar 2011,
Shaheen: 23. Februar 2011). Mit diesen Maß-
nahmen reagierte er zwar auf die Auswirkun-
gen des „Arabischen Frühlings“, allerdings
müssen sie auch in einem langfristigen Ge-
samtkontext gesehen werden. Abdullah ver-
stand es seit seiner Inthronisierung geschickt,
die sozialen Probleme und die daraus er-
wachsenden möglichen Stabilitätsgefährdun-
gen zu erkennen, und mit breitflächig
angelegten Subventions- und Investitionspa-
keten dagegen zu steuern. Auch deswegen
kam es in Folge des „Arabischen Frühlings“
nur zu sporadischen Demonstrationen, die
zumeist von der schiitischen Minderheit orga-
nisiert wurden. Von einer Welle des sozialen
Protestes in Saudi-Arabien zu sprechen, wäre
demnach mit Sicherheit übertrieben, doch die
politische Dynamik in der Gesamtregion des
Nahen und Mittleren Ostens hat auch das Kö-
nigreich erfasst und beeinflusst politische Sta-
bilitäten und jahrzehntelange Gewissheiten. 

Dessen ist sich das Königshaus durchaus be-
wusst. Es reagierte neben finanziellen Zu-
wendungen auch mit Repression: Die Zensur
in den Medien wurde verstärkt, die Präsenz
der Religionspolizei in der Öffentlichkeit aus-
geweitet, Kritiker inhaftiert und die Aufständi-
schen in Tunesien und Ägypten als „Feinde
des Islams“ und „Chaoten“ denunziert (To-
day’s Zaman: 2011). Der „Arabische Frühling“
konnte zwar keine flächendeckende Protest-
kultur in Saudi-Arabien etablieren, hat aber
die Sensibilität für politische Kritik bei weiten
Teilen der Bevölkerung erhöht und auch sozi-
alrelevante Fragen nach dem Geschlechter-
verhältnis wieder in den Fokus des
öffentlichen Diskurses gerückt. 
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III. Frauen in der saudischen Gesellschaft:
Mehr als Opfer der Unterdrückung

Die saudische Gesellschaft wird von einer
strikten Geschlechtertrennung dominiert, die
Frauen zu weiten Teilen vom öffentlichen
Leben ausschließt. Die Basis dafür wurde be-
reits im 18. Jh. gelegt, als Anhänger von Ibn
Wahhab den Einfluss von Frauen als medizi-
nische Heiler, Schäferinnen oder Händlerin-
nen beendeten, um das wahhabitische Ideal
einer männerdominierten Gesellschaft zu rea-
lisieren, wodurch Frauen weitgehend aus
dem beduinischen Arbeitsleben verdrängt
wurden. 

„The Wahhabi movement reflected the
fears and agony of men in the oases
where population density and diversity
created conditions that required greater
control of women.” (Al-Rasheed 2013:
56)

Während der Mann in seiner Rolle als Famili-
enoberhaupt Ernährer und Entscheider in
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen eine
omnipräsente Rollen spielt oder spielen
muss, liegt die Bedeutung der Frau auf ihrer
Funktion als Ehefrau, Hausfrau und Mutter.
Sie gilt damit als moralische Wächterin der is-
lamischen Grundwerte sowie der islamischen
Moral (Doumato: 1992: 33). Ausdruck dieser
Isolation der Frau von der Öffentlichkeit ist die
strikte Kleiderordnung, die Frauen das Tragen
der obligatorischen abaya, der schwarzen
Ganzkörperverhüllung, vorschreibt (Stein-
berg: 2004: 137). Die Kleiderordnung dient so
als Symbol für den Konservativismus der sau-
dischen Gesellschaft, wird die Hierarchie
doch geprägt durch eine strenge patriarchali-
sche Struktur, in der Frauen nur eine Rand-
rolle spielen. Dahinter steht der Versuch, über
die klare Rollenverteilung in moralisch-islami-
sche Instanz (die saudische Frau) und ihren
Beschützer (der saudische Mann) ein überle-
genes Gesellschaftsbild zu kreieren, was dem
religiösen Anspruch der „Hüter der beiden
Heiligen Stätten“ Mekka und Medina entspre-
chen soll (Doumato: 1992: 33). 

Dieses traditionelle, national instrumentali-
sierte Geschlechterbild setzt sich in der recht-
lichen Ungleichbehandlung der Frau fort: Sie
dürfen das Land nicht ohne Erlaubnis des
männlichen Vormunds verlassen, im Ausland
nur in Begleitung eines männlichen Begleiters

studieren, verfügten bis 2001 über keinen ei-
genen Personalausweis, dürfen ohne die Er-
laubnis des Ehemannes oder des Vaters
keinem Beruf nachgehen und durften bis vor
Kurzem keine Verträge unterzeichnen (Stein-
berg: 2004: 138). Kurz: Sie gehen von der
Verantwortung des Vaters in der Regel direkt
in die Verantwortlichkeit des Ehemannes
über, verfügen über keine individuelle Auto-
nomie und nur einen eingeschränkten Spiel-
raum zur Selbstverwirklichung. Die Grundlage
dieser Geschlechterordnung bildet das
mahram-System, das dem Mann die Vor-
mundschaft über die Frau überträgt. Religiös
begründet, handelt es sich doch viel eher um
eine Kombination aus traditionellen Normen,
beduinischen Familienvorstellungen und rur-
alen Gewohnheiten, die in den nationalen
Charakter des saudischen Staates übernom-
men und institutionalisiert wurden (Schmid:
2010: 91). Die Geschlechtertrennung fungiert
demnach als ein Instrument, an Traditionen
festzuhalten, um so die Stabilität des beste-
henden politisch-religiösen Systems zu ge-
währleisten.

Dieses Geschlechterbild, zurückgehend auf
Traditionen und konservative Wertvorstellun-
gen, übernahm die Allianz zwischen saudi-
schem Königshaus und ulama, um es als
weiteren Eckpfeiler der neuen nationalstaatli-
chen Identität zu instrumentalisieren. So ko-
optierte der saudische Nationalstaat die
patriarchalische Hierarchie der Beduinenge-
sellschaft mit klarer Geschlechtertrennung
und Aufgabenteilung. Hierbei sollte explizit
kein Bild der unterdrückten Frau, sondern das
Bild einer familienaffinen, frommen und diszi-
plinierten Frau gezeichnet werden, welche im
Sinne des Staates agiert und somit auch als
Symbol der neuen Moderne dient.7 Dadurch
fungieren Frauen als Symbole eines „religiö-
sen Nationalismus“, um kollektive nationale
Identitäten zu definieren (Al-Rasheed 2013:
17)

„It is the interaction between the state,
religious nationalism, and social and
cultural forms of patriarchy that seems
to have locked Saudi women in a situ-
ation considered by many to be unique
in its extreme forms of exclusion.” (Al-
Rasheed 2013: 19)

Je mehr sich die Stammesstrukturen und
Großfamilien aufgrund der zunehmenden Ur-

7 Dabei bleibt festzuhalten, dass vor allem vor der Eroberung des Hijaz durch die wahhabitisch-saudische Allianz aus
dem Najd in der Region um Jidda eine nationalistische Bewegung entwickelt hatte, die eher nach einem Frauenbild
europäischen Anstrichs denn einer Geschlechtertrennung ge-strebt hatte. Insbesondere in den Bildungssektor sollten
Frauen integriert werden, um Moderne mit islamischen Werten zu verbinden (Al-Rasheed 2013: 14).
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banisierung auflösten, desto wichtiger wurden
den Al Saud die Definitionshoheit der Ge-
schlechterordnung und die Bewahrung des
männerdominierten Gesellschaftsbildes, um
den Anforderungen der Moderne erfolgreich
begegnen zu können (Steinberg: 2004: 135,
Schmid: 2010: 93). Neben der Loyalität zum
König und der Deutungshoheit der religiösen
Gelehrsamkeit erwuchs so das traditionelle
Familien- und Geschlechterbild zum dritten
wesentlichen Fixpunkt der nationalen Iden-
tität. Dazu trugen interessanterweise auch die
Urbanisierung und der wachsende Wohlstand
bei, die traditionelle Aufgabenfelder für
Frauen in der Landwirtschaft oder im Haus-
halt überflüssig werden ließ, womit ihr Ein-
flussbereich weiter schrumpfte (Schmid:
2010: 92). In diesen Strukturen werden die
Frauen mehr und mehr in den privaten Raum
zurückgedrängt. Ihre Aufgabenfelder sollen
sich allein auf die Erziehung und den Haus-
halt beschränken.

Als weiteres Symbol der strikten Geschlecht-
ersegregation und der Ungleichbehandlung
der Frau neben der Kleiderordnung dient si-
cherlich das Fahrverbot für Frauen. Hierbei
entspann  sich in den letzten Jahren eine lei-
denschaftliche Diskussion in der saudischen
Öffentlichkeit, wobei sich Befürworter und Kri-
tiker des Fahrverbots gegenüberstehen
(Delong-Bas: 2011, AFP: 2009). Die einen
verlangen die Aufhebung des Fahrverbots,
um Frauen am wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben teilhaben zu lassen, die
Abhängigkeit von ausländischen Fahrern zu
reduzieren und so die finanziellen Belastun-
gen zu beschränken. So belasten die Kosten
für einen Fahrer vor allem das Haushaltsbud-
get von alleinerziehenden Müttern: Mittler-
weile befinden sich mehr als 800.000
ausländische Fahrer im Land, deren Ver-
dienst zwischen 350 und 500 USD liegt, was
bis zu einem Drittel eines durchschnittlichen
Monatsgehaltes betragen kann (Vogt 2011).

Die ablehnende Fraktion der Fahrerlaubnis
für Frauen argumentiert mit der fehlenden
Eignung von Frauen als Fahrerinnen, da sie
sich im oftmals chaotischen Straßenverkehr
insbesondere in den Metropolen wie Riad
oder Jidda nicht behaupten könnten (eigene
Interviews: 2011).8 Außerdem sei der
Straßenverkehr bereits jetzt ausgelastet,
Staus und Verkehrsbehinderungen an der
Tagesordnung, sodass der Zustrom von Mil-
lionen weiblichen Autofahrern das infrastruk-

turelle System in Saudi-Arabien gänzlich be-
hindern würde. Hinzu könnte das Auto für
Frauen eine Gelegenheit bieten, mit fremden
Männern ins Gespräch zu kommen, zu flirten
oder gar fremdzugehen (New York Times:
2008). 

Doch längst haben saudische Frauen ihre Ni-
schen in diesen strikten rechtlichen und ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen gefun-
den und begonnen, die Vorteile der Ge-
schlechtertrennung zu erkennen und für sich
zu nutzen. Viele Frauen empfinden demnach
beispielsweise das generelle Fahrverbot als
Vorteil, könnten sie so der Hektik des
Straßenverkehrs entfliehen und während der
Autofahrten Geschäfte erledigen, den Wagen
also quasi als „fahrendes Büro“ nutzen.

Es ist eine von außen kaum sichtbare Dyna-
mik innerhalb der weiblichen Bevölkerung
entstanden, die zu zunehmendem politischem
und sozialem Einfluss geführt hat. Hierbei fin-
det die Einflussnahme zumeist in privaten, in
„verschleierten“ Räumen statt. Die übertra-
gene Verantwortung in Fragen der Haus-
haltsführung und Erziehung hat dazu geführt,
dass saudische Frauen in der Regel über weit
reichende Autonomie im privaten Haushalt
verfügen (Schmid: 2010: 94). Selbst in einer
strikt geschlechtergetrennten Gesellschaft
wie in Saudi-Arabien fungiert die Frau inner-
halb der Familie, unsichtbar von der Öffent-
lichkeit, als wichtige Entscheidungsträgerin.
Dies wirkt sich auch auf Entscheidungspro-
zesse in männerdominierten Bereichen aus,
die zumeist von Frauen mitbestimmt werden
können. So gelingt es Frauen immer mehr,
über private, semiöffentliche und netzwerkar-
tige Kanäle Zutritt zu politischen und gesell-
schaftlichen Diskussionen zu erhalten, die
ihnen vorher verschlossen blieben (Yamani:
2008, Cooke: 2001, Naseef: 1999). Hierbei
bewegen sich Frauen weitgehend in einem
gesellschaftlich anerkannten Rahmen, in dem
sie keineswegs gegen patriarchalische Nor-
men verstoßen, sondern die oberflächliche
Geschlechtertrennung anerkennen, um im
Hintergrund Einfluss zu nehmen. Viele saudi-
sche Frauen entscheiden sich bewusst für
diese zurückhaltende Art der Frauenbewe-
gung, da sie aus den gesellschaftlichen Nor-
men nicht ausbrechen möchten. Diese
Vertreterinnen eines eher konservativ-wer-
teorientierten Geschlechterbildes unterstüt-
zen das traditionelle Bild der Frau und lehnen
die Emanzipationsbewegungen ab. Dennoch

8 Saudi-Arabien gilt als das Land mit den meisten Verkehrstoten der Welt: Zwischen 2008 und 2009 starben 6.485 Men-
schen und 36.000 wurden in 485.000 Verkehrsunfällen verletzt. Jeden Tag werden etwa 17 Menschen bei Verkehrs-
unfällen getötet (New York Times 2008).
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werden auch diese Räume weiblichen Ein-
flusses durch den vermehrten Einsatz von
männlichen Hausangestellten aus dem Aus-
land enger (Al-Rasheed 2013: 23).

Zusätzlich zu diesen wertkonservativen
Frauen, die mit bestimmten Modifikationen
das klassische Geschlechterbild akzeptieren
und sich damit arrangieren, drängen immer
mehr Frauen in die Öffentlichkeit. Insbeson-
dere zeigt sich dies in der Bildung, der Wirt-
schaft und der Politik. Der in diesen Bereichen
stattfindende Emanzipationsprozess fordert
die auf Königshaus, Religion und Familie fo-
kussierte konstruierte Identität heraus und ge-
riert ein sich schrittweise modifizierendes
Frauenbild. Dabei scheint sich mittlerweile die
saudische Frau als Subjekt eigenen Han-
delns, nicht mehr als Objekt maskuliner Über-
legenheit zu fühlen – ganz gleich ob sie eher
dem islamistisch-konservativen oder dem li-
beral-moderaten Lager zuzurechnen ist.

III.1 Frauen in der Bildung

Insbesondere in der Bildung wird der fort-
schreitende Einfluss saudischer Frauen sig-
nifikant. Allein 55% der Universitätsab-
solventen und 58% der Studierenden sind
weiblich (Almunajjed: 2006: 24). Der Staat för-
dert die Ausbildung von Frauen, solange die
angestrebten Berufe im „Einklang mit der
Natur der Frau stehen“, wie das Arbeitsgesetz
von 2005 festlegt (Art. 149). Das schließt alle
Studiengänge aus, in denen während der
Ausbildung oder der anschließenden Beruf-
stätigkeit Kontakt zu Männern besteht. Dies
definiert die Bildungsambitionen von Frauen
an untergeordneter Stelle nach den klassi-
schen Rollenaufgaben als Ehefrau und Mut-
ter. Erst wenn diese Aufgaben erfüllt seien,
dürfe sich die saudische Frau um ihre Karriere
kümmern:

“An educated women can help reduce
waste resulting from lack of knowledge.
Hence, she is an essential element for
developing the family and enhancing its
performance, while having a positive
impact outside the family by participat-
ing in social activities. (…).Indeed, it is
not possible to consider the impact of
women on the community (for example,

participation in economic activity) in
isolation from their roles as wives and
mothers.” (Ministerium für Wirtschaft
und Planung: 2009: 331).

In diesem Zusammenhang treibt König Ab-
dullah eine reformorientierte Bildungspolitik
voran.9 Dennoch orientiert sich ebenso wie
bei den politischen Reformen auch die För-
derung von Frauen im Bildungssektor an
einer klar systemstärkenden Strategie, die die
Stabilität der traditionellen Geschlechter-
struktur bewahren will, ohne die gewachse-
nen Ambitionen der Frauen gänzlich zu
negieren. 

„So women are educated to become
good mothers who contribute to pro-
ducing the obedient, homogenous, and
pious nation.” (Al-Rasheed 2013: 20)

Insbesondere nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 und den wachsen-
den Vorwürfen an das saudische Königshaus,
den islamistischen Fundamentalismus mit sei-
ner konservativen Gesellschaftskonstruktion
zu fördern, änderten die Al Saud ihre Ge-
schlechterpolitik und versuchten, sich als
Vertreter eines islamischen Feminismus dar-
zustellen. Dies bedeutete, dass Frauen als
Unterstützer des Staates gewonnen werden
mussten, um damit Alliierte im Kampf gegen
den jihadistischen, saudi-feindlichen Islamis-
mus zu schaffen, potenzielle Opposition zu
eliminieren und gleichzeitig das Image im
Ausland zu verbessern und sich selbst als
Förderer von Geschlechtergerechtigkeit und
Emanzipation darzustellen (Al-Rasheed 2013:
26), um das „soft face“ des saudischen Regi-
mes darzustellen (Al-Rasheed 2013: 40).

Diese als halbherzig zu bezeichnende Öff-
nungspolitik vor allem im Bildungsbereich
stellt allerdings gleichermaßen Studentinnen
und Staat vor neue Herausforderungen: Die
Ansprüche seitens der jungen Frauen stei-
gen. Sie fordern zunehmend den Zugang zu
ihnen bislang verschlossenen Studiengän-
gen, zeigen in der Mehrheit eine höhere
Arbeitsmoral und Lerndisziplin als ihre männ-
lichen Kommilitonen und erreichen in der
Regel die deutlich besseren Noten. Weiterhin
geraten sie vielfach in Konflikt mit ihren Fami-

9 Als Leuchtturm- und Vorzeigeprojekt wurde im Jahr 2010 die Princess Noura bint Abdul Rahman University eröffnet.
Sie soll in Zukunft das größte Ausbildungszentrum für Frauen weltweit werden, bietet in 15 Fachbereichen Kapazität
für 40.000 Studentinnen und verfügt über einen Campus mit einer Fläche von mehr als 8 Mio. m², ein 700-Betten-
Krankenhaus und ein eigenes öffentliches Transportsystem für die Studierenden (Interview in Riad: 15.03.2011, Mini-
stry of Higher Education: 2010. Construction Week Online: 2011). Implementierte staatliche Initiativen wie das King
Abdullah bin Ab-dul Aziz Al Saud Project for General Education Development (Tatwir) zur Neuausrichtung der Lehrplä-
ne an modernen Lehrmethoden kommen den Frauen zugute (Almunajjed: 2009: 19).
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lien, die die neuen karriereorientierten Ambi-
tionen ihrer Töchter nur selten nachvollziehen
können oder fördern. So befinden sich die
Töchter häufig in einem Generationenkonflikt
mit ihren Eltern, vor allem ihren Vätern, der
die Stabilität der Familie als Eckpfeiler der
saudischen Identität bedroht und somit auch
indirekte Auswirkungen auf die Legitimität des
saudischen Königshauses haben kann.
Während die männlichen Studierenden zu-
meist unter einem geringeren sozialen Druck
stehen, benötigen die jungen Frauen frühzei-
tige Erfolge in Schule und Studium, müssen
mit Wissen und guten Abschlüssen aufwar-
ten, um auf dem männerdominierten Arbeits-
markt eine entsprechende Anstellung zu
finden. Noch immer bieten sich den Männern
auch mit weniger Motivation und Leistungs-
wille nach dem Studium größere Arbeits-
marktmöglichkeiten als Frauen. Auch ein
Studium im Ausland ist für Frauen mit deut-
lich höherem Aufwand verbunden als für Män-
ner, da sie aufgrund des mahram-Systems
von einem männlichen Verwandten begleitet
werden müssen (Schmid: 2010: 91). Dies
führt dazu, dass weibliche Studierende zu-
meist nur im Ausland studieren können, wenn
sie verheiratet sind und sich der Ehemann be-
reit erklärt, eventuell seinen eigenen Arbeits-
platz und seine Karriereambitionen aufzu-
geben, um seine Frau zu begleiten, oder der
Mann im Ausland studiert und die Frau ihm
folgen muss und dann dort ein Studium
beginnt.

Allerdings finden die Familien auch vielfach
eigene, unkonventionelle Lösungen, indem
sie die Tochter mit einem männlichen Beglei-
ter ins Ausland entsenden, der jeweilige Sohn
oder Cousin aber nach einigen Monaten wie-
der nach Saudi-Arabien zurückkehrt, weil die
Begleitung durch einen Mann in der Regel im
europäischen Ausland unkontrolliert bleibt. Da
sich diese Praxis verstärkt durchsetzt, werden
die saudischen Frauen in einer neuen Umge-
bung mit fremden Einflüssen konfrontiert und
gezwungen, sich außerhalb ihres familiären
Umfelds zu behaupten. Somit verfügen sie
über mehr individuelle Autonomie als in ihrer
Heimat. Dies modifiziert die Sichtweise auf
das Mann-Frau-Verhältnis und erschwert es
für die politische Ordnung, das traditionelle
Frauenbild zugunsten des Mannes wie bisher
ohne innergesellschaftliche Kritik durchzuset-
zen.  

Trotz der vielfach verbesserten Lehrinhalte für
weibliche Studierende, den besseren Studi-
enleistungen und der höheren Motivation
stoßen die jungen Frauen jedoch nach Ab-
schluss ihres Studiums auf enorme Hürden,
einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden.

III.2 Frauen in der Wirtschaft

Nur etwa jede zehnte Frau in Saudi-Arabien
ist berufstätig, während bei den saudischen
Männern über 60% arbeiten (Ministerium für
Wirtschaft und Planung: 2009: 169). Diese
Diskrepanz zwischen Ausbildungsniveau und
Partizipation am Berufsleben zeigt, wie stark
der saudische Arbeitsmarkt noch von Män-
nern und deren Förderung durch den saudi-
schen Staat dominiert wird. Für Frauen bieten
sich wenige Möglichkeiten, ins Berufsleben
einzutreten. Unabhängig von ihrer Ausbildung
und ihren vielfach erworbenen Auslandser-
fahrungen in Europa oder den USA sind sie
männlichen Konkurrenten auf dem Arbeits-
markt unterlegen. Ihre Perspektiven werden
auf die Kindererziehung, die Gesundheits-
branche und den Einzelhandel reduziert,
wenngleich sich auch diese Berufsfelder kei-
neswegs als unproblematisch darstellen
(Deutsches Orient-Institut: 2011: 49).

Die Politik hat erkannt, Frauen verstärkt ins
Berufsleben integrieren zu müssen, ohne
deren prioritäre Aufgabenfelder im privaten
Raum zu vernachlässigen. Diesen Spagat
auszubalancieren gestaltet sich zunehmend
schwierig. Im aktuellen Fünf-Jahres-Plan
(2009-2014) des Planungsministeriums ist
festgeschrieben, die Arbeits- losigkeit auf
5,5% (2014) zu senken, um den Anteil saudi-
scher Arbeitskräfte von 36,7% (2009) auf
39,3% (2014) zu erhöhen (Ministerium für
Wirtschaft und Planung: 2009: 182). Gleich-
zeitig soll die gravierende Abhängigkeit von
Gastarbeitern reduziert werden.10 Viele von
ihnen stammen aus Billiglohnländern wie Pa-
kistan, Indonesien oder Bangladesch und
übernehmen hauptsächlich unterdurch-
schnittlich bezahlte Arbeiten im Dienstlei-
stungssektor oder Baugewerbe; Arbeiten, die
eine saudische Arbeitskraft nicht oder nur un-
willig ausüben würde (Dehne: 2010: 135).
Aufgrund des gestiegenen Wohlstands er-
höhten sich auch die Ansprüche an den je-
weiligen Arbeitsplatz, der gut bezahlt, wenig
anspruchsvoll, aber gesellschaftlich aner-

10 Derzeit befinden sich offiziell etwa 7 Mio. Gastarbeiter in Saudi-Arabien, was ungefähr einem Viertel der Gesamtbe-
völkerung entspricht (Ministerium für Wirtschaft und Planung: 2009: 190). Zwischen 1990 und 2010 wuchs die Zahl der
ausländischen Arbeitsmigranten um 2,5 Mio. (Markin: 2010).
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kannt sein soll. So möchten viele im öffentli-
chen Sektor arbeiten, während die meisten
den Eintritt in den Privatsektor aufgrund des
Konkurrenzdrucks und des höheren Arbeits-
aufwands (noch) scheuen. 

„Manuelle Arbeit gilt nach alter Tradition
als minderwertig und ist für viele Sau-
dis inakzeptabel.“ (Steinberg: 2004:
130). 

Private Unternehmen sind daher noch immer
verstärkt auf ausländische Arbeitskräfte an-
gewiesen, da sie nur unzureichend qualifi-
ziertes einheimisches Personal mit über-
zogenen Gehaltsvorstellungen einstellen
könnten (Interview in Riad: April 2011). Dem
soll mit einer „Saudisierungspolitik“ entge-
gengewirkt werden, von der auch weibliche
Arbeitskräfte profitieren können. So soll die
derzeitige Arbeitslosigkeit bei Frauen von
26,9% auf 13,1% gesenkt werden, während
sie bei Männern nur bei 6,8% liegt (Ministe-
rium für Wirtschaft und Planung: 2009: 175,
182).11 Zukünftig wird es also nicht genügen,
Frauen in den traditionellen Arbeitsbereichen
wie Erziehung und Gesundheit zu beschäfti-
gen, da allein aufgrund des demographischen
Drucks eine Ausweitung der Arbeitsmöglich-
keiten für Frauen unausweichlich wird. 2005
wurden zwischen 20.000 und 40.000 Unter-
nehmen von weiblichen Chefs geleitet
(Schmid: 2010: 97), darunter auch Ge-
schäftsfrauen wie Lubna al-Ulayyan, als Vor-
standmitglied der Saudi-Dutch Bank,
Aufsichtsratsmitglied von Rolls Royce und Ci-
tibank sowie Geschäftsführerin der Olayan Fi-
nancing Company eine der wichtigsten und
reichsten Frauen Saudi-Arabiens (Steinberg:
2004: 139). Laut Time Magazine gilt sie als
eine der 100 einflussreichsten Frauen der
Welt, für viele saudische Frauen ist sie ein
Vorbild für individuelle Unabhängigkeit,
Selbstverwirklichung und Befreiung von patri-
archalischen Geschlechterrollen. 

Insbesondere im Privatsektor finden saudi-
sche Geschäftsfrauen wie al-Olayyan ihre Ni-
schen für wirtschaftliches Engagement,
betätigen sich als Kunsthändlerinnen, eröff-
nen Schönheitssalons, Boutiquen und An-
tiquariate (Schmid: 2010: 97). Oftmals bieten
sich für Frauen aus niederen sozialen Schich-
ten sogar mehr Möglichkeiten, sich von der

Geschlechtertrennung zu befreien, da sie
mehrere Jobs annehmen müssen, und aus fi-
nanziellem Druck die sozialen Gepflogenhei-
ten nicht mehr einhalten können. Dies
gestaltet sich für Frauen in höheren sozialen
Schichten noch weitaus schwieriger, wenn-
gleich in der Privatwirtschaft Geschäftsfrauen
auch aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation
mittlerweile deutlich mehr von männlichen
Geschäftspartnern akzeptiert werden als
noch vor einigen Jahren. Denn ebenso wie
bei den Frauen aufgrund der globalisierten Ar-
beitswelt der Erfahrungswert im Umgang mit
Männern im Privaten und Beruflichen stieg,
verfügen auch viele männliche Geschäfts-
leute mittlerweile über ein pragmatisches Ver-
hältnis zum anderen Geschlecht und
akzeptieren Frauen als vollwertige Geschäft-
spartner, obwohl die Rahmenbedingungen für
intergeschlechtliche Geschäftsbeziehungen
durch die Geschlechtertrennung erschwert
werden. Nach wie vor arbeiten Frauen und
Männer in unterschiedlichen Abteilungen,
nach wie vor werden bei Konferenzen und
Meetings Frauen von Männern separiert,
dürfen mittlerweile aber über Telefon- und Vi-
deokonferenzen an den Besprechungen teil-
nehmen.12

Aufgrund der rechtlichen Regelungen, Unter-
haltsforderungen einklagen zu dürfen und ein-
geschränkt erbberechtigt zu sein, generieren
Frauen mittlerweile 25% des Privatkapitals
und sind somit längst zu einem wichtigen wirt-
schaftlichen Faktor aufgestiegen (Wurm:
2007). Diese Entwicklungen zeigen sich auch
im öffentlichen Auftreten von Frauen. Sie ge-
rieren sich selbstbewusster, unabhängiger
und moderner, was sich auch in einer Modifi-
kation der strikten Kleiderordnung äußert.
Zwar hält die Uniformierung durch die abaya
innerhalb Saudi-Arabien weiter an, doch wer-
den mit modischen Accessoires und teuren
Stoffen, verzierten und bestickten Kopf-
tüchern und Schmuck sowie einer zuneh-
menden Sichtbarkeit des Haaransatzes vor
allem bei jungen Frauen ein modischer Trend
zur Individualisierung, sozialen Zugehörigkeit,
Unabhängigkeit und ein Bekenntnis zur Mo-
derne ausgedrückt. Obwohl sie sich nach wie
vor in dem gesetzten sozialen Rahmen be-
wegen und es nicht in Frage käme, dauerhaft
die abaya in der Öffentlichkeit abzulegen, su-
chen sie sich ihre Nischen und arrangieren

11 Insbesondere hochqualifizierte Frauen mit Universitätsabschluss finden häufig nach ihrer Ausbil-dung keinen passen-
den Arbeitsplatz. Allein 78,3% der weiblichen Bachelorabsolventen sind arbeits-los, bei den Männern beträgt dieser
Wert nur 14,9%.

12 2002 wurden Frauen zum ersten Mal auf dem jährlichen Wirtschaftsforum in Jidda als Teilnehmer zugelassen (Stein-
berg: 2007: 190).
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sich mit den Umständen. So sind Frauen
nicht mehr nur Objekt der männerdominierten
Normen und Wertvorstellungen, sondern
zunehmend auch handelndes Subjekt,
das insbesondere im Wirtschaftsleben zu-
nehmend Druck auf die tradierten Vorstellun-
gen der patriarchalischen Gesellschaft
ausübt.

III.3 Frauen in der Politik

Während es den Frauen im Bildungs- und
Wirtschaftsbereich schrittweise gelungen ist,
sich im Rahmen des gesellschaftlichen
Kodex‘ zu integrieren und Einfluss auszuü-
ben, spielen sie in der Politik noch eine mar-
ginale Rolle. Den männlichen Vertretern des
saudischen Königshauses obliegt die Richtli-
nienkompetenz, sie bestimmen die politi-
schen Agenden und treffen die wesentlichen
Entscheidungen. Während in vielen anderen
arabischen Golfstaaten Frauen bereits eine
mehr oder weniger tragende politische Rolle
als Ministerinnen oder einflussreiche Ehe-
frauen einnehmen, reduziert sich die politi-
sche Bedeutung der Frau in Saudi-Arabien
zumeist auf eine beratende Funktion. Den-
noch gelang es einigen Frauen, ihren Einfluss
auch aufgrund des Wohlwollens von König
Abdullah in den letzten Jahren auszuweiten:
Die Gründung des Nationalen Dialogforums
mit Frauen als integralem Bestandteil kann
als ein Beispiel dafür gelten.13 Die Ernennung
von Noura bint Abdallah al-Fayez zur stell-
vertretenden Ministerin für Frauenangelegen-
heiten im Erziehungsministerium im Februar
2009 unter Erziehungsminister Prinz Faisal Al
Saud (Schmid: 2010: 104) sowie die Tätigkeit
von Frauen als Beraterinnen im Majlis ash-
Shura, dem beratenden Gremium des Kö-
nigshauses ohne legislative Befugnisse, sind
weitere Entwicklungen zu mehr weiblicher
Partizipation in der Politik (Schmid: 2010:
103). Im Frühjahr 2013 berief der König erst-
mals 30 Frauen als Abgeordnete in den Maj-
lis ash-Shura (SUSRIS 2013). 

“Indeed, there is a pool of highly-quali-
fied, dynamic Saudi women who are
more than ready to become active
council participants” (Thompson:
2011). 

Auch innerhalb des Königshauses scheint die
Einflussnahme von weiblichen Mitgliedern der
Al Saud zu steigen: So soll Prinzessin Adila
die Ernennung von Noura bint Abdallah al-
Fayez mit vorangetrieben haben (Henderson:
2011). Zunehmend engagieren sich Frauen in
der staatlich kontrollierten Zivilgesellschaft:
Prinzessinnen leiten gemeinnützige Wohl-
fahrtsorganisationen, setzen sich für karitative
Einrichtungen und Projekte ein. Gleichzeitig
wird explizit frauenaffinen Themen wie Kin-
derpflege, Waisenbetreuung, Geriatrie und Al-
phabetisierungskampagnen mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet.

Während die aktive Partizipation von Frauen
in der Politik so in bescheidenem Umfang zu-
nimmt, verbesserten sich auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen. Demnach erhalten
Frauen nach einer Scheidung umfassendere
Betreuung, können durch eine vorher festge-
legte Klausel durch Eigeninitiative eine Schei-
dung realisieren, was dazu führte, dass
Saudi-Arabien mittlerweile eine der höchsten
Scheidungsraten der Welt hat (AlMunajjed:
2010: 3) – ein Umstand, der dem traditionell-
konservativen Geschlechterbild diametral ent-
gegenläuft. So lag die Zahl der täglichen
Scheidungen bei 81 im Jahr 2011, insgesamt
ließen sich in diesem Jahr 34.622 Ehepaare
scheiden (Fatany: 2013).

Dennoch bleibt die Nachhaltigkeit dieser aus-
geweiteten politischen Einflussnahme durch
Frauen fraglich. Es handelt sich um von oben
implementierte Reformen, um eine gesteuerte
Liberalisierung, die oberflächlich den Frauen
mehr öffentlichen Raum zubilligt, die beste-
henden Missstände aber nicht verändert, son-
dern eher manifestiert (Human Rights Watch:
2011). Dem saudischen Königshaus gelingt
es so, politischen Willen zu demonstrieren,
Frauen in das System zu integrieren, ohne
dabei die Kontrolle zu verlieren. Es kann
somit den emanzipatorischen Diskurs über-
wachen und bestimmt die Grenzen der ge-
schlechterspezifischen Debatten. Einen
Schritt zu mehr Geschlechteregalitarismus
stellt dies jedoch nicht dar. Stattdessen wer-
den bestehende Machtstrukturen verfestigt,
indem gesellschaftlicher Pluralismus sugge-
riert wird. Zwar werden vereinzelt erfolgreiche

13 Ab der zweiten Sitzung waren Frauen zugelassen, 2004 befasste sich eine dieser Sitzungen in Me-dina unter dem
Thema „Die Frau: Ihre Rechten und Pflichten und die Verbindung zur Lehre“ (arabisch: Al-mar’a: huququha wa waji-
batuha wa ̀ alaqa al-ta’lim) mit der sozialen, wirtschaftlichen und politi-schen Bedeutung von Frauen ins Saudi-Arabien.
Insgesamt beteiligten sich 70 Teilnehmer an der Konferenz, darunter die Hälfte Frauen (King Abdul Aziz Center for Na-
tional Dialogue: 2004).
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Frauen als Paradebeispiele einer gelungenen
Emanzipation nach saudischem Modell stili-
siert, ohne jedoch den Status quo nachhaltig
zu verändern.

IV. Frauen als „Akteure des Wandels“: Politi-
scher Aktivismus in Zeiten des „Arabischen
Frühlings“

Der „Arabische Frühling“ hat bei vielen saudi-
schen Frauen ihre Bemühungen bestärkt,
sich intensiver für ihre politischen und sozia-
len Forderungen in der Öffentlichkeit einzu-
setzen. Hauptkritikpunkte dieser liberalen
Frauenbewegung sind die Geschlechtertren-
nung, die weiterhin existierende rechtliche
Ungleichheit, die schlechten Arbeitsmarktver-
hältnisse für Frauen, die politische Unfreiheit
sowie die Exklusion vom öffentlichen Leben.
Ebenso wie in den Transformationsländern
bedienen sich saudische Frauen verstärkt so-
zialer Medien, nutzen die kommunikativen
Netzwerke von Facebook oder Twitter, betei-
ligen sich über Blogs an der gesellschaftli-
chen Debatte und artikulieren offen ihre
Wünsche, Hoffnungen und Visionen. Inspiriert
durch die Bewegung des „Arabischen Früh-
lings“, die Themen wie Geschlechterun-
gleichheit und Frauenrechte neu auf die
Agenda setzte, lösen sich viele vor allem
junge Frauen aus den gesellschaftlich-tradi-
tionellen Fesseln und kritisieren die drei
Grundpfeiler der saudischen Stabilität (Allianz
zwischen Al Saud und ulama, Deutungshoheit
der Religionsgelehrten und Familie). Hiermit
fordern sie das politische System und damit
das saudische Königshaus heraus. Diese
Kontroverse entzündete sich vor allem am
Fahrverbot, das von vielen Aktivistinnen und
Blogerinnen thematisiert und attackiert wurde.
Sinnbildlich für diesen Aufstand gegen das
Establishment wurde die 32-jährige Compu-
terexpertin Manal al-Sharif aus Damman, die
sich beim Autofahren filmen ließ und während
des etwa achtminütigen Videos heftige Kritik
am Geschlechterverhältnis in Saudi-Arabien
äußerte (Al-Rasheed: 2012, Shubert: 2011).
Das Video wurde auf der Internetplattform
YouTube knapp 190.000-mal angeschaut
(Stand: 02.09.2013), viele Nachahmerinnen
folgten. Die junge Frau, die ihre Führer-
scheinprüfung in den USA abgelegt hatte,
wurde so zu einer Figur des feministischen
Aktivismus in Saudi-Arabien. Im Anschluss an
ihre öffentlichkeitswirksame Aktion wurde sie
für 15 Tage inhaftiert. Bereits 1991 hatten
Hunderte Frauen in Riad durch öffentliches

Fahren gegen das Fahrverbot protestiert, je-
doch mit ihren Forderungen keinen nachhalti-
gen Anklang bei Politik und Gesellschaft
erreichen können. Es blieb bei einem Einzel-
fall, während Manal al-Sharifs Aktion dagegen
als die Speerspitze einer Reihe von Initiativen
und Aktionen bewertet werden kann, die die
Rolle der Frau in Saudi-Arabien thematisie-
ren. Facebook-Seiten wie Saudi Women Re-
volution oder Women2Drive sowie der
Saudiwoman’s Weblog von Eman al-Nafjan
entwickelten sich in den letzten Jahren zu
Sprachrohren einer saudischen Emanzipati-
onsbewegung. 

Dass es sich bei dieser Bewegung keines-
wegs um ein neues, allein durch den
„Arabischen Frühling“ inspiriertes Phänomen
handelt, zeigte nicht zuletzt der kontrovers
diskutierte Roman „Girls of Riyadh“ von Rajaa
Alsanea aus dem Jahr 2005, in dem sie in bis
dahin unbekannter Offenheit die alltäglichen
gesellschaftlichen Probleme von saudischen
Frauen bei Fragen der Sexualität, Partnerfin-
dung oder Freizeitgestaltung thematisiert.
Das Buch wurde verboten, erreichte aber auf
dem Schwarzmarkt und im Ausland eine
enorme Popularität.

Für das saudische Königshaus stellen diese
Initiativen und die in der Öffentlichkeit sicht-
baren Forderungen nach mehr Frauenrech-
ten ein nicht zu unterschätzendes Dilemma
dar, welche durch die Ausweitung der tech-
nologischen Möglichkeiten unterstützt wer-
den: 

„With the expansion of communication
technology over the last decade, Saudi
women are now part of the public
sphere, inserting their campaigns and
voices into the national agenda“. (Al-
Rasheed 2013: 3)

Vor dem Hintergrund der mannigfaltigen so-
zioökonomischen Probleme, vor denen
Frauen in Saudi-Arabien stehen, und der In-
spiration durch den „Arabischen Frühling“, be-
fürchtet das traditionelle Establishment, eine
bislang noch wenig bedeutende Frauenbe-
wegung könnte Massenwirksamkeit errei-
chen. Demzufolge reagiert das Königshaus
mit altbewährten Instrumenten von Zuckerbrot
und Peitsche: So wurden die Internetaktivitä-
ten nicht grundlegend zensiert, das von einem
Gericht verhängte Urteil zu 15 Peitschenhie-
ben gegen eine Frau, die am Steuer ihres
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Wagens aufgegriffen worden war, wurde
durch den König annulliert und nach massi-
ven Protesten den Frauen das aktive und
passive Wahlrecht bei den kommenden Kom-
munalwahlen im Jahr 2015 garantiert, nach-
dem sie bei den letztjährigen Wahlen noch
ausgeschlossen waren (Human Rights
Watch: Januar 2011). 

Gleichzeitig stärkte das Königshaus die Prä-
senz der berüchtigten Religionspolizei (ara-
bisch: mutawa‘), mehrere saudische Aktivis-
tinnen wurden verhaftet und das traditionelle
Geschlechterbild medienwirksam proklamiert.
Auch eine konservative saudische Gegenbe-
wegung von Frauen bei Facebook und Twitter
mit dem Titel „I will drive my house and not the
housemaids“ verurteilte und kritisierte vor
allem die Bestrebungen, das Fahrverbot auf-
zuheben (Shaheen: 20. Juni 2011). Eine
Kampagne, um auf häusliche Gewalt gegen
Frauen aufmerksam zu machen, wurde von
der King-Khalid-Stiftung im Mai 2013 mit dem
Namen „No more abuse“ ins Leben gerufen,
weitere Internetkampagnen widmeten sich
ebenso der Enttabuisierung von häuslicher
Gewalt gegen Frauen (King Khalid Founda-
tion). Ende August 2013 erließ das saudische
Kabinett zum ersten Mal in der Geschichte
des Königreichs ein Gesetz, das häusliche
Gewalt mit bis zu zwölf Monaten oder einer
Geldstrafe von 13.000 USD sanktioniert
(Saul: 2013).

V. Fazit

Diese ambivalenten Entwicklungen zeigen,
dass sich die Forderungen saudischer Frauen
nicht mehr negieren lassen, dass das politi-
sche Establishment dementsprechend nicht
allein mit Repression darauf reagieren kann,
sondern Formen der Kooption implementiert,
um den eigenen Machtanspruch zu sichern.
Hierbei gerät die politische Elite nicht nur mit
streng konservativen Geistlichen in Konflikt,
die die Rechte der Frauen keineswegs aus-
weiten wollen, sondern auch innerhalb des
saudischen Königshauses scheint eine leb-
hafte Diskussion um die Rolle der saudischen
Frau in der Gesellschaft stattzufinden. 

Zwar sollte man noch nicht von einer po-
pulären Frauenbewegung sprechen, die kurz-
oder mittelfristig nachhaltige Veränderungen
im traditionellen Geschlechterbild Saudi-Ara-
biens herbeiführen kann, doch längst befindet
sich die Debatte um die Rolle der Frau, ihre

Pflichten und Rechte auf der politischen, me-
dialen und gesellschaftlichen Agenda. Die Er-
eignisse des „Arabischen Frühlings“ haben
diese Debatte nicht ausgelöst, aber intensi-
viert und durch die stärkere Präsenz von
Frauen im wirtschaftlichen und politischen
Leben wird der Einfluss der Frauen weiter zu-
nehmen. Trotz exzellenter Voraussetzungen
aufgrund ihres Bildungsniveaus erfahren sie
am meisten Hindernisse im alltäglichen
Leben, werden in fast allen Bereichen ge-
genüber den Männern benachteiligt und tra-
gen deswegen das größte gesellschaftliche
Frustpotenzial in sich. Sie könnten deswegen
zu einem nicht zu unterschätzenden Agenten
des Wandels in Saudi-Arabien werden, wenn-
gleich sich dieser Wandel wohl nicht in einer
eruptiven Revolution oder dem Aufstand
gegen das Königshaus äußern wird, sondern
in behutsamen Schritten, die im Einklang mit
gesellschaftlichen Normen stehen sollen. Kei-
neswegs möchten sie als Rebellen oder Auf-
rührer gelten, sondern als Vertreterinnen und
Anwältinnen von legitimen Forderungen,
denen das Establishment aufgrund seiner
Weisheit und Klugheit nachgeben werde.
Damit reihen sich die Aktivistinnen in das
traditionelle Vorgehen saudischer Opposition
ein, die eher den Kompromiss denn die
Konfrontation sucht. Auch von Seiten des
Königshauses können die Zugeständnisse
beim Wahlrecht nicht als grundlegende
Reform zu mehr Geschlechteregalitarismus
gewertet werden, sondern als Versuch, den
innenpolitischen und gesellschaftlichen Druck
durch den „Arabischen Frühling“ abzufedern
und die inneren Spannungen abzubauen.
Hiermit folgt das saudische Königshaus
einer altbewährten Strategie, Reformen weit-
gehend durch den Druck „von außen“ anzu-
regen. 

Einerseits soll Wandel stattfinden, so werden
soziale Probleme thematisiert und teilweise
sehr kontrovers diskutiert. Andererseits exi-
stieren Grenzen, die nicht überschritten wer-
den dürfen, da sonst die Autorität des Königs
geschwächt werden könnte. So liegt die Ent-
scheidungsgewalt über das Ausmaß der Re-
formen ausschließlich beim König. Saudische
Reformpolitik ist also immer realpolitischen
Erwägungen geschuldet und tariert zwischen
außenpolitischem und innergesellschaftli-
chem Druck auf der einen Seite und dem
machterhaltenden Kalkül des Königshauses
auf der anderen Seite. Reformen sind Refor-
men sind aus Sicht des Königshauses sinn-
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voll, wenn sie das Image verbessern und die
Machtbasis der Al Saud nicht bedrohen. Droht
jedoch Autoritätsverlust oder ein nachhaltiges
Aufbrechen der konservativen religiösen Deu-
tungshoheit der Wahhabiya, greift der König
durch, dreht Reformen zurück und schränkt
neue Öffnungen zunehmend ein. Die gesell-
schaftlichen Reformakteure beugen sich die-
sem traditionellen Spiel, sodass echte
Änderungen bislang ausblieben. 

Allerdings könnten diese schrittweisen Ver-
änderungen des Geschlechterbildes nicht nur
die Rolle der Frau in der saudischen Gesell-
schaft verändern, sondern sich auch auf die
Selbstwahrnehmung des Mannes auswirken.
Auch er steht unter einem enormen psycho-
logischen Druck, die Ansprüche, die von
außen an ihn gestellt werden, zu erfüllen. Tra-
ditionelle Vorstellungen sehen in ihm den Fa-
milienvater, der Frau und Kinder durch sein
üppiges Einkommen versorgen kann, der das
Bild des gütigen, strengen, verantwortungs-
bewussten und autoritären Patriarchen erfüllt,
gläubiger und frommer Muslim ist, sich aber

gleichzeitig den mannigfaltigen Herausforde-
rungen der Moderne stellen soll, wirtschaftli-
chen Erfolg erzielt, sich internationalisiert und
als integraler Bestandteil an der Moderne teil-
nimmt. Unter diesen gestiegenen Ansprüchen
leiden viele saudische Männer, fühlen sich
überfordert, unverstanden und isoliert, da
Schwächen des Mannes nach wie vor als ge-
sellschaftliches Tabu gelten. Die Folgen sind
verstärkte illegale Drogensucht, Depressionen
und psychische Krankheiten sowie eine stei-
gende Suizidrate bei jungen Männern, die
dem Druck der Familie, des Arbeitgebers, der
eigenen Ansprüche nicht mehr gerecht
werden können und wollen. So hat sich die
Selbstmordrate zwischen 1999 und 2010 von
400 auf 790 Fällen fast verdoppelt (Hawari:
2011).

Dieser Prozess deutet auf eine dynamische
Neuformierung des Geschlechterverhältnis-
ses in Saudi-Arabien hin, der nicht nur tradi-
tionelle Strukturen aufbrechen, sondern
mittel- und langfristig auch das politische Sy-
stem verändern kann. 
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Statistische Daten – Irak

Fläche1 2012 438.317 km²

Geschlechterverhältnis bei Geburt2 2012 1,07 Männer pro Frau

Bevölkerung (männlich, weiblich)3 2012 32.578.209 (49,4% Frauen)

Bevölkerungsdichte (pro km²)4 2011 73,1/km²

Ethnische Gruppen5 Araber 75-80%, Kurden 15-20%, Turkmenen, Assyrer
und andere 5%

Religionszugehörigkeit6 Sunnitische Muslime 32-37%, schiitische Muslime 60-
65%, Christen und andere 3%

Durchschnittsalter (m, w)7 2010 18,3 Jahre

Bevölkerung unter 15 Jahren (m, w)8 2012 40,50%

Bevölkerung über 65 Jahren (m, w)9 2013* 3,30%

Lebenserwartung (m, w)10 2011 69 Jahre (Frauen 72 Jahre, Männer 66 Jahre)

Bevölkerungsprognose bis 203011 2010 55.257.000 (27.968.000 Männer, 27.289.000 Frauen)

Geburten pro Frau12 2012* 4,6

Alphabetisierungsrate (m, w)13 2010 78,2% (Frauen 70,6%, Männer 86,0%)

Nutzer Mobiltelefone 2012 27.000.000

Nutzer Internet14 2012 2.211.860

Nutzer Facebook15 2012 2.555.140

Wachstum BIP16 2012 5,70%

BIP pro Kopf17 2012 6.454,6 USD

Arbeitslosigkeit (m, w)18 2013* 11% (6%, 13%)

Bildungsniveau19 2012 Rang 132 (von 187)

Politische Teilhabe20 2011 15,00%

Korruptionsindex21 2012 Rang 196 (von 176)

Gender Inequality Index22 2012 0,557 (Rang 120 von 186 Ländern)

Müttersterblichkeit 2010 63 (pro 100.000 Lebendgeburten) 

Jugendschwangerschaften 2012 85,9 (Geburten  pro 1.000 Frauen 15 - 24)

Parlamentarische Repräsentative 2012 25,2%

Bildungsniveau der Frauen
(mindestens Sekundärstufe ab 25 J.

2006-2010 22,0%

Partizipation am Arbeitsmarkt 2011 14,5%

* Schätzungen
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Frauenrechte im Irak – 
10 Jahre nach der Invasion
Simone Hüser1

I. Einleitung

A
ls die Regierung von US-Präsident Ge-
orge W. Bush 2002 und 2003 für
eine Invasion des Iraks warb, war das

Thema Frauenrechte ein wichtiges Argument.
Es sollte dabei helfen, die nationale und inter-
nationale Unterstützung für einen von den
USA angeführten Krieg zu gewinnen. In sei-
nen Reden betonte Bush, dass es nicht
alleiniges Ziel der Invasion sei, die Massen-
vernichtungswaffen des Regimes zu vernich-
ten, sondern dass es ebenso darum gehe,
das Leiden der irakischen Bevölkerung zu be-
enden und ihnen eine Chance auf Gleichbe-
rechtigung und Würde zu geben –
insbesondere den Frauen und Kindern. 

Heute, zehn Jahre danach, ist von diesen
Versprechungen nicht viel mehr als die Erin-
nerung geblieben. Frauen im Irak geht es
nicht besser als vor dem Krieg. Erschreckend
ist dies vor allem im Hinblick auf die Tatsache,
dass die irakische Frauenbewegung bereits
in den 1920er Jahren begann und Irakerinnen
einst über die weitreichendste Rechte in
der arabischen Welt verfügten. In den ver-
gangenen Jahren haben sich die Lebensum-
stände der Frauen im Irak weiter
verschlechtert – ein Prozess, der schon in den
1990er Jahren begonnen hat.2

II. Beginn der Frauenbewegung  

Die Geschichte der irakischen Frauenbewe-
gungen im Kampf für mehr Rechte reicht bis
in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zu-
rück. 1923 gründete eine Gruppe säkularer
Muslime der irakischen Mittelschicht die erste
Frauenorganisation. Der Fokus ihrer Kam-
pagnen lag überwiegend auf Themen wie Bil-
dung, Arbeitsmarkt etc. Debatten um Themen
wie das Tragen des Hijabs wurden hingegen
stärker von männlichen Politikern geführt.
Später nahmen Frauen aktiv am Kampf für
die irakische Unabhängigkeit – und gegen die
britische Besatzung des Landes – teil und er-
langten so politische und soziale Anerken-

nung. Während der 1930er und 1940er Jahre
und zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs bildete
sich im Irak u.a. die Women’s League against
Nazism and Fascism, die sich der Verbreitung
demokratischer Werte und der Bildung von
Frauen verschrieb. 1945 gründete sich die ira-
kische Frauenunion (Iraqi Women’s Union),
damals die wichtigste Frauenorganisation in
der Region. Sie engagierte sich in verschie-
denen Bereichen und förderte das Netzwerk
von Frauenorganisationen in der arabischen
Welt. Die Union erlangte vor allem dadurch
Aufmerksamkeit, dass sie vorherige Tabuthe-
men wie Prostitution, Scheidung und Sorge-
recht ansprach. 1959 stellte der Irak die erste
weibliche Ministerin in der arabischen Welt:
Naziha Al Dulanymi wurde Ministerin für
Stadtverwaltung. Im gleichen Jahr verab-
schiedete das Regime von Abd al-Karim
Qasim (1958-1963), trotz weitreichender Pro-
teste konservativer Kräfte im Land, eines der
fortschrittlichsten Familiengesetze in der Re-
gion. Obwohl das Gesetz sich weiterhin auf
die Scharia, das islamische Recht, stützte,
kann es im Vergleich zu den Rechtssystemen
anderer Staaten als fortschrittlich bezeichnet
werden. Es gab Frauen z.B. gleiches Erb-
recht, schränkte das Recht des Mannes zur
Polygamie und einseitiger Scheidung ein und
machte das Einverständnis der Frau zur Ehe
zu einer rechtlichen Voraussetzung. Zwar
wären diese politischen und rechtlichen Än-
derungen ohne die Unterstützung der männ-
lichen Politiker nicht möglich gewesen, doch
war es vor allem die Arbeit politischer Aktivis-
tinnen im Prozess der Verfassungsänderung,
die letztlich den Wandel in der Gesetzgebung
herbeiführte.3

III. Frauenrechte unter dem Ba’th-Regime 

Die politische Ideologie der Ba’th-Partei, die
1968 durch einen Coup d’état die politische
Führung im Irak übernahm, war stark von
einem arabischen Nationalismus, Anti-Impe-
rialismus und Sozialismus bestimmt. Entge-
gen der Vorstellung verwirklichte sich der
Sozialismus allerdings in einer Verstaatli-
chung der irakischen Wirtschaft und nicht in
einer ausgeglichenen Verteilung von Kapital.
Statt als politische Partei zu agieren, entwi-
ckelte sich das Regime über die Jahre immer
stärker zu einer Diktatur mit starkem Sicher-

1 Simone Hüser arbeitet seit August 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin bei der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Amman. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Auswirkungen des Arabischen Frühlings auf Jorda-
nien und die Region. Ihren Bachelor absolvierte sie in Politikwissenschaft an der Universität Bremen. 2011 graduierte
sie mit einem Master in Internationaler Sicherheit von der University of Kent in Großbritannien.

2 Geographisch wird die Autonome Region Kurdistan ausgeschlossen, die aufgrund stark abweichender rechtlicher und
politischer Gegebenheiten einer separaten Analyse bedarf. (siehe Kapitel: “Frauen im Irak: Die Rolle der Frau in der
Polik und Zivilgesellschaft”, s54-58)

3 Nadje Al-Ali, „The Iraqi Women’s Movement: Past and Contemporary Perspectives”, in: Pernille Arenfeldt und Nawar
Golley (Hrsg.), Mapping Arab Women’s Movements: A Century of Transformations Within (Cairo: AUC Press, 2012),
S. 105-121.
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heitsapparat. Als Saddam Hussein 1979
Staatspräsident des Iraks wurde, entfaltete
sich im Laufe der Zeit ein Kult um seine Per-
son und ein weitreichender Nepotismus. Das
anfängliche Eintreten des Regimes für die
Emanzipation der Frau hatte wenig mit einem
aufrichtigen Willen für Gleichheit zu tun als mit
der Absicht, die Unterstützung der Frauen für
den Staat zu gewinnen und sie gleichzeitig
abhängig vom System zu machen.4 Saddam
Hussein sah Frauen zudem als Mittel zur
Weitergabe der Ba’th-Ideologie. 1971 sagte
er: 

„Eine aufgeklärte Mutter, die gebildet
und emanzipiert ist, kann dem Land
eine Generation bewusster und über-
zeugter Kämpfer schenken.“5

Dieses Prinzip wurde vor allem während des
Krieges mit Iran (1980-1988) wichtig. Zudem
wurde die Bildung der „neuen irakischen
Frau“6 als Weg der Indoktrinierung genutzt.
Am wichtigsten war es jedoch für den Staat,
nach dem Ölboom Anfang der 1970er Jahre
die Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen.
Denn statt sich wie andere Staaten in der Re-
gion auf Arbeitsimmigranten für die Ölproduk-
tion zu verlassen, nutzte die irakische
Regierung die eigenen Kapazitäten – einen
Job zu haben wurde für viele irakische Frauen
zur Norm. Letztlich hielt das Regime jedoch
an den Prinzipien des patriarchalen Systems
fest, statt den Trend des Vorgängerregimes
fortzusetzen, und hielt sich folglich mit Geset-
zesänderungen zugunsten der Gleichstellung
von Mann und Frau zurück. Demnach war
das Ba’th-Regime auch nicht bereit, die be-
stehenden traditionellen Strukturen aufzubre-
chen und gegebenenfalls die Unterstützung
eines Großteils der Männer im Land, die von
den Machtstrukturen innerhalb der Familie
profitierten, zu verlieren.7 Dennoch kann nicht
abgestritten werden, dass das Drängen der
Frau in den Arbeitsmarkt sowie das ausge-
baute Bildungssystem eine positive Auswir-
kung auf die soziale Position, das Ansehen

der Frau in der Gesellschaft und das Verhält-
nis zwischen Mann und Frau hatte.8

IV. Frauenrechte im Irak nach dem zweiten
Golfkrieg (1990-1991)

Der zweite Golfkrieg, der mit dem irakischen
Einmarsch in Kuwait 1990 begann, hatte
immense Folgen für den Irak. Das Sanktions-
system gegen den Irak war das umfassend-
ste, das die Vereinten Nationen (VN) je gegen
einen Staat verhängt hatten. Die Folgen für
die irakische Bevölkerung waren aufgrund der
extrem negativen Auswirkungen der Maß-
nahmen auf die Wirtschaft verheerend. Die
Sanktionen wurden erst mit dem Sturz Sad-
dam Husseins 2003 aufgehoben.9 Um seine
Macht im Land zu halten, konzentrierte das
Regime sich darauf, die Unterstützung und
Loyalität der traditionell geprägten Stämme
auszuweiten. Es schenkte traditionellen
Strukturen im Land mehr Aufmerksamkeit und
akzeptierte tribale Praktiken im Austausch für
Loyalität zum Regime. Eine Schlüsselrolle
spielte dabei der Stand der Frau in der Ge-
sellschaft und im irakischen Rechtssystem:
Frauen wurden in diesen Jahren mehr und
mehr in ihre traditionelle Rolle als Hausfrau
und Mutter zurückgedrängt.10 Die Zahl der ar-
beitenden Irakerinnen fiel laut einer Studie
des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen von über 23% vor 1991 auf 10% im
Jahr 1997.11 Wohlfahrtsstaatliche Angebote
wie freie Kinderbetreuung oder kostenloser
Personennahverkehr für erwerbstätige
Frauen wurden vom Staat aus wirtschaft-
lichen Gründen zurückgezogen, sodass viele
Frauen gezwungen waren, ihre Arbeit außer-
halb des Hauses einzustellen. Besonders auf-
fällig war der Wandel der weiblichen
Kleiderordnung hin zu konservativer Kleidung
sowie der Rückgang von sozialen Angeboten
für gemischte Gruppen.12 Auch die Anzahl von
sogenannten „Ehrenmorden“ nahm in dieser
Zeit extrem zu. Einem Bericht der VN zufolge
starben so zwischen 1991 und 2001 etwa
4.000 Frauen im Irak. Grund für diesen An-

4 Ebd.
5 Zitiert in Nadje Al-Ali, „The Iraqi Women’s Movement: Past and Contemporary Perspectives”, in: Pernille Arenfeldt und

Nawar Golley (Hrsg.), Mapping Arab Women’s Movements: A Century of Transformations Within (Cairo: AUC Press,
2012), S. 109.

6 Ebd. S. 111.
7 Ebd.
8 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Historical and Contemporary Perspectives“, in: Orient: German Journal for Politics, Eco-

nomics and Culture in the Middle East, 52 (2011), S. 32-38. 
9 Biswajit Sen, „Iraq Watching Briefs. Overview Report”, 2003, http://www.unicef.org/evaldatabase/files/Iraq_2003_Wat-

ching_Briefs.pdf, abgerufen am 15.12.2012. 
UNHCR, „Resolution 661 (1990) Adopted by the Security Council at its 2933rd meeting, on 6 August 1990”, 2012,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b24.html, abgerufen am 15.12.2012.

10 Nadje Al-Ali, „A Feminist Perspective on the Iraq War“, in: Works and Days, 57/58, 29 (2011). S. 1-14.
11 UNDP, „1999-2000 Country Report“, Iraq Country Office, 2000, http://www.mirror.undp.org/iraq/pdf/REPORT.PDF, ab-

gerufen am 21.12.2012.
12 Nadje Al-Ali, „A Feminist Perspective on the Iraq War“, in: Works and Days, 57/58, 29 (2011). S. 1-14.
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stieg war vor allem ein präsidentieller Erlass
1990, der Männern, die aus Gründen der
Ehre ein weibliches Familienmitglied töteten,
erhebliche Strafminderung versprach – die
Gefängnisstrafe konnte in solchen Fällen von
acht Jahren auf sechs Monate herabgesetzt
werden.13

Zwischen den Sanktionen gegen den Irak und
dem negativen Wandel des sozialen und wirt-
schaftlichen Standes der Frau bestand ein-
deutig ein Zusammenhang. Dies bedeutet
allerdings nicht, dass dem Regime von Sad-
dam Hussein die Verantwortung für die
Verschlechterung der Frauenrechte abge-
nommen werden sollte. Schließlich hatte das
Ba’th-Regime bereits vor dem Golfkrieg damit
begonnen, Frauen je nach Nutzen zu fördern
oder zurückzudrängen. Dennoch waren die
1990er Jahre symbolisch für den Wandel in
der Gesellschaft hin zur verstärkt traditionel-
len Strukturen.14

V. Frauenrechte seit der Invasion 2003

Blickt man auf die Entwicklung der Lebens-
umstände irakischer Frauen in den letzten
zehn Jahren, muss das Ergebnis als erschre-
ckend bezeichnet werden. Prostitution und
Menschenhandel haben zugenommen,
ebenso die Zahl der Ehrenmorde, und mehr
Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt, um
nur einige der Gewalttaten zu nennen, denen
Frauen und Mädchen im Irak ausgesetzt
sind.15 Es könnte argumentiert werden, dass
die offizielle Zahl der Gewalttaten zugenom-
men hat, da sich das Rechtsystem insofern
verbessert hat, dass Verbrechen gegen
Frauen vermehrt dokumentiert und verfolgt
werden. Berichte von Menschenrechtsorgani-
sationen und Experten sprechen jedoch eine
andere Sprache. Human Rights Watch be-
richtete 2003 von einer Welle sexueller Ge-
walt und Entführungen von Frauen in

Bagdad.16 Demnach nahmen Gewalttaten
nach der Invasion zu, da sich, vor allem in
Bagdad, eine Art „Sicherheitsvakuum“17 ge-
bildet hatte. Als kurz nach Beginn des Krieges
große Teile des irakischen Militärs und der
Polizei durch die Besatzungsmächte aufge-
löst wurden, konnte keine ausreichende Si-
cherheit mehr gewährleistet werden. Folglich
gab es nur noch geringe Polizeipräsenz auf
den Straßen, und die Ressourcen der Sicher-
heitskräfte zur Nachverfolgung von Fällen
waren extrem eingeschränkt. Diese Über-
gangszeit hatte verheerende Konsequenzen
für die Sicherheit der irakischen Bevölkerung,
vor allem für Frauen.18 Insbesondere sexuelle
Gewalt und Entführungen nahmen drama-
tisch zu.19 Zwar wurden in dieser Zeit auch
viele Männer verschleppt, doch sahen sich
Frauen einer Doppelgefahr ausgesetzt: Die
Assoziation von Entführung und Vergewalti-
gung ist in der irakischen Gesellschaft so
stark verankert, dass Frauen der Schande
und der Gefahr von Ehrenmorden ausgesetzt
sind, sobald sie einem Verbrechen zum Opfer
fallen – selbst wenn sie nicht vergewaltigt
wurden.20 Zudem sind zahlreiche Fälle von
Gewalttaten an Frauen durch Sicherheits-
kräfte dokumentiert, z.B. in Polizeigewahrsam
oder im Gefängnis. Durch ihre Furcht vor an-
schließenden Ehrenmorden haben sie kaum
eine Chance, die Taten zur Anzeige zu brin-
gen.21

Frauen waren jedoch nicht nur der Gewalt
seitens der Iraker ausgesetzt, sondern z. T.
auch derjenigen internationaler Sicherheits-
kräfte.22 Ein Beispiel ist der Fall des 24-jähri-
gen US-Soldaten Steven Green, der zu
lebenslanger Haft verurteilt wurde, nachdem
er und drei weitere US-amerikanische Solda-
ten 2006 das Haus der 14-jährigen Abeer
Qassim Al Janabi in Mahmudiza, 30 Kilometer
südlich von Bagdad, betraten, ihre Mutter,
ihren Vater und ihre Schwester töteten, das

13 United Nations, „Report of the Special Rapporteur on Violence against Women”, 31.01.2002, http://www.unhcr.org/ref-
world/docid/3d6ce3cc0.html, abgerufen am 21.12.2012.

14 Nadje Al-Ali, „A Feminist Perspective on the Iraq War“, in: Works and Days, 57/58, 29 (2011). S. 1-14.
15 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011.

http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012.
16 Human Rights Watch, „Climate of Fear: Sexual Violence and Abduction of Women and Girls in Baghdad”, 15 (7),

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0703.pdf, abgerufen am 23.12.2012. 
17 Ebd. S. 1.
18 Ebd. 
19 Nadje Al-Ali, „The Iraqi Women’s Movement: Past and Contemporary Perspectives”, in: Pernille Arenfeldt und Nawar

Golley (Hrsg.), Mapping Arab Women’s Movements: A Century of Transformations Within (Cairo: AUC Press, 2012),
S. 105-121.

20 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011,
http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 01.11.2012.

21 Nadje Al-Ali und Nicola Pratt, „Conspiracy of Near Silence. Violence Againts Iraqi Women”, in: Middle East Report, 258
(2011), S. 34-37.

22 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011,
http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012.
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Mädchen danach vergewaltigten und an-
schließend erschossen.23 Zudem liegen viele
Fälle vor, in denen Frauen bei der Überque-
rung von Checkpoints oder in Haft verbal oder
körperlich von ausländischen Sicherheitskräf-
ten bedroht, misshandelt oder zu Verhand-
lungszwecken als Geiseln genommen
wurden.24

Die größte Gefahr ging nationalen und inter-
nationale Organisationen zufolge jedoch von
jihadistischen Kämpfern aus,25 die nach 2003
durch das Sicherheitsvakuum und die Besat-
zungssituation zusätzlich an Stärke gewan-
nen: Viele der Milizen setzten, aus Gründen
der Propaganda oder aus Überzeugung, die
Unterdrückung von Frauen mit dem Kampf
gegen die Besatzung durch ausländische
Kräfte gleich, da sie das Konzept der Ge-
schlechtergleichheit als ein vom Westen auf-
gezwungenes Modell ansehen, das zum Ziel
habe, traditionelle islamische Werte zu unter-
drücken.26 In Form von Drohungen, Belästi-
gung oder sogar Mord üben sie Druck auf
Frauen aus im Hinblick auf alltägliche Rechte
wie Bewegungsfreiheit oder bestimmte Klei-
derordnungen, vor allem das Tragen des Hi-
jabs. Wegen des Mangels an Sicherheits-
personal auf den irakischen Straßen können
sie dabei weitgehend unbehelligt agieren.
Viele dieser Milizen stehen bis heute in Ver-
bindung mit politischen Parteien innerhalb der
Regierung.27 Zudem wird die Forderung der
Islamisten nach Geschlechtertrennung, z.B.
in Universitäten, immer stärker. Frauen mit
einem hohen Bildungsgrad wie Ärztinnen,
Anwältinnen, Politikerinnen oder Aktivistinnen
werden verstärkt bedroht. Zweck dieses Vor-
gehens ist es, Frauen in ihre traditionellen
Rollen zurückzudrängen.28 Zwar konnte dies
bereits in den 1990er Jahren beobachtet wer-
den, doch hat sich die Situation seit 2003 ver-
schärft. Grund ist nicht nur der Kampf gegen

die Besatzung, sondern auch die schlechte
wirtschaftliche Lage und politische Instabilität
im Land. Schwache Staatsinstitutionen und
ein fehlendes Rechtstaats- system erleichtern
Menschenhandel und Prostitution. Irakische
Banden schmuggeln Frauen vor allem nach
Jordanien, die Golf-Staaten und Syrien. Die
meisten Opfer stammen aus armen Familien
und sind auf der Suche nach Arbeit. Häufig ist
die Polizei in die Geschäfte involviert.29

Wegen der Unsicherheit im Land ziehen sich
die Menschen immer stärker in ihre tribalen
Strukturen zurück, da sie hoffen, dass die
Stämme und ihr Justizsystem ihnen einen ge-
wissen Schutz bieten können.30 Nachdem
Großbritannien und die USA ihre Truppen
schrittweise abzogen – die letzten US-Trup-
pen verließen den Irak am 18. Dezember
2011 – hat sich die Situation der Irakerinnen
nicht verbessert,31 denn Frauen sind nicht so
sehr den täglichen direkten Kämpfen ausge-
setzt als vielmehr der aus dem Krieg entste-
henden Unsicherheit. Als britische Soldaten
2007 beispielsweise aus Basra abgezogen
wurden und sich außerhalb der Stadt nieder-
ließen, entstand eine Art Gesetzlosigkeit in
der Stadt. Milizen, die über die Jahre an
Stärke gewonnen hatten, terrorisierten
Frauen und töteten allein 2007 133 Irakerin-
nen in Basra, die sich in ihren Augen unisla-
misch verhielten. Viele Opfer wurden vor
ihrem Tod brutal gefoltert.32

Obwohl Gesetze existieren, die die Rechte
der Frauen schützen könnten, scheitert es
meist an der vagen Formulierung oder an
einer unzureichenden Implementierung. Die
irakische Übergangsverfassung aus dem Jahr
1970 garantierte Frauen formal die gleichen
Rechte wie Männern, insbesondere das ak-
tive und passive Wahlrecht, das Recht auf
Schulbildung und auf Eigentum. Seit dem
Golfkrieg schränkte das Saddam-Regime

23 BBC News, „Life for US soldier’s Iraq crimes”, 04.09.2009, http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/8239206.stm, abgerufen
am 28.12.2012. 

24 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Four Years after the Invasion“, 16.03.2007, http://www.countercurrents.org/iraq-
alali160307.htm, abgerufen am 01.11.2012.

25 Nadje Al-Ali, „A Feminist Perspective on the Iraq War“, in: Works and Days, 57/58, 29 (2011). S. 1-14.
26 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Four Years after the Invasion“, 16.03.2007, http://www.countercurrents.org/iraq-

alali160307.htm, abgerufen am 01.11.2012.
27 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Historical and Contemporary Perspectives“, in: Orient: German Journal for Politics, Eco-

nomics and Culture in the Middle East, 52 (2011), S. 32-38. 
28 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Four Years after the Invasion“, 16.03.2007, http://www.countercurrents.org/iraq-

alali160307.htm, abgerufen am 01.11.2012.
29 Nadje Al-Ali und Nicola Pratt, „Conspiracy of Near Silence. Violence Against Iraqi Women”, in: Middle East Report, 258

(2011), S. 34-37.
30 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011,

http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012.
31 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Historical and Contemporary Perspectives“, in: Orient: German Journal for Politics, Eco-

nomics and Culture in the Middle East, 52 (2011), S. 32-38.
32 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011,

http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012. 
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diese Rechte mehr und mehr ein.33 2005,
zwei Jahre nach der Invasion, wurde eine
neue irakische Verfassung per Referendum
angenommen. Artikel 14 dieser Verfassung
besagt, dass alle Iraker vor dem Gesetz
gleich seien und ihnen die gleichen Chancen
zuständen, ungeachtet des Geschlechts, eth-
nischer Zugehörigkeit, Glaube, ihrer persön-
lichen Meinung und ihres wirtschaftlichen
oder sozialen Status.34 Dennoch schränken
andere Artikel der Verfassung und des Straf-
gesetzbuches die Rechte und den Schutz der
Frau massiv ein. Ehrenmorde wurden weiter-
hin strafmildernd behandelt.35 Artikel 41 des
Strafgesetzbuches besagt zudem, dass die
Bestrafung der Frau durch ihren Ehemann in
„gewissem Maße“, festgesetzt durch die
Scharia, als legales Recht des Mannes gilt.
Folglich werden Männer äußerst selten auf-
grund von Gewalt gegen ihre Ehefrauen oder
weibliche Familienmitglieder angeklagt oder
gar verurteilt.36 Zwar sind Zwangarbeit, Skla-
verei und der Handel mit Frauen und Kindern
laut der Verfassung verboten (Artikel 37) und
können mit Gefängnisstrafe, Geldstrafen oder
sogar der Todesstrafe belegt werden. Aller-
dings gibt es keine Gesetze für den Fall, dass
die Täter sich auf Rechte berufen wie die Zei-
tehe (mut’ah) oder Polygamie, was eine An-
klage oder Verurteilung extrem erschwert.
Zudem trifft das lukrative Geschäft37 des Men-
schenhandels auf ein extrem korruptes Sys-
tem, was zur Folge hat, dass häufig nicht nur
Sicherheitskräfte, sondern auch Mitglieder der
Justiz in das Geschäft involviert sind, was zu
einer Kultur der Straflosigkeit geführt hat.38

Auch kleinere Strafakte, wie z.B. verbale Dro-
hungen gegenüber Frauenrechtsaktivistin-
nen, werden meist nicht ausreichend verfolgt.
Grund ist in solchen Fällen vor allem die
Angst der Sicherheitskräfte vor Extremisten.39

Stark kritisiert werden die Auswirkungen des
Artikels 41 der Verfassung, der besagt, dass
Iraker frei über ihren Familienstand entschei-
den dürfen.40 Befürworter betonen, dass durch
den Artikel eine Einmischung des Staates in
die bürgerlichen Angelegenheiten unterbun-
den würde, indem er Irakern erlaube, über
persönliche Angelegenheiten wie Heirat,
Scheidung oder Vererbungen entsprechend
ihres Glaubens zu entscheiden.41 Das sunni-
tische Glaubensgesetz z.B. setzt zur Ehe-
schließung zwei Zeugen voraus, das
schiitische hingegen keine. Gegner des Arti-
kels 41 aber, vor allem Frauenrechtsaktivis-
tinnen, sehen ihn als den verheerendsten der
irakischen Verfassung an. Ihnen zufolge öffne
der Artikel die Türen für eine drakonische
Interpretation des Islam, die z.B. der Zwangs-
verheiratung von minderjährigen Mädchen
oder der Steinigung von Frauen, die des Ehe-
bruchs schuldig gesprochen wurden, Geset-
zeskraft verleiht und einen Eingriff des
Staates verhindert.42 Natürlich lassen sich
auch Erfolgsgeschichten konstatieren, in
denen Aktivistinnen es geschafft haben, eine
weitere Verschärfung der Gesetze gegen
Frauen zu verhindern,43 doch kann die der-
zeitige Rechtslage nicht mit Gleichberechti-
gung und Würde assoziiert werden. 

In der Politik scheint es auf den ersten Blick,
als versuche die irakische Regierung durch
starke Frauenquoten die Stimme der Irake-
rinnen zu fördern. Anfang 2012 beschloss das
irakische Kabinett, dass 50% aller Posten im
Ministerium für Bildung und Gesundheit von
Frauen besetzt werden müssen. Die Quote in
allen anderen Ministerien beträgt 30%. Im
Parlament werden ein Viertel aller Sitze von
Frauen besetzt. Von den zur Zeit 86 Frauen
im Parlament wurden jedoch nur fünf ohne die

33 Human Rights Watch, „Background on Women’s Status in Iraq prior to the Fall of the Saddam Hussein Government”,
21.11.2003, http://www.hrw.org/reports/2003/11/21/background-womens-status-iraq-prior-fall-saddam-hussein-
government, abgerufen am 22.11.2012. 

34 UN Iraq, „Iraqi Constitution“, 2005, http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdf, abgerufen am 27.12.2012.
35 Die Region Kurdistan setzte Gesetzte zur Strafmilderung im Falle von Ehrenmorden außer Kraft. 
36 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Historical and Contemporary Perspectives“, in: Orient: German Journal for Politics, Eco-

nomics and Culture in the Middle East, 52 (2011), S. 32-38.
37 Menschenhändler verdienen im Irak zwischen 3000 und 5000 US-Dollar pro Opfer. Human Rights Watch, „At a Cross-

road: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011, http://www.hrw.org/re-
ports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012, UN Iraq, „Iraqi Constitution“, 2005,
http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdf, abgerufen am 27. 12.2012. 

38 Ebd.
39 Human Rights Watch, „At a Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion”, 22.02.2011,

http://www.hrw.org/reports/2011/02/21/crossroads, abgerufen am 20.11.2012.
40 UN Iraq, „Iraqi Constitution“, 2005, http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdf, abgerufen am 27.12.2012.
41 Die Verfassung der Autonomen Region Kurdistans enthält einen solchen Artikel nicht.
42 Tina Susman, „Iraqis Divided by Constitution’s Treatment of Women”, 09.09.2007,

http://www.wunrn.com/news/2007/10_07/10_08_07/100807_iraq2.htm, abgerufen am 28.12.2012. 
43 Nadje Al-Ali, „The Iraqi Women’s Movement: Past and Contemporary Perspectives”, in: Pernille Arenfeldt und Nawar

Golley (Hrsg.), Mapping Arab Women’s Movements: A Century of Transformations Within (Cairo: AUC Press, 2012),
S. 105-121.
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Hilfe der Frauenquote und folglich mit ausrei-
chend Stimmen ins Parlament gewählt.44 Es
kann argumentiert werden, dass sich die Ak-
zeptanz gegenüber Politikerinnen  noch ent-
wickeln muss und die Quote folglich eine
Chance für weibliche Kandidaten darstellt. 

Allerdings ist auffällig, dass bei der Wahl im
Jahr 2010 viele der gewählten Frauen Ver-
wandte von Politikern waren oder aus ein-
flussreichen Familien stammten, was ihre
Objektivität und ihren Sinn für die Rechte der
Frauen im Land fraglich erscheinen lässt.
Zudem hat die Zahl weiblicher Minister in den
letzten zehn Jahren abgenommen.45

Auf internationaler Ebene trat der Irak bereits
seit Ende der 1960er Jahre einer Reihe von
Verträgen zum Schutz der Menschenrechte
bei, wie z.B. dem internationalen Vertrag über
bürgerliche und politische Rechte (Internatio-
nal Covenant on Civil and Political Rights,
ICCPR), der Staaten u.a. dazu verpflichtet,
Männern und Frauen die gleichen Rechte zu
gewähren; der Erklärung zur Eliminierung von
Gewalt gegen Frauen (Declaration on the Eli-
mination of Violence against Women,
DEVAW); der Kinderrechtskonvention, die
den Schutz von Mädchen vor sexueller Ge-
walt vorschreibt; sowie der Konvention zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women,
CEDAW). Das Problem internationaler Ver-
träge ist jedoch, dass es keine übergeordnete
Gewalt gibt, welche die Staaten bei Nichtein-
haltung bestraft – das einzige Mittel ist politi-
scher Druck.

CEDAW schenkten nationale und internatio-
nale Frauenorganisationen 2012 aufgrund der
Unterzeichnung vor 20 Jahren besonders viel
Aufmerksamkeit. Die Konvention steht in
enger Verbindung zu der VN-Resolution
1325, welche im Jahr 2000 einstimmig vom
Sicherheitsrat verabschiedet wurde und dar-
auf abzielt, Frauen unter dem Aspekt des
Gender-Mainstreamings gleichberechtigt in
alle Bereiche der Friedensbildung einzube-
ziehen – vor allem in Nachkriegszeiten.

Zudem soll Frauen laut der Resolution mehr
Einfluss im politischen System gegeben wer-
den, indem sie Positionen in der Regierung,
Ministerien, Komitees etc. innehaben.46 Die
Politik stellt jedoch nur einen Bereich dar.
Wichtiger und effizienter wäre es, Frauen in
allen Bereichen wie Justiz, Polizei, Medien,
Menschenrechtsaufsicht und in der Wirtschaft
zu fördern.47

Die internationale Gemeinschaft widmet dem
Thema der Frauenrechte im Irak dennoch zu
wenig Aufmerksamkeit:48 Im Schnitt werden
nur 5% der ausländischen Finanzhilfe für den
Irak im Bereich Geschlechtergleichheit inves-
tiert. In Afghanistan ist es ein Drittel der Mittel
und im Kongo sogar fast 50%. Folglich wur-
den in Afghanistan z.B. wesentlich stärker
ausgebaute Programme zur Schulbildung von
Mädchen implementiert; im Kongo geht ein
Großteil aller Gelder an Programme zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen.49

VI. Resümee

Während Frauen im Irak einst über die am
weit reichendsten Rechte in der arabischen
Welt verfügten, haben sich ihre Lebensum-
stände bereits signifikant mit dem Beginn des
Golfkrieges 1990 und der einhergehenden
Politik des Saddam-Regimes nach 1990 ver-
schlechtert. Insbesondere das Erstarken tri-
baler Strukturen hat dazu geführt, dass
Frauen in ihre traditionellen Rollen zurückge-
drängt wurden. Mit der von den USA ange-
führten Invasion 2003 verschlechterte sich die
Situation –  entgegen den Versprechungen –
weiter, vor allem durch die wachsende Unsi-
cherheit im Land. Ein Blick auf die letzten
zehn Jahre zeigt, dass sich die Teilnahme am
öffentlichen Leben, die Bildung, die soziale
Stellung innerhalb der Gesellschaft und vor
allem die Sicherheit der irakischen Frauen
massiv verschlechtert haben. Zwar hat sich
ihre Präsenz in der Politik verbessert, doch
sollte dies nicht zwangsläufig mit einem Zu-
wachs ihres Einflusses gleichgesetzt werden.

Irakische Frauen und ihre Rechte werden seit
Jahrzehnten für politische Agenden genutzt,

44 Isobel Coleman, „Quotas for Women’s Political Particpation. Democracy in Development”, 10.01.2012,
https://www.blogs.cfr.org/coleman/2012/01/10/quotas-for-womens-political-participation/, abgerufen am 23.12.2012. 

45 Ebd. 
46 United Nations Development Fund for Women, „CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide”, 2011,

http://www.peacewomen.org/assets/MENA/cedawandunscr1325_eng-1.pdf, abgerufen am 23.12.2012].
47 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Four Years after the Invasion“, 16.03.2007, http://www.countercurrents.org/iraq-

alali160307.htm, abgerufen am 01.11.2012.
48 Nadje Al-Ali, „Iraqi Women: Historical and Contemporary Perspectives“, in: Orient: German Journal for Politics, Eco-

nomics and Culture in the Middle East, 52 (2011), S. 32-38.
49 OECD, „Aid in Support of Gender Equality in Fragile and Conflict-affected States“, 2010, http://www.oecd.org/dac/aid-

statistics/46954513.pdf, abgerufen am 21.12.2012.



Frauenrechte im Irak

Deutsches Orient-Institut53

sowohl durch das Saddam-Regime und ex-
tremistische Gruppierungen im Irak als auch
durch ausländische Kräfte wie der Bush-Re-
gierung zur Rechtfertigung der Invasion. Dies
und die Geschichte der Frauenrechte im Irak
zeigen, dass es nicht der Islam oder die Kul-
tur des Iraks sind, die zu einer Unterdrückung
der Frau geführt haben, sondern dass die der-
zeitige Situation ein Resultat wirtschaftlicher,
sozialer und vor allem (macht)politischer Ge-

gebenheiten ist.50 Folglich ist es wenig er-
staunlich, dass die Enttäuschungen über
westliche Politiker, insbesondere US-ameri-
kanische und britische, groß ist.51 Angesichts
der weiterhin wirtschaftlich und politisch
unsicheren Situation im Irak und des anhal-
tenden Machtzuwachses der Extremisten
scheint es schwierig, dass sich die Situation in
der nahen Zukunft zum positiven wandeln
wird.

50 Nadje Al-Ali, „A Feminist Perspective on the Iraq War“, in: Works and Days, 57/58, 29 (2011). S. 1-14.
51 Nadje Al-Ali, „The Iraqi Women’s Movement: Past and Contemporary Perspectives”, in: Pernille Arenfeldt und Nawar

Golley (Hrsg.), Mapping Arab Women’s Movements: A Century of Transformations Within (Cairo: AUC Press, 2012),
S. 105-121.
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Die Rolle der Frau 
in der Politik und 
Zivilgesellschaft im Irak
Reem al-Abali

I. Einleitung

D
en Vereinten Nationen zufolge genos-
sen die Frauen im Irak in den 1980er
Jahren mehr Grundrechte als andere

Frauen in der Region. Jahre der Diktatur,
Sanktionen und Konflikte, einschließlich der
US-geführten Invasion im Jahr 2003 führten
jedoch zu einer drastischen Verschlechterung
des Frauenstatus im Irak. Trotz seit 1990 ein-
geleiteter Schritte in Richtung Gleichstellung
der Geschlechter verfügen irakische Frauen
heute nicht über dieselben Bildungschancen
oder Beschäftigungsmöglichkeiten und sind
häufig Opfer von geschlechtsspezifischer Ge-
walt. Frauen sind so zu Leidtragenden der
jahrelangen Kriege und der andauernden po-
litischen Instabilität geworden. Der schwe-
lende Konflikt zwischen den Konfessionen
und die prekäre Sicherheitslage vor allem im
Zentrum des Landes erschweren dabei zu-
nehmend das Bestreben von Nichtregie-
rungsorganisationen, die Situation der Frauen
zu verbessern. Dennoch konnten Frauen trotz
der bedenklichen Sicherheitssituation im Irak
innerhalb der letzten zehn Jahre einige Er-
folge im Kampf für ihre Rechte erzielen. 

Im Folgenden sollen die Entwicklungen der
Frauenrechte der letzten zehn Jahre, mit be-
sonderem Fokus auf den politischen Bereich,
dargestellt werden. Dabei wird die Einbindung
der Frauen im politischen Transformations-
prozess nach 2003 näher betrachtet. Des
Weiteren werden die aktiven Frauenorgani-
sationen und ihre Hintergründe vorgestellt.
Letztlich wird in einem Exkurs die Situation
den Frauen in der Autonomen Region Kurdi-
stan geschildert. 

II. Die Situation der Frauen nach 2003

Am 13. Juli 2003 wurde von dem Zivilverwal-
ter der Koalitions-Übergangsverwaltung in
Bagdad, Paul Bremer, der irakische Regie-
rungsrat als ein vorübergehendes politisches
Gremium eingesetzt. Der irakische Regie-
rungsrat war nach der Invasion der Koaliti-
onstruppen und dem Zerfall des Baath-
Regimes die erste politische Instanz und
Staatsbildungsmaßnahme, die von den USA

eingeführt wurde (Al-Ali; Pratt 2009a: 87). Der
Rat sollte die irakische Gesellschaft mit ihren
verschiedenen Volksgruppen und Glaubens-
richtungen repräsentieren. Von 25 vorgeseh-
nen Mitgliedern wurden allerdings nur drei
Frauen einberufen. Die geringe Einbindung
der Frauen wurde auch in der kurzen Zeit der
Aktivität des Regierungsrats deutlich sichtbar.
Religiöse Hardliner erreichten einen soliden
Erfolg, als die Richtlinie 137 am 29. Dezem-
ber 2003 zunächst verabschiedet werden
sollte. Diese Richtlinie sollte das ehemalige
säkulare Familienrecht von 1959 durch das
Familiengesetz der Shari’a ersetzen. Dieser
Schritt führte zu weiten Protesten unter einem
großen Teil der irakischen Frauen, die eine
Einschränkung ihrer Freiheit im Rahmen ihrer
Entscheidungen über Bereiche wie Ehe,
Scheidung, Unterhalt und viele weitere recht-
liche Fragen fürchteten (Al-Ali; Pratt 2009:
93). 

Das Personenstandrecht von 1959 wurde ein
Jahr nach dem Fall der haschemitischen
Monarchie implementiert und hat durch den
progressiven Ansatz einige radikale Änderun-
gen zu vorherigen Gesetzen herbeigeführt:
Frauen erhielten das gleiche Erbrecht wie
Männer; Polygamie und einseitige Scheidung
wurden stark eingeschränkt, die Einwilligung
der Frau wurde zu einer Bedingung der Ehe-
schließung und das Recht der Frauen auf
einen Brautpreis wurde betont. In seiner ge-
samten Geltungsdauer enthielt das Gesetz 17
Änderungen. Die Richtlinie 137 sollte Irakern
erlauben, ihren Personenstand je nach Kon-
fession und Religion zu praktizieren. Vor
allem sollte die Anwendung der Shari’a in die
irakische Gesetzgebung implementiert wer-
den und alle Fragen des persönlichen Status
sollten für Muslime mit dem islamischen Re-
gelwerk abgestimmt werden (Kamp 2009:
193). Dagegen protestierten diverse irakische
Frauenorganisationen und erreichten somit,
dass die Legitimation des Regierungsrats in
Frage gestellt wurde, wodurch die Inkraftset-
zung der Verordnung gestoppt wurde. Aller-
dings kann dieser Prozess nur als ein Vorbote
für die weitere Entwicklung des Personen-
standsgesetzes gesehen werden. 

Die neue irakische Verfassung wurde am 15.
Oktober 2005 per Volksentscheid angenom-
men. Somit wurde die bisher gültige Über-
gangsverfassung vollständig ersetzt. Mit
einigen Verzögerungen wurde die Verfassung
offiziell bei einer Volksabstimmung mit 78%
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angenommen. Die neue irakische Verfassung
behandelt das Thema des Personenstands
im Artikel 41: 

„Iraqis are free in their commitment to
their personal status according to their
religions, sects, beliefs, or choices, and
this shall be regulated by law. “

So wurde nun schließlich die Richtlinie 137 in
einer abgeschwächten Version mit in die Ver-
fassung eingearbeitet (Iraqi Constitution
2005). 

Säkulare Parteien sowie Frauenorganisatio-
nen lehnen bis dato die Wiedereinführung
einer religiösen Gesetzgebung ab. Sie be-
fürchten, dass diese nicht nur negative Fol-
gen für den Status von Frauen sondern auch
für den ethno-konfessionellen Zusammenhalt
hat. Ein abschreckendes Beispiel ist dabei der
Libanon, wo 18 anerkannte Gemeinschaften
eigene Gesetze für Eheschließungen und
Scheidungen erteilen. Die Problematik bei
dem Artikel 41 liegt bei der offenen Interpre-
tation. Obwohl die Verfassung Raum für eine
säkulare Justiz bietet, zeigt die Entwicklung,
dass in der Realität inzwischen alle Fragen
des Personenstands innerhalb der Konfes-
sionen und ethnischen Gruppen geregelt wer-
den. 

Nach der Ratifizierung der irakischen Verfas-
sung wurde die erste demokratische Wahl
zum Repräsentantenrat am 15. Dezember
2005 durchgeführt. Dabei wurde eine Frau-
enquote von 25% eingeführt, mit der Rege-
lung, dass jede dritte Position auf der
Wahlliste der Parteien mit einer Frau besetzt
werden muss. Viele Frauen haben sich an der
Wahl zur ersten Nationalversammlung im Irak
im Januar 2005 beteiligt. Die weiblichen Kan-
didatinnen erhielten 87 Sitze in der National-
versammlung, womit die Frauenquote sogar
um 31% übertroffen wurde (Fischer-Tahir
2013: 251). In den 22 Staaten der Arabischen
Liga beträgt der durchschnittliche Anteil der
Frauen im Parlament nur 3,4%. Auch der
weltweite Durchschnitt liegt nur bei 14% und
selbst bei Staaten mit gesetzlichen Frauen-
quoten liegt diese bei durchschnittlich 17%.
(Brown; Romano 2006: 60). Somit ist die 25-
prozentige Frauenquote im Irak ein Meilen-
stein für die Frauenrechtsbewegung und kann
als Vorbild für andere arabische Staaten die-
nen. Im Zuge der Regierungsbildung wurden
auch sechs der 30 Ministerposten an Frauen

übergeben, davon unter anderem für die Be-
reiche AgrikulturLandwirtschaft, Migration und
Flüchtlinge, Umwelt, Arbeit und Soziale An-
gelegenheiten. Nach den jüngsten Wahlen im
März 2010 wurden für die 325 Sitze 82
Frauen in das Parlament einberufen (Fischer-
Tahir 2013: 252). Allerdings wurde nur ein
kleiner Teil der Frauen mit einer Direktstimme
gewählt. 

III. Frauenrechtsorganisationen

Die Einbindung der irakischen Frauen in den
Wiederaufbauprozess wurde von der Sicher-
heitslage stets überschattet. Spezialisten im
Forschungsbereich Gender und Post-Konflikt-
Wiederaufbau betonen jedoch die Notwen-
digkeit, Frauen von Beginn der Post-
Konflikt-Phase in Entscheidungsprozesse ein-
zubinden, um ihre Eingliederung langfristig si-
cherzustellen. Die Resolution 1325 des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum
Thema Frauen, Frieden und Sicherheit be-
sagt, dass die internationale Gemeinschaft für
die Erhöhung der Beteiligung von Frauen in
Entscheidungsgremien im Friedenprozess
verantwortlich ist. Irakische Frauen wurden
nicht nur von politischen Post-Konflikt-
Prozessen durch die Besatzungsbehörden
ausgeschlossen, sondern waren auch vor der
Invasion durch das Fehlen von unabhängigen
Frauenorganisationen im Irak benachteiligt
(Al-Ali 2005: 740 ff).

Im März 2004 kündigte der damalige US-
Außenminister Collin Powell eine Vergabe
von Finanzhilfen in Höhe von 10 Mio. USD an
demokratische Fraueninitiativen im Irak an.
Die Gelder wurden auf sieben Organisationen
verteilt, die ihren Sitz in den USA haben, aber
mit Organisationen im Irak zusammenarbei-
ten. Die Nichtregierungsorganisationen
(NGO) führten Projekte in den Bereichen de-
mokratische Bildung, Ausbildung zu
Führungskräften, politisches Training, Mana-
gement, Journalistinnenfortbildungen, Unter-
nehmertum etc. durch. Das unabhängige
Frauenforum hat zum Beispiel seinen Anteil
genutzt, um 150 Frauen in einem „Women
Leaders Program“ auszubilden. Dabei lag der
Fokus auf der „Women Leaders“-Konferenz in
Jordanien im April 2005. Viele der Programm-
Teilnehmerinnen verfolgten danach eine Kar-
riere im irakischen Parlament, in lokalen
Räten oder wurden zu Schlüsselfiguren der
Zivilgesellschaft. Allerdings war muss die Ver-
teilung der Hilfsgelder an ausschließlich ame-
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rikanische Organisationen als problematisch
bezeichnet werden. Folglich konnten sich lo-
kale NGO ohne große finanzielle Unterstüt-
zung zunächst kaum etablieren (Al-Ali; Pratt
2009). 

Mit der Verabschiedung der neuen Verfas-
sung wurde auch eine große Anzahl von
Frauenorganisationen und Initiativen gegrün-
det. Viele Organisationen wie das National
Council of Women, Iraqi Women’s Higher
Council, Iraqi Women’s Independent Group &
Society for Iraqi Women of the Future wurden
von Mitgliedern der großen Parteien oder be-
kannten Frauen mit engen Verbindungen zu
politischen Parteien etabliert. Die Aktivitäten
dieser Organisationen beinhalten humanitäre
und praktische Projekte zu den Themen Ein-
kommen, Rechtsberatung, kostenlose Ge-
sundheitsversorgung und Beratung, sowie
Förderung der Frauenrechte die Rechte der
Frauen und Lobbyarbeit. Folgende Themen
werden von den meisten Organisationen im
Irak behandelt: 

(1) Die Wiedereinführung des progressiven
Personenstandsgesetzes von 1959
und/oder die Revidierung der konservati-
ven Gesetze;

(2) die politische Beteiligung der Frauen; 
(3) der Kampf gegen den Konfessionalismus

und für die nationale Einheit;
(4) der Kampf gegen islamistische Übergriffe

von politischen Parteien, Milizen und Ter-
rororganisationen;

(5) die Rolle des Islams; 
(6) der Kampf gegen gezielte Morde an be-

rufstätigen Frauen und Frauenrechtlerin-
nen. 

Einige der Frauenorganisationen haben sich
mit den US-Missionen im Irak verbündet,
während andere mit internationalen NGO zu-
sammenarbeiten. Um sich im Gefüge der ira-
kischen Politik zu etablieren, kooperieren
viele Organisationen auch mit bestimmten
kommunalen Führern, was sich als der direkte
Weg zur Sicherung finanzieller Mittel erwie-
sen hat (Al-Ali; Pratt 2009: 121ff.). Bereits vor
2003 engagierten sich viele Frauenaktivistin-
nen bereits in Untergrundorganisationen oder
aus dem Exil. Zum Beispiel wurde die Orga-
nisation für Frauenfreiheit bereits im Jahr
2003 von der Arbeiterkommunistischen Par-
tei gegründet. Eine andere linke Frauen-
rechtsbewegung stellt die Gruppe Al-Amal
(arab.: ‚Hoffnung’) dar. Die Organisation Ira-

kischer Nationalkongress (INC), eine säkulare
Initiative, die 1992 als eine parteiähnliche Op-
position gegen das Baath-Regime gegründet
worden war, unterstützt und finanziert eben-
falls einige Frauengruppen. Weiterhin stam-
men Frauenrechtsbewegungen auch aus den
schiitischen Kreisen (Al-Ali; Pratt 2009:
121ff.).

Bei fast allen Frauenorganisationen im Irak
zeigt sich der regionstypische Charakter der
personalistischen Struktur, da sich die Gruppe
um eine bestimme Persönlichkeit anordnet,
die als Sprachrohr dient. Abgesehen von der
Organisation of Women’s Freedom sind die
Frauenrechtsorganisationen im Irak eng ver-
bunden mit religiöser, ethnischer oder regio-
naler Zugehörigkeit. Mit Ausnahme der
(arbeiter-)kommunistischen Organisationen
sind alle Frauengruppen nur regional oder
lokal tätig. Als eine der führenden Akteure im
Frauenrechtskampf hat sich die bereits ge-
nannte Organisation of Women’s Freedom in
Iraq etabliert. Diese versucht mit verschiede-
nen Programmen und Aktionen, das Ge-
schlechterverhältnis in einer Weise zu
transformieren, um eine garantierte langfri-
stige Beteiligung der Frauen und ihrer Rechte
im politischen System sicherzustellen. Eine
Alternative für Frauen, die sich zu den schi-
itisch-religiösen Kreisen zugehörig fühlen, ist
die Frauen-Hawza, ein schiitisch-geistliches
Ausbildungszentrum, das vor 2003 nur Män-
nern vorbehalten war. 

Über Newsletter und Zeitschriften, Webseiten
und klassische Medien wie Radio und TV ver-
suchen die Aktivistengruppierungen, Auf-
merksamkeit und Öffentlichkeit zu generieren.
Mit Spenden von nationalen und internatio-
nalen Geldgebern werden Frauenzentren und
Frauenschutzhäuser errichtet und geführt.
Weiterhin werden auch Kampagnen wie De-
monstrationen und Workshops zur Weiterbil-
dung organisiert. Am effektivsten sind hierbei
Sprach- und Computerkurse, die von Frauen
gerne besucht werden. 

Darüber hinaus stellen auch Journalisten
einen wichtigen Akteur im Kampf für bessere
Verhältnisse für Frauen im Irak dar. Interna-
tionale Medienorganisationen unterstützen
das Genderbewusstsein und die Kompetenz-
stärkung von Frauen im Irak. Beispiele hierfür
sind die deutsche Media in Cooperation and
Transition (mict) und das Institute for War and
Peace (IWPR). 
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IV. Situation der Frauen in Kurdistan1

Die Situation im Nordirak unterscheidet sich
von der Lage im Zentrum und im Süden des
Landes. Die kurdische Regierung hat in den
letzten 14 Jahren die Frauenrechte gefördert.
Unter kurdischer Selbstverwaltung konnten
Frauenorganisationen und Frauenhäuser in
einer viel größeren Anzahl entstehen, als im
Rest des Landes. Nach dem Sturz von Sad-
dam Hussein erfolgte eine radikale Umstruk-
turierung der politischen Landschaft im Irak.
Der Umbruch schränkte den Spielraum für
Frauen in dem kurdischen Gebiet aber nicht
nur ein, sondern eröffnete auch neue Wege.
Ein positives Beispiel ist die Karriere von Nas-
rin Berwari, die im September 2003 als ein-
zige Frau im vorläufigen irakischen Kabinett
als Ministerin für Gemeinden und öffentliche
Arbeit ernannt wurde. Im Jahr 2004
wurde sie Teil des 30-köpfigen Übergangska-
binetts. Zurzeit zählt sie zu einer der wichtig-
sten Akteure in der irakischen Zivilver-
waltung. 

Die beiden großen kurdischen Parteien PUK
und KDP haben sich in öffentlichen Reden
immer als unterstützend und ermutigend ge-
genüber dem Frauenaktivismus geäußert.
Zum Beispiel wurde das bereits erwähnte pro-
gressive Personenstandrecht von 1959 im
Jahr 2004 in die Gesetzgebung der Autono-
men Region implementiert, was von vielen
Frauenbewegungen in der kurdischen Region
begrüßt wurde. Obwohl die politische Elite
und Behörden aktiv an dem Frauen-Thema
arbeiten, gilt der Bottom-Up-Druck, der durch
die Zivilgesellschaft kreiert wird, als eine
ebenso bedeutende Kraft für die Initiative der
Frauenrechte. Dennoch bleibt das politische
Engagement von Frauen in der kurdischen
Region mit ihren patriarchalischen Traditionen
schwierig. Nach den ersten beiden Wahlen
zum kurdischen Parlament im Sinne der
neuen irakischen Verfassung in den Jahren
2005 und 2009 blieb die Einbindung der
Frauen sehr gering2. Nach den Wahlen von
2010 wurden für insgesamt 41 Ministerposten
nur zwei Frauen ernannt. (Fischer-Tahir 2013:
245)

Ein neuer Trend im politischen Geschehen
der KRG-Region zeigt die große Problematik
des Balanceakts zwischen dem Willen der
Frauen, sich in der regionalen Politik zu be-

teiligen, und den die patriarchalischen Struk-
turen der Gesellschaft zu überwinden: Im Jahr
2012 traten innerhalb kürzester Zeit drei Bür-
germeisterinnen in der kurdischen Provinz
Sulaimaniya, die in der Region als progressiv
gesehen wird, zurück. Nach einer journalisti-
schen Untersuchung der Fälle hat sich her-
ausgestellt, dass von 27 weiblichen
Führungskräften, die nach den Wahlen 2010
im Verwaltungsbereich eingesetzt wurden,
nur noch zehn Frauen ihre Posten behalten
konnten. Kritiker behaupten, die Frauen
wurden von ihren Positionen verdrängt, um
diese dann mit männlichen Beamten zu be-
setzen. Diese Beispiele veranschaulichen die
komplexe Struktur der kurdischen Region, in
dem ein konfliktreiches Beziehungsgeflecht
zwischen alten Traditionen und modernen Be-
dürfnissen existiert (Barbarani 2013).

In der Tat sind Fortschritte zu konstatieren, al-
lerdings steht die sich langsam bewegende
Entwicklung der Frauenrechte nicht im Ver-
gleich zu dem boomenden Wirtschaftswachs-
tum. Inmitten der relativen Sicherheit, dem
sich erhöhenden wirtschaftlichen Wohlstand
und der wachsenden internationalen Aner-
kennung, entsteht zwar die richtige Grundlage
für kurdische Frauen, nach vorne zu treten
und mehr Rechte einzufordern. Dies wird al-
lerdings nur mit dem Engagement der politi-
schen Führungskräfte und der Aufklärung
der männlich-dominierten Gesellschaft
möglich.

V. Ausblick 

Zehn Jahre nach dem Sturz Saddam Hus-
seins bleibt die Situation der Frauen im Irak
schwierig. Die bedrohliche Sicherheitslage
und die zunehmende Gewalt im Kampf der
Konfessionen trübt die Aussicht für eine posi-
tive Entwicklung der Frauenrechte im Irak. Es
mangelt nicht an Aktivismus von Frauenbe-
wegungen oder Interesse der Frauen. Aller-
dings wird die Arbeit von Frauen-
organisationen zeitweise durch gezielte Ge-
waltangriffe auf Akteurinnen dieser Gruppen
gravierend erschwert. Solange sich die allge-
meine Sicherheitssituation im Irak nicht stabi-
lisiert, ist ein nachhaltiges Bestreben für mehr
Frauenrechte kaum realisierbar.  

Ein kleiner Lichtblick für eine mögliche Ent-
wicklung der Frauenrechte bleibt aber die Au-

1 Die Autonome Region Kurdistan ist die einzige autonome Region der irakischen Republik. Sie wurde 1970 als Kurdisch
Autonome Region gegründet. Im Jahr 2005 wurde sie in die Autonome Region Kurdistan umbenannt. Die Autonome
Region verfügt über eine eigene Verfassung.

2 Im Jahr 2005 waren zwei bzw. drei Frauen im Kabinett vertreten. Im Jahr 2009 wurde nur noch eine Frau in das kur-
dische Kabinett einberufen. (Fischer-Tahir 2013: 245)
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tonome Region Kurdistan. Durch die verhält-
nismäßig stabile Sicherheitslage in der Re-
gion können Frauenorganisationen frei
agieren und sich für ihre Rechte aktiv einset-
zen. Es zeigt sich aber auch, dass die Stabi-
lität und das wirtschaftliche Wachstum keine
Garantie für eine große umfassende Beteili-
gung von Frauen in der politischen Arena

sind. Eine große Problematik sind die weiter-
hin erhaltenen existierenden patriarchali-
schen Traditionen der Gesellschaft im ganzen
Land. Um eine Eingliederung der Frauen in
die Gesetzgebung und in Führungsposition zu
erreichen, müssen diese Strukturen mit Hilfe
der männlichen Führungskräften aufgelockert
werden. 
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Statistische Daten – Pakistan
Fläche1 2013 880.254 km²

Geschlechterverhältnis bei Geburt2 2013 1,05 Mann pro Frau

Bevölkerung (männlich, weiblich)3 2012 179.951.100

Bevölkerungsdichte (pro km²)4 2012 190,6/km²

Ethnische Gruppen5 2013
44,4% Punjabi; 15,42% Pashtun; 14,1% Sindhi;
8,38% Sariaki; 7,57% Muhajirs; 3,57% Balochi;

6,28% andere

Religionszugehörigkeit6 2010 96,4% Muslime; 3,8% andere

Durchschnittsalter (m, w)7 2013
22,2 Jahre (Männer 22,3 Jahre; Frauen 22,2

Jahre)

Bevölkerung unter 15 Jahren (m, w)8 2013* 35%

Bevölkerung über 65 Jahren (m, w)9 2013* 6,50%

Lebenserwartung (m, w)10 2011 66,35 Jahre

Bevölkerungsprognose bis 205011 2030 234.000.000

Geburten pro Frau12 2012 2,4

Alphabetisierungsrate (m, w) 2009 49,9% (63% Männer, 36% Frauen)

Nutzer Mobiltelefone13 2009 11.000.000

Nutzer Internet14 2009 20.100.000

Nutzer Facebook15 2012* 9.000.000

Wachstum BIP16 2012 3,70%

BIP pro Kopf17 2011 2.800 USD

Arbeitslosigkeit (m, w)18 2011 5,60%

Bildungsniveau19 2011 0,386 

Politische Teilhabe20 2011 26,30%

Korruptionsindex21 2012 lang 139 (von 187)

Gender Inequality Index22 2012 0,567

Müttersterblichkeit 2010 260 (pro 100.000 Lebendgeburten)

Jugendschwangerschaften 2011 31,6 (Geburten pro 1.000 Frauen 15-19)

Parlamentarische Repräsentation 2011 0,27 %

Bildungsniveau der Frauen (mindestens 
Sekundarstufe, ab 25 J.)

2011 44,5 % in der Sekundarstufe

Partizipation im Arbeitsmarkt 2011 27,3 %

* Schätzungen



Deutsches Orient-Institut 60

Frauen in Pakistan –
Politische und zivilgesell-
schaftliche Repräsentation in
einem islamisierten Umfeld
Sonia Khawaja

I. Einleitung

Offiziell ist Pakistan eine islamische Republik,
dessen Verfassung sich an das englische Sy-
stem anlehnt. Die Sharia, wie sie beispiels-
weise im Iran besteht, wo Hadd-Strafen wie
die Steinigung gesetzlich verankert sind,
wurde in Pakistan jedoch nicht umfassend
durchgesetzt. Trotzdem steht Frauendiskrimi-
nierung auf der pakistanischen Tagesord-
nung. Mädchen und Frauen werden wegen
einer angeblichen Verletzung der Familien
ehre getötet, sie werden zur Schlichtung von
Streitigkeiten zwangsweise verheiratet oder
auch zur Strafe vergewaltigt. Des Weiteren
macht das Blasphemie-Gesetz es leichter,
Frauen aufgrund von „unreligiösen Verhal-
tens“ gesetzeslegitim zu bestrafen. Gewaltta-
ten dieser Art kommen häufig in Pakistan vor. 

Dementsprechend ist in den Bereichen vom
Haushalt bis zu Arbeitsplätzen in Unterneh-
men oder in Schulen die „Geschlechterunge-
rechtigkeit“ ein weit verbreitetes Phänomen.
Die  Gesellschaft ist patriarchalisch dominiert
und viele Männer glauben immer noch an die
Überlegenheit des Mannes gegenüber der
Frau. Dadurch sind in der pakistanischen Ge-
sellschaft die Rollen der Mitglieder streng ver-
teilt: Frauen verbringen den größten Teil ihrer
Zeit zu Hause und kümmern sich um die Fa-
milie, während die Männer arbeiten gehen und
die finanziellen Angelegenheit organisieren.

Daneben ist das Bildungsniveau in Pakistan
sehr niedrig – nur ca. 49,9% der Bevölkerung
(über 15 Jahren) können lesen und schreiben,
das entspricht in etwa 36% der Frauen und
63% der Männer. Laut UNDP (United Nations
Development Programme) wurden 2011
22,2% der Abgeordnetensitze von Frauen be-
setzt. Ihre Partizipation am Arbeitsmarkt ist
mit 22,4% berufstätiger Frauen ebenfalls ge-
ring. Trotzdem sieht man, dass Frauen sich
langsam mobilisieren. Beispielsweise kam es
während und nach den diesjährigen Wahlen
zu Protesten von Seiten der weiblichen Be-
völkerung. Diese Frauen behaupten die Aus-
zählungen der Wahlen seien korrupt bzw.

fehlerhaft. Indes haben Frauen in den letzten
Jahren auch Organisationen gebildet, die
Frauenrechte unterstützen, sie betreiben For-
schung, publizieren bzw. informieren die Ge-
sellschaft über die Situation des weiblichen
Geschlechts und starten Projekte, um Rah-
men bedingungen zu verändern.

Im Folgenden wird die gesetzliche Lage und
politische Situation bezüglich der Frauen-
rechte in Pakistan beschrieben. Es wird auf-
gezeigt, wie aktiv sich Frauen an dem
politische Geschehen in Pakistan beteiligen
und anschließend wird die Frage gestellt, in-
wiefern der Islam oder die Kultur in Pakistan
dazu beitragen, dass Frauen unterdrückt wer-
den.

II. Rechtliche Rahmenbedingungen in Pakistan

Die Verfassung von 1973 versprach die Er-
richtung einer Ordnung, in der die Grundsätze
von Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Toleranz
und sozialer Gerechtigkeit gemäß ihrer Defi-
nition durch den Islam befolgt werden. Somit
wurden die freiheitlichen Prinzipien dem Islam
untergeordnet und gelten nur dann, wenn sie
mit dem Islam übereinstimmen. 

Im Jahre 1985, begann jedoch unter General
Zia-ul-Haq eine Politik der Islamisierung’. Die
Ideologie, die verfolgt wurde, beruhte auf den
Ideen bzw. der Interpretation des Islams von
Maulana Maududi, dem Gründer der Partei
Jamaat-e-Islami. Maududi ließ keinerlei mo-
dernes, westliches oder liberales Gedanken-
gut zu, sondern berief sich ausschließlich auf
den Islam. Beispielsweise war nun das von
der Sharia vorgegebene Prinzip des Ehever-
trags geltend, wodurch die Frau dem Willen
ihres Ehemannes nun schlichtweg ausgelie-
fert war. Durch das dreifache Aussprechen
des Wortes „talaq“, was als die Scheidungs-
formel bezeichnet wird, durch den Mann
ist die Trennung von seiner Frau vollzogen.
Diese kann allerdings nach Belieben des
Mannes wieder rückgängig gemacht werden.
Maududi rechtfertigte seine Ideen mit
den islamischen Rechts- und Wertvorstellun-
gen. 

Vor allem aber durch das von Maududi 1963
geschriebene Buch „Jihad fi Sabilillah” wird
seine Haltung gegenüber Frauen relativ deut-
lich: Er bezeichnet die Frau darin als Stellver-
treterin Satans, die der Grund für den
Untergang der „großen Kultur“ sei.
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Fortan wurde seit der Regierung unter Zia-ul-
Haq mit den Prinzipien Maududis der freie
Umgang der Geschlechter miteinander kom-
plett verboten. Die Begründung dafür war,
dass dadurch Chaos entstehen könne. Eine
Frau dürfte nicht frei für einen Mann und ein
Mann dürfte nicht frei für eine Frau verfügbar
sein – dies sei eine Sünde.

Daneben fand Maududi, dass Frauen nicht
das Recht haben sollten, ins Parlament ge-
wählt zu werden, weil das gegen den Geist
des Islams verstoße. Nichtsdestotrotz emp-
fahl er die Gründung eines Frauenparla-
ments, das sich vor allem mit Anliegen des
weiblichen Geschlechts wie etwa Frauenbil-
dung oder frauenspezifische Gesundheitsfra-
gen beschäftigen solle. Dadurch wurde die
komplette Trennung der Geschlechter weiter
vertieft, da Frauenfragen von nun an nur an
das Frauenparlament verwiesen wurden.
Heute existiert kein seperates Frauenparla-
ment mehr.

Darauffolgend wurden zusätzlich auch Sha-
ria-Gerichte eingeführt und die Islamisie-
rungskampagne des Generals fortgeführt.
Öffentliche Auspeitschungen, Prügelstrafen
und andere schwere Strafen für die Armen
und Schwachen, Frauen und Minderheiten
gehörten nun zur Tagesordnung. Dies ver-
breitete ein Klima der Angst unter der Bevöl-
kerung Pakistans. Trotzdem wurden diese
Strafen nicht verfassungsrechtlich festgelegt,
auch nicht zu Zeiten Zias, sondern nur „prak-
tisch“ umgesetzt und von Teilen der Gesell-
schaft akzeptiert.

Das pakistanische Strafgesetzbuch und die
Strafprozessordnung wurden so ergänzt,
dass jegliche Respektlosigkeit gegenüber
dem Propheten Muhammad, den Ahl al-Bayt
(Familienangehörige Muhammads) und sei-
ner Gefährten oder Symbole des Islams als
gerichtlich verfolgbare Vergehen mit einer Ge-
fängnisstrafe, Geldstrafe oder beidem beleg-
ten. Eine weitere maßgebliche Ergänzung
dieser Gesetze war die Verordnung XX aus
dem Jahr 1984, die es der Ahmadiyya (einer
muslimischen Minderheit) untersagte, sich als
Muslime zu bezeichnen, die islamische Ter-
minologie zu verwenden oder islamische Ri-
tuale zu vollziehen. Während andere religiöse
Minderheiten ihren Glauben mit gewissen
Einschränkungen ausüben konnten, durfte
die Ahmadiyya weder das Hochzeitsritual
noch andere Rituale ihrem Glauben entspre-

chend praktizieren. Tausende Mitglieder der
Ahmadiyya flohen aus Pakistan, um Schika-
nen oder gar Bedrohungen ihres Lebens zu
entgehen. (UN Situation Analyses 2012 &
Amnesty International, 2010)

Blasphemie-Gesetz in Pakistan

1986 wurde das Strafrecht Majlis-e-Shoora
verabschiedet, indem das bis heute beste-
hende Blasphemie-Gesetz hinzugefügt
wurde: 

„Wer durch gesprochene oder ge-
schriebene Worte oder bildliche Dar-
stellung, durch Unterstellungen,
Zweideutigkeiten oder Anspielungen,
direkt oder indirekt, den heiligen
Namen des Heiligen Propheten Mu-
hammad besudelt, wird mit dem Tot
oder lebenslange Haft bestraft.“ (Ru-
bina Saigol, 2010)

Das Blasphemie-Gesetz, das die Todesstrafe
für „Gotteslästerung“ vorsieht, wurde gegen
Muslime eingesetzt, um persönliche Rech-
nungen zu begleichen. Besonders wurde es
gegen Anhänger der Ahmadiyya und Christen
angewendet, welche auf dem Arbeitsmarkt
diskriminiert und auf deren Kirchen oder Mo-
scheen Brandanschläge verübt wurden. Die
Religion wurde so als Waffe gegen persönli-
che Feinde gebraucht. Weder staatliche Re-
gulierung, noch die persönlichen Aspekte des
gesellschaftlichen Lebens beschränkten sich
auf die Kleidung der Frau, ihr Recht, Sport zu
treiben, sich frei zu bewegen und zu arbeiten,
sondern erstreckten sich auch auf die Defini-
tion von Tugend und Laster. (Rubina Saigol,
2010)

So wurden von der Frau initiierte Scheidun-
gen von der pakistanischen Gerichtsbarkeit
als Blasphemie verurteilt. Bis heute leiden
viele pakistanische Frauen und Mädchen
unter den religiös verbrämten Vorgehenswei-
sen, die auch auf kulturell-patriarchalischen
Sozialstrukturen beruhen. Der Ruf der Fami-
lie ist zum Beispiel schon durch die Tochter,
die uneheliche Beziehungen zu einem Mann
unterhält, geschädigt, was nicht selten zum
Tod der Tochter durch eigene Familienan-
gehörige führt. Zwar haben sich in der Ver-
gangenheit wichtige Institutionen zum Schutz
der Frauen in der pakistanischen Zivilgesell-
schaft etabliert, dennoch kommt es immer
wieder zu innerehelichen oder -familiären
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Strafen durch Vergewaltigung, Bedrohungen
oder Zwangsheiraten. 

III. Frauen in der Politik

Frauen sind im pakistanischen Parlament mit
22% repräsentiert. Ihre Unterbesetzung und
geringe Beteiligung an politischen Prozessen
zeigen Defizite in der gesamten politischen
Landschaft auf. Auch die Erwerbstätigkeit lei-
det unter einem Mangel an weiblichen Kräf-
ten. Laut Statistik waren im Jahr 2012 22,4%
der Frauen erwerbstätig.                                                                                                                                                 

Benazir Bhutto als erste Premierministerin

Benazir Bhutto (reg. 1988-1990 und 1993-
1996) war die erste Frau an der Spitze eines
muslimischen Staates weltweit, was für Paki-
stan eine große Rolle spielte und als Zeichen
für Emanzipation und Geschlechtergerechtig-
keit interpretiert wurde: .Pakistan entwickele
sich als „ideologisches Wunder“ und nicht als
„geografischer Grenzstein“ (Clinton, Bennett,
2010: 54) im Hinblick auf die Verbesserung
der Frauenrechte. So verfolgte Benazir Bhutto
eine Politik der Emanzipation – welche ihrer
Meinung nach auch die Ideologie des Islam
sei. 

Bhutto wurde von ihren Anhängern als ziel-
strebige, selbstbewusste und vor allem mu-
tige Frau bezeichnet, die sich für die
Demokratisierung und die Gleichstellung der
Geschlechter in einer patriarchalischen Ge-
sellschaft einsetzte. Gegen viele Widerstände
vor allem aus der politischen Elite der eta-
blierten Männer, die eine Frau an der Spitze
des Staates nur widerwillig akzeptierten, er-
warb sie sich Respekt aufgrund ihres unpo-
pulären Auftretens. Dennoch warf ihr
Zia-ul-Haq vor, der bereits den Tod ihres Va-
ters verantwortet hatte, als ledige Frau mit se-
xuellen Kontakten zu anderen Männern die
Interessen und Werte der Islamischen Repu-
blik Pakistan nicht im Sinne der Nation durch-
setzen zu können. Auch aufgrund dieser Kritik
arrangierte sie 1987 die Hochzeit mit
Asif Ali Zardari, dem jetzigen Präsidenten
Pakistans.

Während ihrer Zeit als Premierministerin ließ
sie politische Gefangene frei und unterstützte
Nichtregierungsorganisationen. Dabei kon-
zentrierte sie sich auch auf die Stärkung der
Frauenrechte. Sie setzte sich für Minderhei-
ten ein und ließ Frauenorganisationen zu,

welche zu Zeiten Zia-ul-Haqs verboten waren.
Sie eröffnete Polizeistationen für Polizistin-
nen, berief erste Frauen als Abgeordnete ins
Kabinett, eröffnete neue Bildungsstätten für
Frauen und erlaubte es ihnen, wieder bei in-
ternationalen Sportveranstaltungen anzutre-
ten. Dabei begründete sie ihre Frauenpolitik
mit dem Islam, in welchem Männer und
Frauen gleichberechtigt seien, und Gegner
dieser Auffassung auch als Feinde des Islams
verfolgt werden müssten. (Bennett Clinton,
2010)

Auch aufgrund dieser Haltung sah Sie sich je-
doch auch immer mit massiven Korruptions-
vorwürfen konfrontiert; außerdem warfen
Kritiker ihr vor, zu verbissen das Erbe ihres
Vaters voranzutreiben, ohne die tatsächlichen
Bedürfnisse der Bevölkerung wahrzunehmen. 

IV. Feministische Organisationen

In Pakistan bestehen verschiedene Organi-
sationen die sich für Frauenrechte einsetzen.
Die „Aurat Foundation“ (AF) ist eine der größ-
ten und bekanntesten. Sie entstand 1986 und
setzt sich neben einer größeren Beteiligung
der Frauen in der Politik, für Demokratie und
eine ‚menschliche Gesellschaft’ ein. Im Laufe
der letzten 26 Jahre wurde die AF als eine der
effektivsten Organisationen eingestuft, deren
Einsatz sich positiv auf die Situation der
Frauen ausgewirkt hat. Die Mitglieder der Or-
ganisation setzen sich darüber hinaus für eine
Verbesserung der Situation für Frauen auf
dem Arbeitsmarkt ein, um Arbeitslosigkeit zu
senken und Frauen stärker ins Wirtschaftsle-
ben zu integrieren. Noch immer werden ar-
beitende Frauen gesellschaftlich diskriminiert,
da man ihnen abspricht, ihre traditionelle
Funktion der Hausfrau und Mutter zu über-
nehmen. Damit geraten Frauen in ein soziales
sowie finanzielles Dilemma, da sie ohne eine
einkommensfördernde Erwerbstätigkeit ihre
Familie nur unzureichend versorgen können,
da der Mann als alleiniger Ernährer nicht
immer über ein ausreichendes Einkommen
verfügt oder selbst arbeitslos ist. Die Mitglie-
der der AF setzen sich genau für diese
Frauen ein. Insgesamt stieg die Zahl der Mit-
glieder in den letzten Jahren um 33% an. Die
Frauen der AF sind modern orientiert. Sie pu-
blizieren, halten Reden, planen Veranstaltun-
gen. 

Das Programm der AF lässt sich in folgende
Bereiche zusammenfassen: Das Informa-



tionsprogramm für Basisbewegungen von
Frauen, das Programm, um die Zivilbevölke-
rung zu stärken, sich für Frauenrechte einzu-
setzen und das Programm für eine affirmative
Gesetzgebung für Frauen. Die AF benutzt fol-
gende Strategien, um diese Ziele durchzu-
setzen: Erstens allgemeine Informations-
kampagnen über die bestehenden Möglich-
keiten für Frauen und der effektiveren Ent-
scheidungsfindung innerhalb der Gruppe;
zweitens Capacity Building von zivilen
Gruppen, öffentlichen Ämtern und Vertretern,
um die Partizipation im politischen Entschei-
dungsprozess und deren Zugriff auf
Einrichtungen auf der kommunalen Ebene zu
verbessern; sowie drittens die Entwicklung
einer frauenfördernden Demokratie in
Pakistan.

Diese drei Programme werden in mehrstufi-
gen Organisationsstrukturen implementiert,
sodass die Arbeit der AF besser koordiniert
werden kann. Diese institutionellen Strukturen
inkludieren die Information Network Centres,
die Citizens Action Committees und die Le-
gislative Watch Groups, die heute Teil des AF
sind. Dadurch wurde es möglich, die Arbeit ef-
fizienter zu gestalten und als Vermittler auf
der Makroebene in Pakistan zu agieren. Die
Programme vollziehen verschiedene Projekte
wie zum Beispiel das Gender Equity Program
(GEP), welches mit der Asia Foundation
zusammenarbeitet und Zuschüsse von 400
verschiedenen Institutionen erhält. Das Pro-
gramm hat folgende Ziele: Zugang der Frauen
zu Gerechtigkeit und Menschenrechte; Ver-
besserung der wirtschaftlichen Situation der
Frau; Bekämpfung von „geschlechter-abhän-
giger” Gewalt und Stärkung pakistanischer Or-
ganisationen.

Zusätzlich besteht das aawaz (Urdu:
„Stimme“) Voice and Accountabilty Pro-
gramme (2012-2017). Das Projekt aawaz be-
fasst sich mit der Stärkung demokratischer
Prozesse, indem die Zugänglichkeit demo-
kratischer Prozesse für alle pakistanischen
Staatsbürger verbessert und informative Auf-
klärungskampagnen realisiert werden. Das
Programm findet in 45 Bezirken über den
Punjab bis nach Khyber Pakhtunkhwa statt.
Außerdem existiert das Projekt „Engaging
Peace&Security Project“, welches von den
UN Women durchgeführt wurde, 2010 star-
tete und in diesem Jahr enden wird. Das Ziel
des Projekts war es, ein besseres Verständnis
und Zuständigkeitsgefühl zwischen Interes-

senvertretern und wichtigen Akteuren über die
Resolutionen zum Thema Frauen, Frieden
und Sicherheit des Sicherheitsrats zu vermit-
teln sowie eine erweiterte Präsenz von
Frauen in Peacekeeping/ Peace building- und
Rehabilitations- sowie Rekonstruktionspro-
zessen zu schaffen.

Wie an den vielfältigen Projekten leicht zu er-
kennen ist, existieren in Pakistan durchaus in-
stitutionelle Anknüpfungspunkte für Frauen.
Die Wirksamkeit bzw. Nachhaltigkeit solcher
Maßnahmen muss sicherlich individuell eva-
luiert werden, allerdings sind sie ein positives
Zeichen für die Anerkennung dieses Themas
im öffentlichen Raum

V. Frauen bei den diesjährigen Wahlen

Aktive Wählerinnen

Dieses Jahr machten ca. 37 Millionen paki-
stanische Frauen von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch und stellten damit 44% der insgesamt
86 Millionen Wähler. Die Wahlbeteiligung im
Vergleich zu den letzten Jahren ist fast um
das Doppelte gestiegen. Die meisten Frauen
sind allerdings immer noch von der Erlaubnis
ihrer Männer abhängig, an den Wahlen teil-
nehmen zu dürfen bzw. überhaupt zu den
Urnen gehen zu können.

Viele Frauen wählen in der Regel die Partei,
die ihre Männer bevorzugen, da sich viele
Frauen aus bildungsfernen Bevölkerungs-
gruppen mit Politik nur ungenügend ausken-
nen. Andere Familien sehen es sogar als
Schande an, wenn Frauen wählen gehen, da
sich Frauen nicht am politischen Geschehen
beteiligen sollen. Gleichzeitig registrierten
sich elf Millionen Frauen nicht für die Wahl,
obwohl sie wahlberechtigt waren. Politisch ak-
tive Frauen werden von großen Bevölke-
rungsgruppen in Pakistan bis heute als
unislamisch bezeichnet, was für viele Frauen
ein Grund ist, sich nicht zu engagieren.

Eine hohe Diskrepanz besteht zwischen der
Anzahl der weiblichen und männlichen
Wähler. Die strikte Geschlechtertrennung, wie
sie sich bereits Maududi vorgestellt hat, ist
auch im aktuellen Wahlsystem erkennbar.
Dies lässt sich beispielsweise in den ge-
schlechterspezifischen Wahlstationen erken-
nen, die auch dieses Jahr wieder aufgestellt
wurden, um den Kontakt zwischen Mann und
Frau zu vermeiden. 
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Trotzdem traten 2013 insgesamt 147 Frauen
aus 105 Wahlkreisen als Direktkandidatinnen
zur Nationalversammlung an. Dies lässt sich
auf jeden Fall als ein Zeichen für ein stärkeres
Selbstbewusstsein der Frauen deuten, an den
politischen Entscheidungsmechanismen teil-
zuhaben. (Christian Hegemer, 2013)

Kandidatinnen in der Nationalversammlung

Trotz der hohen Zahl an aufgestellten Kandi-
datinnen während der diesjährigen Parla-
mentswahlen gelang der  direkte Einzug in die
Nationalversammlung nur den folgenden
sechs Frauen: Sumaria Malik, Ghulam Bibi
Bharwana und Aaira Afzal Tarrar von der Pa-
kistan Muslim League N (PML-N) in Punjab
und Faryal Talpur, Fahmida Mirza und Azra
Afzal Pechuho von der Pakistan Peoples
Party (PPP) im Sindh. Sie sind allesamt er-
fahrene Politikerinnen, die wiedergewählt
wurden. 

Es fällt auf, dass eher Frauen aus politisch
einflussreichen Familien oder Clans seitens
der Parteien nominiert werden, da nur hier
eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gege-
ben ist, dass diese auch gewählt werden.
Unter den aktuellen Parlamentsabgeordneten
sind zwei Schwestern des derzeitigen Präsi-
denten Asif Ali Zardari, eine Nichte eines ehe-
maligen Staatspräsidenten und drei Töchter
von einflussreichen Provinzpolitikern. Eine
weitere Politikerin, Fahmida Mirza, die nicht
aus einer einflussreichen Familie stammt,
wurde bisher noch nicht als Sprecherin des
Parlaments bestätigt. 

Folglich besteht weiterhin eine unterdurch-
schnittliche Repräsentation von Frauen aus
den Stammesgebieten im Westen des Lan-
des, diese konnten aber teilweise durch die
Partei Tehreek-e-Insaf ausgeglichen werden.
Das System des Nepotismus ist in Pakistan
sehr stark ausgeprägt und zeigt sich beson-
ders deutlich in diesem Kontext. Möglichkei-
ten zur tatsächlichen Einflussnahme auf die
politische Arena, bestehen für Frauen nur
durch persönliche Beziehungen und ein Sy-
stem der Bevorteilung.

VI. Islam und pakistanische Kultur

Es ist nicht der Islam per se, der in vielen Fäl-
len über das Schicksal der Frauen entschei-
det, sondern die Kultur und die damit
verbundenen Traditionen. Die Probleme sind

somit vielmehr historisch verankert. Es gibt
viele muslimische Frauen, die gerade in Pa-
kistan den ihrer Meinung nach richtigen Islam
ausleben möchten, der Frauen und Männer
gleichstellt und Minderheiten schützt, Men-
schenrechte anerkennt und keine ungerech-
ten Strafen erlaubt. Sogar die Idee, dass Gott
männlich ist, wird von Teilen asiatischer Mus-
lime in Frage gestellt. Viele asiatische Mus-
lime behaupten zum Beispiel heute noch,
dass man nicht weiß, ob Gott überhaupt so
„menschlich“ ist, dass man ihm ein Ge-
schlecht zuordnen kann. Da der Chauvinis-
mus in  Pakistan immer noch eine große
Rolle spielt und einige Männer bis heute glau-
ben, über dem weiblichen Geschlecht zu ste-
hen, wird der Islam oft von ihnen
instrumentalisiert.

Noch heute wird die Regierung Benazir Bhut-
tos kritisiert, da Frauen grundsätzlich jegliche
Führungsambitionen und -fähigkeiten abge-
sprochen werden. Erst als Zia-ul-Haq seine
Islamisierungspolitik umsetzte, gewannen die
Ideen Maududis wieder an Bedeutung. So
wollte Zia zum Beispiel durchsetzen, dass
weibliche Abgeordnete über 50 Jahren alt
sein und die Erlaubnis ihrer Männer haben
müssten, um in die Politik zu gehen – wobei
Benazir Bhutto zum Beispiel jünger und nicht
verheiratet war. (Kristof W. Duwärts, 2013)

VII. Fazit

Es wird deutlich, dass Frauen in Pakistan im
Laufe der Jahre sich der ihnen zustehenden
Rechte bewusst werden und deren Durchset-
zung mittlerweile aktiv einfordern. Diese Ent-
wicklung ist im Privaten wie im Politischen zu
erkennen. 

Wie der Politologe Roland Inglehart in seiner
Theorie des Wertewandels (Roland Inglehart,
1998) erklärt, kann sich eine Gesellschaft erst
dann mit Themen beschäftigen, die über die
Sicherung des Existenzminimums hinausge-
hen, wenn eine gewisse Zufriedenheit unter
den grundlegenden menschlichen „Bedürf-
nissen“ besteht. Auf Pakistan bezogen be-
deutet dies, dass die Bevölkerung sich zurzeit
auf existenzielle Nöte konzentriert, wie zum
Beispiel die Energiekrise oder den hohen An-
teil von Analphabeten in der Bevölkerung.
Erst wenn diese Bedürfnisse bzw. Nöte ge-
deckt sind, kann sich die Gesellschaft mit
Themen wie Feminismus beschäftigen.
Zudem erklärt Inglehart, dass erst ab einem



bestimmten Grad von Bildung bei den mei-
sten Menschen das Denken an Gleichbe-
rechtigung entsteht. Auf die pakistanische
Bevölkerung bezogen bedeutet das, dass als
Voraussetzung grundlegende Bedürfnisse ge-
stillt werden müssen, bevor ein tatsächlicher
Wandel der Geschlechterverhältnisse zu-
stande kommen kann. 
Nichtsdestotrotz ist die Ausgangssituation in
Pakistan durchaus gegeben – das Land
zeichnet sich durch eine starke politische Mo-
bilisierungsfähigkeit aus. Immer mehr Aktivi-
stinnen organisieren Demonstrationen,
setzen sich in zivilgesellschaftlichen Institu-
tionen für ihre Rechte ein und rekurrieren auf
eine Geschlechtergleichheit proklamierende
Islamauslegung, die dem traditionellen Kultur-
und Wertebild diametral entgegensteht.
Ebenso wie im wirtschaftlichen oder politi-
schen Bereich durchläuft Pakistan auch in der

Frage der Geschlechtergerechtigkeit einen
fundamentalen Wandel, ringt mit seiner eige-
nen Identität, indem unterschiedliche gesell-
schaftliche Kräfte ihre Interessen vertreten
und Einflusssphären sicher wollen. Bis heute
verfügen reformorientierte Akteure der Frau-
enbewegung noch über zu wenig Öffentlich-
keit und gesellschaftliche Unterstützung, um
die Phalanx konservativer Mächte zu durch-
brechen. Dennoch verfügt Pakistan über eine
kraftvolle und dynamische Zivilgesellschaft, in
der die Missstände der pakistanischen Ge-
sellschaft offen angesprochen und zum Teil
sehr kontrovers debattiert werden. Im Rah-
men dieser Zivilgesellschaft konnten sich
auch die Frauen eine Position erkämpfen, die
es ihnen erlaubt, ihre Hoffnungen und Ziele in
die regionale und nationale Politik zu tragen
und sich als Vorreiter eines fundamentalen
gesellschaftlichen Wandels darzustellen.
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Burkhardt Müller-Sönksen, MdB 
Mitglied des Deutschen Bundestags

Prof. Detlef Prinz
Inhaber, PrinzMedien

Dr. Nicolas Christian Raabe
Vorstand NUMOV Juniorenkreis

Gerold Reichle 
Leiter der Abteilung Luft- und Raumfahrt 
im Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 

Dr. Gerhard Sabathil 
Direktor für Strategie, Koordination und Analyse
Generaldirektion Außenbeziehungen Relex-L
Europäische Kommission

Prof. Dr. jur. Dr. phil. Peter Scholz
Vizepräsident Amtsgericht Tiergarten
Honorarprofessor der Freien Universität Berlin

Oltmann Siemens 
Repräsentant der Weltbank a.D.

Wilhelm Staudacher
EWS / Euroconsult Wilhelm Staudacher
Chef des Bundespräsidialamts a.D.
Former State Secretary

Dr. Willi Steul 
Intendant des Deutschlandradio

Juergen Stotz, Chairman
Deutsches Nationales Komitee Weltenergierat

Serkan Tören, MdB
Mitglied des Deutschen Bundestags

RA Rainer Wietstock 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Vorstand des Nah- und Mittelost-
Vereins / NUMOV

Ehrenvorsitzender

Gerhard Schröder
Bundeskanzler a.D.

Geschäftsführender Vorstand

Helene Rang
Inhaberin Helene Rang & Partner

Vorsitzender

Dr. Rainer Seele
Vorsitzender des Vorstandes 
Wintershall Holding GmbH

Stellvertretende Vorsitzende

Martin Bay
Inhaber, MB Zeppelin

Burkhard Dahmen
Vorsitzender des Vorstandes 
SMS Siemag AG

Dr. Martin Herrenknecht
Vorsitzender des Vorstandes 
Herrenknecht AG

Dr. Norbert Kloppenburg
Mitglied des Vorstandes
KfW Bankengruppe

Bernd Romanski
Inhaber, BJR Businessconcepts

Jens-Ove Stier
Geschäftsführer, Winterstein - Kontor GmbH

Weitere Vorstandsmitglieder

Martin Bachmann
Mitglied des Vorstandes 
Wintershall Holding GmbH

Dr. Christoph Beier
Stv. Vors. des Vorstandes, GIZ GmbH

Hubert F. Bock 
Mitglied der Geschäftsführung 
Misr Bank - Europe GmbH

Jürgen Chrobog 
Staatssekretär a.D. 
Inhaber, The Foxhall-Group

Joachim Enenkel 
Mitglied des Vorstandes 
Bilfinger Berger SE

Dieter Ernst
Staatssekretär a.D.
Inhaber IWC-innovation and water consult

Jürgen Fitschen 
Co-Vorsitzender des Vorstandes 
Deutsche Bank AG

Hans-Peter Floren 
Mitglied des Vorstandes 
OMV Aktiengesellschaft 

Michael Glos, MdB
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie a.D.

Gareth Griffiths 
Mitglied des Vorstandes 
E.ON Global Commodities SE

Marc Hall 
Vorstandsdirektor
Wiener Stadtwerke Holding AG

Joachim Hörster, MdB
Mitglied des Deutschen Bundestags 

Elke Hoff, MdB
Mitglied des Deutschen Bundestags 

Michael Ludwig 
Mitglied des Vorstandes 
Verbundnetz Gas AG

Hartmut Mehdorn 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Matthias Müller 
Vorsitzender des Vorstandes, Porsche AG

Günther Mull 
Geschäftsführer, DERMALOG GmbH

Marc Neumann 
Geschäftsführer
Ferrostaal Industrieanlagen GmbH

Armin Papperger 
Vorsitzender des Vorstandes 
Rheinmetall AG

Philipp Reimnitz
Mitglied des Bereichtsvorstandes 
UniCredit Bank AG

Jürgen Sander 
Geschäftsführer, VEM motors GmbH

Maria-Elisabeth Schaeffler 
Gesellschafterin 
Ina-Holding Schaeffler KG
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Paul Schockemöhle 
Inhaber 
Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH

Werner Schoeltzke 
Inhaber 
ENTRACON AG

Prof. Dr. Rainer Schwarz 
Sprecher der Geschäftsführung a.D. 
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Erich Staake 
Vorsitzender des Vorstandes, Duisport AG

Niko Warbanoff 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Deutsche Bahn International

Ehrenvorstand von 1998 – 2005 
Bundesminister Hans-Jürgen Wischnewski †

Beirat des Nah- und Mittelost-Vereins /

NUMOV

Jürgen Bubendey
Botschafter a.D.

Ulrich Dill
VP Business Development
GreenGulf

Peter Dingens
Botschafter a.D.

Rudolf Dreßler
Botschafter a.D.

Dr. Aly Masednah El-Kothany
Botschafter a.D.

Thomas Ellerbeck
Mitglied des Management Board
TUI AG

Dr. Henryk Frystacki
Siemens AG, a.D.

Wilfried H. Graf
Arab Bank AG, a.D.

Dr. Gabriela Guellil
Botschafterin
Islamwissenschaftlerin

Dr. Jürgen Hellner
Botschafter a.D.
Near and Middle East Consultant

Herbert Honsowitz 
Botschafter a.D.

Prof. Wolfgang Kenntemich
Chefredakteur MDR

Dr. Michael Lüders, Islamwissenschaftler
Michael Lüders Nahostberatung

Dr. Gunter Mulack
Botschafter a.D.
Direktor Deutsche Orient-Stiftung

Bernd Mützelburg
Botschafter a.D.
AAIN – Ambassadors Associates
Interntional Networking GmbH

Dr. Jürgen K. Nehls
Giesecke & Devrient a.D.

Dietmar Ossenberg
Auslandschef der ZDF Redaktion
Zweites Deutsches Fernsehen

Bernhard von der Planitz
Chef des Protokolls a.D.
Auswärtiges Amt

Klaus Rollenhagen
Hauptgeschäftsführer
Verband Beratender Ingenieure

Andreas von Stechow
Botschafter a.D.
Arbeitsstab Außenwirtschaftsberatung

Dr. Rainald Steck
Botschafter a.D.

Folkmar Stoecker
Botschafter a.D.

Knut Witschel
Managing Director & Head Near & Middle
East/Africa a.D.
Deutsche Bank AG

Karl Heinz Wittek
Botschaftsrat a.D.

Dr. Thomas Wülfing
German Middle East Lawyers Association
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